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RAHMENTHEMA: WEITERBILDUNG 

in diesem Heft 

Tomas Kemp 

Was ist Weiterbildung? 

Der Verfasser analysiert eingehend den von der Bildungs­
kommission des Deutschen Bildungsrates 1970 eingeführten 
Begriff der "Weiterbildung" und erklärt ihn als in mehrfa­
cher Hinsicht unzutreffend, unzureichend und verwirrend. 

Demgegenüber entwickelt er einen umfassenderen und ein­
deutigeren Begriff von "Weiterbildung" und grenzt ihn ge­
genüber den Begriffen "Ausbildung" und "Erwachsenenbil­
dung" ab. in einer Begriffsmatrix zeigt er deren phänomeno­
logische Verknüpfung an Hand typischer Beispiele von 
Bildungsformen auf. 

Altred Hardenacke 

Perspektiven der beruflichen Weiterbildung 

Der Autor untersucht die Bedeutung der beruflichen Weiter­
bildung für die bildungspolitische, gesellschaftspolitische und 
wirtschaftliche Entwicklung. Dabei zeigt er die Interdepen­
denzen zu den übrigen Teilen des Bildungswesens auf und 
kennzeichnet die Rolle der beruflichen Weiterbildung auch 
im Hinblick auf das Ziel, eine Gleichwertigkeit von berufli­
cher und allgemeiner Bildung zu erreichen. in dieser Per­
spektive wird das Kapitel berufliche Weiterbildung des Re­
gierungsentwurfs eines neuen Berufsbildungsgesetzes als 
offenes System mit Angebotscharakter im einzelnen darge­
stellt und erläutert. 

Erika Fink und Christof Gonrad 

Probleme der quantitativen Erfassung beruflicher We:terbil· 
dung 

in dem Aufsatz werden die Probleme thematisiert, die sich 
bei der quantitativen Erfassung eines so unterschiedlich 
strukturierten, kaum standardisierten und weitgehend unko­
crdinierten Bereichs wie dem der beruflichen Weiterbildung 
ergeben. Ausgehend von den begrifflichen Unklarheiten und 
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Werner Soll, Bonhoeffer Weg, 6900 Heidelberg-Wieblingen (Stif­
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den damit verbundenen Operationalisierungsproblemen wird 
ein Sachslandsbericht über die Grundlagen und die Bear­
beitung des Projektes "Dokumentation und Darstellung der 
beruflichen Erwachsenenbildung in der Bundesrepublik 
Deutschland" gegeben. 

Günter Kühn, Volker Preuß und Brigitte Wolf 

Zur Qualifizierung von Lehrkräften in der beruflichen Er­
wachsenenbildung 

Im Zuge der Professionalisierung der gesamten Weiterbil­
dung erhält die Frage einer Qualifizierung auch der Mitar­
beiter in der beruflichen Erwachsenenbildung zunehmende 
bildungspolitische und wissenschaftliche Bedeutung. Dabei 
wird die Notwendigkeit der andragogischen Qualifizierung 
sowohl der haupt- als auch der nebenberuflichen Lehrkräfte 
kaum bestritten. Das hier vorgestellte Projekt "Aus- und 
Weiterbildung von Lehrkräften in der beruflichen Erwachse­
nenbildung" will in dieser Situation in Anlehnung an Frage­
stellungen und Ergebnisse der Curriculumforschung praxis­
angemessene Modelle zur Lehrkräftequalifizierung entwik­
keln. Neben der Kurzdarstellung erster Arbeitsergebnisse 
werden in diesem Beitrag im wesentlichen Aufgabenstruktur 
und Planungsperspektive des Projekts skizziert. 

Diskussion: 

Werner Ball 

Moderne Berufsausbildung für Behinderte 

Am Beispiel des Berufsförderungswerks Heidelberg der Stif­
tung Rehabilitation wird eine neue Konzeption der berufli­
chen Erwachsenenbildung für Behinderte vorgestellt. 

Die moderne Ausbildung wird mit behindertengerechten Me­
thoden und Didaktiken in voller Integration von Theorie und 
Praxis, nach lernzielorientierten Ausbildungsplänen und ob­
jektivierten Lernverfahren vermittelt. Diese modernen Metho­
den bieten vielen Behinderten nicht nur bessere Beschäfti­
gungsmöglichkeiten, sondern oft überhaupt zum erstenmal 
die Chance einer beruflichen Eingliederung. 

weg 48a. 1000 Berlin 47 (BBF, Berlin) I Günter Kühn, Angerburger 
Allee 31, 1000 Berlin 19 (BBF, Berlin) I Michael Müller-Heck, Lands­
huter Str. 5, 1000 Berlm 30 (BBF, Berlin) I Volker Preuß. Zwingli­
str. 36, 1000 Berlin 21 (BBF, Berlin) I Brigitte Schröder, Rathaus­
sir. 8-9, 1000 Berlin 42 (BBF, Berlin) I Brig1tte Wolf, Bruno-Walther­
Str. Be, 1000 Berlin 46 (BBF, Berlin) I Rudolf Werner, Knobelsdorff­
str. 21, 1000 Berlin 19 (BBF, Berlin) 
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Tomas Kemp 

Was ist Weiterbildung? 

Diese Frage erscheint zunächst völlig unbegründet, da die 
Bildungskommission des Deutschen Bildungsrats 1970 in 
dem Strukturplan für das Bildungswesen Weiterbildung ein­
deutig definiert hat. Aber gerade diese Definition hat eine 
ziemliche Verwirrung geschaffen, da bis dahin gebräuchliche 
Begriffe völlig neu interpretiert wurden. Die Definition des 
Bildungsrates wurde leider ziemlich kritiklos von verschiede­
nen bildungspolitischen Instanzen, z. B. von der Bund-Länder­
Kommission und von der Bundesregierung übernommen. Es 
ist daher an der Zeit, mit der Eile kritischer Analyse an diese 
Definition heranzutreten um darzulegen, daß die Definition 
des Bildungsrates nicht unwidersprochen bleiben kann. Es 
ist zu versuchen, dieser Definition eine bessere gegenüber­
zustellen. 

Der Bildungsrat definierte Weiterbildung so: 

"Weiterbildung ist die Fortsetzung oder Wiederaufnahme 
organisierten Lernens nach Abschluß einer unterschiedlich 
ausgedehnten ersten Bildungsphase" [1]. 

Diese Definition hat der Bildungsrat durch folgende Zuord­
nung von Unterbegriffen ergänzt: 

"Weiterbildung umfaßt sowohl eine primär beruflich orien­
tierte Fortbildung und Umschulung als auch die nicht primär 
unter beruflichen Vorzeichen stehende Erweiterung der 
Grundbildung sowie die politische Bildung" [2]. 

Die beiden letzten Begriffe - "Erweiterung der Grundbil­
dung" und "Politische Bildung" - wurden vom Bildungs­
rat als "Erwachsenenbildung" zusammengefaßt [3]. Aus die­
ser Zuordnung ergibt sich folgende Begriffspyramide: 

Weiterbildung 

primär nicht beruflich 
orientiert 

= Erwachsenenbildung 

Politische 
Bildung 

Erweiterung 
der Grund­

bildung 

I 

primär beruflich orientiert 
berufliche Weiter­

bildung 

I 

Fortbildung Umschulung 

Die kritische Analyse muß sich mit den einzelnen Bestand­
teilen dieser Definition und dieser Begriffspyramide ausein­
andersetzen: 

Besonders schwerwiegend ist die Beschränkung des Be­
griffs Weiterbildung auf "organisiertes Lernen". Der Bil­
dungsrat erläutert dieses einschränkende Merkmal nicht, ob­
wohl es mehrdeutig ist: Es kann sowohl verstanden werden 
als Lernen in "Organisationen der Weiterbildung" oder als 
Lernen in einem "organisierten Lernprozeß". Wie widersin­
nig diese Einschränkung ist, wird deutlich, wenn man sich 
vergegenwärtigt, daß bei weitem die Mehrzahl aller Weiler­
bildungsvorgänge außerhalb von Organisationen der Weiter­
bildung und nicht als organisierter Lernprozeß stattfinden 
dürfte. Dabei ist in erster Linie an die Lektüre von Fachlite­
ratur in Fachzeitschriften oder in Fachbüchern zu denken. 

Jährlich werden allein in der Bundesrepublik rd. 4000 ver­
schiedene Fachzeitschriften mit rd. 50 Mio Exemplaren ver­
trieben. Die Zahl der Fachbücher geht ebenfalls in die Mil­
lionen. Wer wollte bezweifeln, daß gerade die Fachliteratur 
der Hauptträger der individuellen Weiterbildung ist, obwohl 
man hier kaum von einem "organisierten Lernen" sprechen 
kann. 

Eine weitere unzulässige Einschränkung in der Definition 
des Bildungsrates findet sich in dem Merkmal "Abschluß 
einer unterschiedlich ausgedehnten ersten Bildungsphase". 
Was heißt hier "Abschluß"? Wäre nur die rein zeitliche Be­
endigung der "ersten Bildungsphase" gemeint, dann wäre 
der Zusatz sinnlos gewesen und hätte auch entfallen kön­
nen. Ist aber die Absolvierung eines "förmlichen Abschlus­
ses" gemeint, dann ist diese Beschränkung offensichtlich 
falsch, da das Faktum der Weiterbildung auf keinen FaM von 
einem vorherigen Abschluß abhängt. 

Auch rechtlich wird Weiterbildung von keinem förmlichen 
Abschluß abhängig gemacht. Hier ist z. B. auf § 41 des Ar­
beitsförderungsgesetzes zu verweisen, in dem sowohl eine 
abgeschlossene Berufsbildung als auch eine angemessene 
Berufserfahrung als gleichwertige Voraussetzungen für beruf­
liche Fortbildung genannt sind. 

Ebenso unnötig, wie das Kriterium des "Abschlusses" ist in 
der Definition des Bildungsrates der Bezug auf eine "unter­
schiedlich ausgedehnte erste Bildungsphase". Der Bildungs­
rat versteht darunter "Schule und berufliche Ausbildung". 
Wäre vom Bildungsrat .,Erwachsenenbildung" als üblicher 
Oberbegriff be,ibehalten worden, wäre dieses definitorische 
Merkmal verständlich, da das zeitliche Kriterium "erste Bil­
dungsphase" etwa mit der Lebensphase der Jugendlichkeit 
zusammenfällt; Erwachsenenb;ldung sich dann daran zeit­
lich anschließen würde. 

Aber "Weiterbildung" ist ebenso in der "ersten Bildungs­
phase", also während der Schul-, Lehr- oder Studienzeit 
denkbar, wie Ausbildung von Erwachsenen auch nach Ab­
schluß ihrer "ersten Bildungsphase" ein völlig normaler und 
außerordentlich häufiger und ständig stattfindender Vorgang 
in der Bildungspraxis ist. Das heißt also, daß der .,Abschluß 
der ersten Bildungsphase" überhaupt kein definitorisch rele­
vantes Merkmal für Weiterbildung darstellt. 

Ebenso falsch wie die genannten Merkmale in der grund­
legenden Definition des Bildungsrates für Weiterbildung sind 
auch die willkürlichen begrifflichen Zuordnungen, insbeson­
dere der Begriffe "Erwachsenenbildung", "Fortbildung" und 
"Umschulung", die zu der oben angeführten Definitionspyra­
mide geführt haben. 

Das ist zunächst das Wort "Weiterbildung". Es wird weit­
gehend im Sprachgebrauch als Synonym zu "Fortbildung" 
verwendet. Früher war "Fortbildung" der gebräuchlichere 
Ausdruck, wie sich in verschiedenen pädagogischen Lexi­
ka und Handwörterbüchern und in mehreren Bildungsge­
setzen nachlesen läßt, wo dieser Begriff bis 1970 über­
wiegend verwendet wurde. Bereits in den 60er Jahren 
wurden vor dem Bildungsrat in den Bundesministerien für 
Wirtschaft und Arbeit Versuche gemacht, Weiterbildung und 
Fortbildung unterschiedlich zu interpretieren. Aber ohne 



BWP1n6 T. Kemp, Was ist Weiterbildung? 3 

überzeugenden Erfolg. Man kam eigentlich immer wieder zu 
dem ironischen Schluß: "Mit der Weiterbildung kommt man 
fort - und mit der Fortbildung kommt man weiter!" Dieses 
bon mot deutet an, warum "Weiterbildung" und "Fortbil­
dung" sprachlich nicht zu unterscheiden sind: Die Wortteile 
"weiter" und "fort" haben in der deutschen Sprache kaum 
einen deutlichen Sinnunterschied. "Weiterführen" und "fort­
führen", ebenso wie "weiterentwickeln" und "fortentwickeln" 
sind sprachlich kaum voneinander zu unterscheiden. Die Er­
hebung des Begriffs "Weiterbildung" zum Oberbegriff und 
die Beschränkung des Begriffs "Fortbildung" nur auf die 
berufliche Bildung war völlig willkürlich und geht an der Pra­
xis vorbei. Wer wollte mit dem Bildungsrat behaupten, in der 
politischen Bildung oder in der nichtberuflichen Erwachsenen­
bildung könne es keine Fortbildung geben? 

Ebenso wie die willkürliche Unterscheidung zwischen "Wei­
terbildung" und "Fortbildung" war die Absetzung des weit­
verbreiteten Begriffs der "Erwachsenenbildung" als Ober­
begriff, der bis dahin völlig unproblematisch sowohl "beruf­
liche" wie "nichtberufliche" Erwachsenenbildung umfaßte. 
"Berufliche Erwachsenenbildung" war zum Zeitpunkt der Be­
ratung des Bildungsrates 1969 ein völlig üblicher und viel 
verwendeter Begriff. ln verschiedenen Lexika wird er be­
schrieben, Bücher tragen diesen Titel und in den zur gleichen 
Zeit formulierten Gesetzen wie Arbeitsförderungsgesetz und 
Berufsbildungsgesetz wird er mehrfach verwendet [4]. Daß 
der Bildungsrat trotzdem zu dieser willkürlichen Definition 
kam, läßt sich nur aus seiner personellen Zusammensetzung 
erklären, an der Sacherverständige aus dem beruflichen Bil­
dungsbereich kaum, dafür um so mehr Bildungsfachleute 
beteiligt waren, die offenbar aus der Tradition der Volkshoch­
schulen ihre Denkvorstellungen im Bildungswesen herleite­
ten. Tatsächlich ist dort in den 20er Jahren der Versuch ge­
macht worden, die "Erwachsenenbildung" von der "berufli­
chen Fortbildung" abzugrenzen. Aber in den modernen Volks­
hochschulen kann seit langem diese Auffassung als über­
wunden gelten. 

Die unzureichende Beteiligung von Fachleuten des beruf­
lichen Bildungswesens dürfte auch der Grund sein, daß die 
"Umschulung" der Weiterbildung zugeordnet wurde. Offen­
sichtlich hat sich der Bildungsrat hier an die Einteilung des 
Berufsbildungsgesetzes gehalten, die allerdings nicht von 
einem Weiterbildungsbegriff ausging, sondern von dem ganz 
anders zu definierenden Begriff einer beruflichen Erwachse­
nenbildung. Weiterbildung hat etwas mit "Weiterführung" 
und "Weiterdenken" zu tun. Umschulung aber hat gerade 
dies nicht zum Ziel, sondern ein "Umlenken", ein "Umden­
ken" in eine andere berufliche Richtung. Sie wird daher in 
der beruflichen Praxis üblicherweise der Ausbildung und der 
Anlernung zugeordnet. Dementsprechend wird auch im § 47 
des Berufsbildungsgesetzes auf den engen Zusammenhang 
von Ausbildungsordnung und Umschulung verwiesen und im 
Entwurf des neuen Berufsbildungsgesetzes ist die Umschu­
lung als selbständig regelbarer Tatbestand nicht mehr auf­
geführt, sondern wird als Sonderfall - unter Berücksichti­
gung der besonderen Erfordernisse dieser Personengruppe 
- der Ausbildung zugeordnet (§ 5, Abs. 2, Regierungs-Ent­
wurf BBiG) [5]. 

Eine weitere Unverständlichkeit in diesem Definitionsraster 
des Bildungsrates ist die Nichtberücksichtigung großer Teile 
des Gesamtbereichs der "Weiterbildung", die zwar außer­
halb des üblichen bildungspolitischen Blickfeldes liegen, in 
denen aber faktisch ein immenses Volumen an Weiterbil­
dung ständig stattfindet: Die Bereiche der sportlichen, der 
religiösen und der kulturellen Weiterbildung. Zwar hat der 
Bildungsrat an anderer Stelle im Strukturplan auf die Be­
deutung dieser Bereiche für die Weiterbildung hingewie­
sen, aber in seinem Definitionsraster hat er sie jedenfalls 
nicht miterlaßt 

Nach der kritischen Analyse einer verfehlten Definition des 
Begriffs Wei.terbildung ist der Versuch einer bessseren Defi-

nition zu entwickeln. Hierzu muß man sich zunächst klar 
werden, was eine Definition bezwecken soll: Sie kann weder 
umfassende Beschreibung eines Regelfalles noch Deklara­
tion eines erwünschten Zustandes sein, sondern ist nur 
akzeptabel als Zusammenfassung aller wesentlichen Merk­
male eines Begriffes. Das ermöglicht, alle Elemente der zu 
erfassenden Definitionsmenge widerspruchslos und aus­
nahmslos zu bestimmen und alle anderen Elemente auszu­
schließen. Unwesentliche Merkmale gehoren also ebenso­
wenig in eine Definition, wie wünschenswerte Merkmale. 
Merkmale, die versehentlich der Begriffsmenge zugehörige 
Elemente ausschließen, sind natürlich besonders sorgfältig 
zu vermeiden. Insbesondere ist auch der übliche Sprachge­
brauch und der Sinngehalt der verwendeten Begriffsworte 
nicht zu übergehen. 

Wie könnte nun eine solche Definition für den Begriff der 
Weiterbildung aussehen? Sie ist schrittweise aufzubauen, in­
dem definitorisch wesentliche und unwesentliche Merkmale 
unterschieden werden: 

Wesentlich an der Weiterbildung ist, daß sie ein Bildungsvor­
gang ist, unwesentlich ist, in welcher Form der Bildungsvor­
gang abläuft, sei es z. B. in organisierter Form oder als auto­
didaktischer Lernprozeß. 

Wesentlich ist, daß Weiterbildung prinzipiell geeignet sein 
muß, Bi·ldung zu vermitteln. Die tatsächliche Effizienz des 
Bildungsvorganges ist definitorisch dagegen kein Wesens­
merkmal. D. h. auch eine nicht erfolgreiche Weiterbildung ist 
als Weiterbildung anzusehen. 

Wesentlich für Weiterbildung ist, daß ihr eine bildungsmäßig 
hinreichende Bildungsbasis, also eine Vorbildung zur Verfü­
gung steht, auf der sie weiterführend aufbauen kann. Wie 
diese Vorbildung erlangt wurde, sei es als eine durch den 
Lebensprozeß z. B. im Beruf erfahrene Bildung oder sei es 
als eine durch einen vorangehenden Lernprozeß vermittelte 
Bildung, ist definitorisch unwesentlich. Es erscheint auch 
nicht notwendig, die Lernkategorien (Fertigkeiten, Kenntnis­
se, Einstellungen) aufzuführen, da jede Art der Vorbildung 
gemeint sein kann. Sehr wesentlich ist der Zusatz "hinrei­
chend", weil damit festgestellt wird, daß nicht jede beliebige 
Vorbildung ausreicht, sondern eben nur eine hinreichende. 
Was als hinreichend angesehen werden kann, bedarf jeweils 
der ergänzenden Festlegung als Zugangsvoraussetzung für 
eine Weiterbildung. Sie ist in dieser allgemeinen Definition 
nicht zu treffen. 

Der Vorgang der Weiterbildung selbst bedarf eines zielset­
zenden Merkmals, um ihn von einer einfachen Fortsetzung 
der Ausbildung unterscheiden zu können. Hier ist zu sehen, 
daß Weiterbildung auf die Vertiefung, die Erweiterung oder 
die Ergänzung der Vorbildung abzielt. Ein treffender sprach­
licher Oberbegriff für diese drei Zielsetzungen konnte nicht 
gefunden werden, so daß sie alternativ aufzuführen sind. 

Damit ergibt sich folgende alternative Definition: 

Weiterbildung ist jeder Bildungsvorgang, der geeignet ist, 
eine hinreichende Vorbildung zu vertiefen, zu erwe:tern oder 
zu ergänzen [6]. 

Eine Abgrenzung zum Begriff "Fortbildung" ist definitorisch 
nicht zu treffen. Fortbildung und Weiterbildung sind nach die­
ser Definition Synonyme. 

Dagegen ist sehr wohl eine Unterscheidung zur "Erwach­
senenbildung" möglich und notwendig: Während Weiterbil­
dung definitorisch kein Altersmerkmal enthalten darf, weil 
Weiterbildung prinzipiell bereits während der Schulzeit, wäh­
rend der Lehrzeit oder während der Studienzeiten erfolgen 
kann, ist Erwachsenenbildung durch das Alterskriterium des 
Erwachsenseins bestimmt. 

Erwachsenenbildung ist demnach jeder Bildungsvorgang, der 
bei Personen erfolgt, die als erwachsen ge:ten, unabhängig 
davon, ob es Ausbildung oder Weiterbildung ist. 
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Erwachsenenbildung umfaßt also nicht nur Weiterbildung, 
sondern auch Ausbildung: Insbesondere ist die Anlernung 
oder auch lehrgangsmäßige Ausbildung von Erwachsenen 
ein häufiger Vorgang. Auch die Umschulung von Erwachse­
nen gehört begrifflich zur Ausbildung von Erwachsenen, wie 
bere1ts oben ausgeführt. ln der Prax1s wird die Ausbildung 
von bereits fachlich vorgebildeten Personen, z. B. zum Mei­
ster, zum Ausbilder oder zur Führungskraft, z. T. nicht als 
Weiterbildung, sondern noch als eine neue Form der Aus­
bildung, wenn auch auf einem fachlich erhöhten Niveau ver­
standen. Demgemäß werden diese Erwachsenenbildungsfor­
men auch als Meisterausbildung, als Ausbildung der Aus­
bilder oder als Führungskräfteausbildung bezeichnet und 
etwa von einer Meisterfortbildung, einer Fortbildung von Aus­
bildern oder Fortbildung von Führungskräften deutlich un­
terschieden. 

Eine gewisse Schwierigkeit in der genauen Definition des 
Begriffes Erwachsenenbildung liegt in der Unschärfe des 
Teilbegriffs "Erwachsener". Bildungsmäßig werden auch Per­
sonen, die zwar gesetzlich als mündig anzusehen sind, die 
aber ausbildungsmäßig noch nicht einen angestrebten beruf­
lichen Abschluß erreicht haben, nicht zu den Erwachsenen 
im Sinne der Definition des Begriffes Erwachsenenbildung 
gezählt. Daher werden alle vollzeitlichen schulischen Bil­
dungsgänge bis hin zur akademischen Ausbildung nicht der 
Erwachsenenbildung, sondern der weiterführenden Schulbil­
dung zugeordnet. ln zunehmendem Maße scheint sich aber 
auch der Bereich der Fach- und Hochschulen - heute als 
tertiärer Bildungsbereich bezeichnet - als Bestandteil einer 
umfassender verstandenen Erwachsenenbildung zu sehen. 
Aus andragogischer Sicht besteht in der Tat zwischen der 
Erwachsenenbildung an Volkshochschulen oder im Bereich 
der beruflichen Bildung und der "Ausbildung" von erwach­
senen Studenten und Fachschülern kein wesentlicher Un­
terschied. Fach- und Hochschulen sollten sich deshalb der 
Erwachsenenbildung zuordnen. 

Die definitorische Unterscheidung von Weiterbildung und Er­
wachsenenbildung zeigt, daß anstelle der vom Bildungsrat 
postulierten Begriffspyramide, wie sie am Anfang beschrie­
ben wurde, eine Begriffsmatrix viel zutreffender ist, weil Aus­
bildung und Weiterbildung sich mit Jugendlichenbildung und 
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Erwachsenenbildung begrifflich überlagern, so daß sich ab­
schließend folgendes Bild ergibt: 

______ , 
Bildung 
Jugend­
licher 

Erwachse­
nenbildung 

Ausbildung 

Beispiele: 
Schulische Ausbil­
dung; 
Betriebliche Ausbil­
dung; 
Anlernung Jugend­
licher; 
Praktika; 

Anlernung, Ausbil­
dung, Umschulung 
von Erwachsenen 

Weiterbildung 
= Fortbildung 

Beispiele: 
Fach- und hochschu­
lische Ausbildung;*) 
Schulische Fortbil­
dung von Schülern 
(Arbeitsgemein­
schaften); 
Betriebliche Aufbau­
lehrgänge für Lehr­
linge; 

Anpassungslehr­
gänge; Speziallehr­
gänge; Ergänzungs­
lehrgänge; 

Aus- ) Meistern Fort- ) Meistern 
bil- Ausbildern bil- Ausbildern 
dung Führungs- l dung Führungs-
von kräften von kräften 

•) Traditionell noch zur Ausbildung Jugendlicher zugerechnet. obwohl 
andragogisch als Erwachsenenbildung anzusehen. 

Anmerkungen 

[1) Deutscher Bildungsrat - Empfehlungen der Bildungskommission: 
Strukturplan fur das Bildungswesen, verabschiedet am 13. 2. 1970, 
Kielt-Verlag, Stuttgart, 4. Auf!., 1972, S. 51 ff und 197 ff. 

[2] a. a. 0., S. 53. 

[3) a. a. 0., S. 51. 

[4] z. B. BB1G §§ 46 (1) und 47 (2); Wörterbuch der Berufs- und Wirt­
schaftspadagogik, Stichwort "Berufliche Erwachsenenbildung", Her­
der, Fre1burg, 1973; 
Münch, Joachim: Berufsbildung Erwachsener, Westermann, Braun­
schwelg, 1970, S. 13 ff; 
Bildung und Beruf, Hrsg. Presse- und lnformationsamt, Bonn 1970, 
S. 29 und 56. 

[5] Bundesrats-Drucksache 160/75 vom 18. 4. 1975. 

[6] Ahnlieh die Deimition im Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, 
Bd. 3, Stichwort "Weiterbildung": "Weiterbildung ist jeder im An­
schluß an eme Grundausbildung einsetzende Bildungsprozeß". 

Perspektiven der beruflichen Weiterbildung 

ln der aktuellen öffentlichen Diskussion über die Reform der 
beruflichen Bildung spielt die berufliche Weiterbildung noch 
keine ihr angemessene Rolle. Ihre wachsende Bedeutung für 
ein ausgewogenes System der beruflichen Bildung, für das 
Erreichen der Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemei­
ner Bildung sowie für die Überwindung von Strukturproble­
men im gesamten Bildungssystem mit Auswirkungen auch auf 
das Beschäftigungssystem wird nicht hinreichend deutlich. 

I. Berufliche Weiterbildung als Teil des Bildungssystems 

ln Deutschland gab es bereits vielerlei Weiterbildungsaktivi­
täten, als die Auseinandersetzung mit ausländischen und in­
ternationalen Weiterbildungsmodellen wie .. life long learing" 
und "education permanente" begann und diese zu Mode­
begriffen wurden. 

Wenn die Bedeutung der Weiterbildung in Deutschland nicht 
so recht im bildungspolitischen Bewußtsein verankert war, 
ist das einmal darauf zurückzuführen, daß das Ausmaß die­
ser Aktlvitäten - leider weitgehend auch heute noch - nicht 
quantifizierbar ist. Ein weiterer Grund liegt darin, daß aus 
traditionellem Bildungsverständnis die Antinomie von "Bil­
dung und Ausbildung", von sog. allgemeiner und beruflicher 
Bildung, erst spät überwunden worden ist; der traditionell 
auf Schule und Hochschule verengte Bildungsbegriff wirkt 
immer noch nach. Der Hauptgrund, daß Weiterbildung kaum 
als bildungspolitischer Gegenstand begriffen worden ist, ist 
aber wohl darin zu sehen, daß sie sich überwiegend in pri­
vater Initiative und außerhalb des staatlichen Bildungs­
systems entwickelt hat. Das mag gleichzeitig als ihre Schwä­
che, aber auch als ihre Stärke betrachtet werden. 
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Bildungspolitik muß sich heute anders begreifen und die be­
rufliche Bildung sowie die Weiterbildung - unter voller Be­
rücksichtigung ihrer inhaltlichen und organisatorischen Be­
sonderheiten -einbeziehen, wenn das notwendige Gleichge­
wicht im Bildungssystem und eine höhere Durchlässigkeit 
und Chancengleichheit wirklich hergestellt werden sollen. 
Die Interdependenzen aller Ausprägungen von Bildung müs­
sen deutlich gemacht und berücksichtigt werden- auch, aber 
nicht nur bei der Weiterbildung. 

1. Versuche einer Bergriffsfindung für "Weiterbildung" 

Außer Schule und Hochschule sind inzwischen andere Be­
reiche des Bildungswesens zum Gegenstand der Bildungs­
planung und Bildungspolitik geworden, wenn auch recht spät 
und zögernd, ja anerkanntermaßen erst seit Beginn dieses 
Jahrzehnts. Der Strukturplan des Deutschen Bildungsrates, 
der Bildungsbericht der Bundesregierung 1970 und auch der 
Bildungsgesamtplan der Bund-Länder-Kommission für Bil­
dungsplanung beziehen die gesamte berufliche Bildung erst­
mals in ihre Überlegungen ein. Für die berufliche Weiterbil­
dung haben sie aber weder quantitativ noch qualitativ hin­
reichende Klärungen gebracht. Schon die Begriffstindung für 
die Weiterbildung verrät erhebliche Unsicherheit. Weiterbil­
dung als "Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisierten 
Lernans nach Abschluß einer ersten Bildungsphase und nach 
Aufnahme einer Berufstätigkeit" zu bezeichnen (Bildungs­
gesamtplan), ist noch ein unter organisatorischen, rechtlichen 
und verwaltungsmäßigen Gesichtspunkten unscharfer Versuch 
der Standortbestimmung. Aus Weiterbildung - bei dieser 
Begriffsbestimmung- einen quartären Bereich des Bildungs­
wesens machen zu wollen, kann zumindest Mißverständnisse 
und Fehlentwicklungen einleiten, wenn die Wege zu diesem 
Ziel nicht näher konkretisiert werden. 

2. Strukturprinzipien der Weiterbildung 

Weiterbildung wird durch eine Pluralität von Bildungszielen 
und Bildungsinhalten bestimmt und kann nicht zu einem für 
längere Zeit gültigen, in sich geschlossenen Bereich inhalt­
lich festgelegt werden. Pluralität und Flexibilität sind die 
prägenden Elemente der Weiterbildung. Wenn trotzdem die 
Forderung nach einem Weiterbildungssystem als eigenstän­
diger Teil des Bildungswesens erhoben wird, so kann das 
nicht im Sinne einer institutionellen Ordnung gemeint sein, 
wie sie z. B. im Bereich des Schulwesens oder des Hoch­
schulwesens als mehr oder weniger in sich geschlossene 
Konzeption vor uns steht. Weiterbildung ist multifunktional 
und muß das auch bleiben. Das enthebt uns aber keineswegs 
der Verpflichtung, die Interdependenzen zum übrigen Bil­
dungswesen aufzudecken und bei der weiteren Ausprägung 
stärker zu beachten. Die Probleme und Abhängigkeiten, die 
insoweit bestehen, werden besonders durch das international 
diskutierte und auch in Deutschland viele Anhänger gewin­
nende Modell der "Recurrent Education" deutlich. Dieses 
Konzept zwingt zu der Überlegung, ob nicht vieles von dem, 
was heute in der sogenannten "Erstausbildung" erlernt wird, 
besser der Weiterbildung zugeordnet werden sollte, beson­
ders, soweit die Inhalte technologischen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Wandlungsprozessen unterliegen und 
ohnehin einer Erneuerung oder zumindest Anpassung wäh­
rend des Erwachsenenlebens bedürfen. Die damit intendierte 
Neuverteilung von Lernzeiten zur Entlastung von Schule, Be­
rufsausbildung und Studium wird in der Radikalität des Kon­
zeptes der "Bildung in Intervallen" (wie Friedrich Edding 
"Recurrent Education" übersetzt) auf absehbare Zeit nicht 
generell realisierbar sein. Aber dieses Modell läßt ganz klar 
werden, daß Weiterbildung weder inhaltlich noch zeitlich in 
Unabhängigkeit von den übrigen Teilen des Bildungssystems 
geplant und durchgeführt werden kann. 

3. Arten der beruflichen Weiterbildung 

Die Frage nach den Arten der beruflichen Weiterbildung 
wird heute generell mit ·den kategorialen Begriffen beantwor­
tet, die das Arbeitsförderungsgesetz von 1969 - das Berufs-

bildungsgesetz des Jahres 1969 hat diese Termini übernom­
men - zur besseren Unterscheidung unterschiedlicher För­
derungsarten eingeführt oder vorgeprägt hat. 

Das sind: 

- Die Aufstiegsfortbildung, die auf ein höheres berufliches 
Qualifikationsniveau vorbereitet; 

- die Anpassungsfortbildung, die der Anpassung an verän­
derte berufliche Anforderungen dient; 

- die Umschulung, die ein Wechseln in einen auf dem Ar­
beitsmarkt zukunftsreicheren Beruf ermöglicht oder aus 
subjektiven Gründen der Nichteignung für den erlernten 
Beruf erforderlich wird; 

- die Vorbereitung des Wiedereintritts weiblicher Arbeitneh­
mer oder der Wiedereingliederung älterer Arbeitnehmer 
in das Berufsleben; 

- und schließlich - zum Teil in Überschneidung mit der 
sogenannten allgemeinen Weiterbildung- das Nachholen 
von qualifizierenden Abschlüssen oder ein allgemeines 
intellektuelles "Basistraining" im Erwachsenenalter. 

Diese Kategorisierung ist sicherlich hilfreich, wenn es darum 
geht, individuelle Ansprüche auf Förderung zu begründen; 
dabei ist die subjektive Lebenssituation und Förderungs­
bedürftigkeit des Teilnehmers an Weiterbildungsmaßnahmen 
das Hauptkriterium für eine Zuordnung. Für eine funktionale 
Betrachtung ist eine solche Einteilung in Kategorien jedoch 
unbefriedigend; dabei kommt es vielmehr auf die Frage an, 
welcher Ebene der beruflichen Bildung die Inhalte und Qua­
lifikationen zuzuordnen sind. 

Dies sei an zwei BeipieJen verdeutlicht: 

a) Berufliche Umschulung der Weiterbildung zuzuordnen, ist 
bei individueller Betrachtung sicher richtig; denn es handelt 
sich für den einzelnen um die Wiederaufnahme organisier­
ten Lernens nach Abschluß der ersten Bildungsphase und 
einer Zeit der Berufstätigkeit Objektiv und funktional ist 
diese Begriffswahl jedoch nicht hilfreich. Wenn es darum 
geht, berufliche Umschulung inhaltlich zu ordnen, also den 
Lerninhalt und die Lernziele festzuhalten und zu regeln, wird 
sofort klar, daß es sich bei der Umschulung überwiegend um 
eine zweite oder nachgeholte Berufsausbildung handelt, die 
nur subjektiv eine Weiterbildung sein kann. 

b) Als weiteres Beispiel mögen die sogenannten berufsqua­
lifizierenden Bildungsgänge im tertiären Bereich dienen. Hier 
besteht die Tendenz, sie als Alternativen der Berufsausbil­
dung für Abiturienten zu verstehen, die keinen Hochschul­
platz finden. Vor einer solchen Entwicklung ist zu warnen. 
Nicht nur, daß damit langfristig der Weg zum Abitur verfe­
stigt und eine Reform der Oberstufe des Bildungswesens 
behindert würde. Damit könnten besonders auch folgende 
Fehlentwicklungen eingeleitet werden: 

- Die neuen Ausbildungsgänge für Abiturienten würden ein 
Feld besetzen, das heute noch für Facharbeiter und Ge­
hilfen durch Weiterbildung erreichbar ist; die Durchläs­
sigkeit im Bildungssystem würde eingeengt und nicht er­
weitert. 

- Die Ausbildungsgänge für Jugendliche ohne Abitur wür­
den potentiell zu Ausbildungsgängen zweiter Klasse und 
an Aufstiegschancen verlieren. 

- Die neuen Ausbildungsgänge für Abiturienten würden in 
der Gefahr stehen, in den Hochschulbereich zu drängen 
und dann wahrscheinlich ihren gewollten Praxisbezug 
verlieren. 

- Es käme nicht zu einer stärkeren Integration im Bildungs­
wesen; im Gegenteil würde die Gefahr der Separierung 
größer. 

Der Abbau von schichtenspezifischen Chancenungleich­
heiten würde erschwert, weil Durchlässigkeit nicht er­
leichtert, sondern eher noch behindert würde. 
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- Die Herstellung von Gleichwertigkeit für berufliche und 
allgemeine Bildungsgänge wäre als gesellschaftliche, bil­
dungspolitische und ökonomische Grundforderung kaum 
noch zu erreichen. 

Trotz der Notwendigkeit, für Abiturienten, die keinen Hoch­
schulplatz finden, Alternativen anbieten zu müssen, sollten 
von vornherein langfristige Lösungen angestrebt werden, die 
nicht zu neuen Ungleichgewichten führen. 

Die berufsqualifizierenden Bildungsgänge im tertiären Be­
reich sollten m. E. also nicht in erster Linie darauf angelegt 
sein, für Abiturienten neben der Hochschule neue Ausbil­
dungswege zu schaffen, also sozusagen ein Ersatzstudium 
anzubieten. Berufsqualifizierende Bildungsgänge im tertiären 
Bereich sollten vielmehr primär daran orientiert sein, quali­
fizierten Absolventen beruflicher Bildungsgänge eine organi­
sierte berufliche Weiterbildung anzubieten, die ihnen einen 
beruflichen und sozialen Aufstieg in gehobene Fach- und 
Führungspositionen ermöglicht. Dadurch werden Lösungen 
möglich, die Gleichwertigkeit, Durchlässigkeit und Chancen­
gleichheit in der beruflichen Bildung verbessern. Kurzfristige 
Lösungen für die Schaffung von Ausbildungsalternativen für 
Abiturienten sollten also in der Perspektive längerfristiger 
Konzeptionen für berufsqualifizierende Bildungsgänge im 
tertiären Bereich als berufliche Weiterbildung gesehen wer­
den. 

II. Thesen zur beruflichen Weiterbildung 

Als vorläufige Zusammenfassung der bisherigen Ausführun­
gen und als Überleitung zu der Frage einer gesetzlichen Re­
gelung der beruflichen Weiterbildung mögen die folgenden 
zehn Thesen dienen: 

1. Berufliche Weiterbildung gewinnt quantitativ und quali­
tativ an Bedeutung. Sie bedarf deshalb zunehmend der 
inhaltlichen Ordnung und Abstimmung mit den übrigen 
Teilen des Bildungswesens. 

2. Berufliche Weiterbildung muß immer mehr die Rolle der 
beruflichen Spezialisierung und Anpassung an neuere 
Entwicklungen übernehmen. je mehr die Berufsausbil­
dung die Aufgabe übertragen erhält, auf möglichst brei­
ter Basis berufliche Grundqualifikationen zu vermitteln, 
die Berufsgruppen gemeinsam sind. 

3. Berufliche Weiterbildung kann und darf sich nicht auf 
das Berufliche im engeren Sinne beschränken. Sie muß 
vielmehr gleichzeitig motivierende, kompensatorische 
und emanzipatorische Wirkungen auslösen. Motivieren 
muß sie, indem sie Resignation in der Berufsrolle über­
windet und den Willen zum Weiterlernen erzeugt. Kom­
pensieren muß sie, indem sie Lerndefizite ausgleicht, 
die im Lebenslauf des einzelnen begründet sind. Eman­
zipatorisch muß sie wirken, indem sie schichtenspezifi­
sche Bildungsbarrieren zu überwinden hilft. 

4. Berufliche Weiterbildung muß in ihren internen Inter­
dependenzen und in den Zusammenhängen zu den 
übrigen Bereichen des Bildungswesens, insbesondere 
zur Berufsausbildung und zum Schul- und Hochschul­
wesen eindeutiger strukturiert werden. Das gilt einmal 
in Abgrenzung zu kurzfristigen Einarbeitungen, Umstel­
lungen und Anpassungen. Das gilt ferner für ihre inhalt­
liche Abhängigkeit von vorausgegangener Berufsausbil­
dung und Berufspraxis. Das muß Beachtung finden bei 
der Planung und Verwendung kombinierbarer Lernele­
mente aus anderen Bereichen und deren Verwendbar­
keit und Anrechnung bei berufsqualifizierenden Bil­
dungsgängen im tertiären Bereich bis hin zur Hoch­
schule. 

5. Berufliche (Anpassungs-)Weiterbildung ist - wenn man 
von kurzfristigen Einarbeitungen, Umstellungen und An­
passungsvorgängen absieht - nicht unbedingt betriebs­
abhängig zu gestalten. Technische und wirtschaftliche 
Entwicklungen betreffen im allgemeinen nicht nur ein-

zeine Betriebe, sondern ganze Branchen und Berufs­
gruppen. Zur Rationalisierung der Bildungsarbeit auf 
diesem Gebiet dürften deshalb - auch unter dem Ge­
sichtspunkt der Kostenrelevanz - betrieblich und über­
betrieblich anwendbare Lerneinheiten entwickelbar sein. 

6. Auch berufliche (Aufstiegs-)Weiterbildung muß inhaltlich 
intensiver, konkreter und übergreifender geplant und ge­
ordnet werden. Es ist auf Dauer nicht ökonomisch, daß 
sich jeder ein eigenes Kleid schneidert. Die Lehrgänge 
sollten dabei möglichst so aufbereitet werden, daß sie 
nach dem Baukastenprinzip sowohl längerdauernde Maß­
nahmen ermöglichen, als auch als flexible Versatzstücke 
von Teilqualifikationen zeitlich zu einer Gesamtqualifika­
tion kombinierbar werden. Dabei müssen berufsübergrei­
fende Stoffgebiete für verschiedene Bildungsgänge und 
verschiedene Bildungsbereiche entwickelt werden. 

7. Fernunterricht und Weiterbildung im Mediensystem soll­
ten in größerem Ausmaß zum Bestandteil der beruflichen 
Weiterbildung werden. Das setzt voraus, daß die inhalt­
liche Strukturierung mediengerecht und im Sinne kombi­
nativer Versatzstücke aufbereitet wird. 

8. Ordnung der beruflichen Weiterbildung darf nicht Be­
schränkung der Vielfalt des Angebots und Abschaffung 
der Pluralität der Trägerschalten bedeuten. Sie kann 
aber auch nicht auf unverbundenen Zufallsergebnissen 
praktischer Initiativen basieren. Kompetenzabgrenzun­
gen zwischen Bund und Ländern, öffentlichen und freien 
Trägern, beruflicher und allgemeiner Weiterbildung müs­
sen durch praktische Kooperation aller Beteiligten über­
wunden werden. Das bedingt auch eine Kooperation auf 
lokaler und regionaler Ebene mit Koordinierung und Ar­
beitsteilung zwischen den Anbietern. 

9. Berufliche Weiterbildung ist zu einem ökonomisch be­
achtlichen Faktor geworden, wenn man bedenkt, daß 
nach den Ermittlungen der Sachverständigenkommission 
Kosten und Finanzierung der beruflichen Bildung allein 
die Betriebe im Jahre 1971 2,1 Milliarden DM und die 
Bundesanstalt für Arbeit 1974 etwa 1,8 Milliarden DM für 
Weiterbildungsmaßnahmen aufgebracht haben. [Vgl. 
Sachverständigenkommission Kosten und Finanzierung 
der beruflichen Bildung (Eddingkommission): Kosten und 
Finanzierung der außerschulischen beruflichen Bildung 
(Abschlußbericht), Sielefeld 1974 (W. Bertelsmann)). 

10. Die vorgesehene gesetzliche Regelung der beruflichen 
Weiterbildung kann deshalb nicht mehr darauf verzich­
ten, ein Mindestinstrumentarium für eine inhaltliche Ord­
nung, die Erleichterung der Kooperation und zur Verbes­
serung der Koordination zu schaffen. Bei der Anwen­
dung dieses Instrumentariums wird darauf zu achten 
sein, daß Ordnungsbedürftigkeit und Ordnungsfähigkeit 
Maßstab sind. 

111. Zur gesetzlichen Regelung der beruflichen Weiterbildung 

Daß berufliche Weiterbildung einer finanziellen Förderung 
bedarf, hat der Bundesgesetzgeber bei der Beratung des 
Arbeitsförderungsgesetzes (AFG) aus dem Jahre 1969 gese­
hen und dort auch verankert. Auch wenn es bei der Anwen­
dung des AFG in Einzelfällen zu mißbräuchlicher Ausnutzung 
im ganzen sinnvoller Rechtsansprüche gekommen ist und 
noch nicht alle weiterbildungsbedürftigen Gruppen (Ungelern­
te, Angelernte, Frauen) erreicht werden konnten, wird durch 
das Ausmaß der in Anspruch genommenen Förderungsmög­
lichkeiten die Bedeutung der beruflichen Weiterbildung deut­
lich. ln die gleiche Richtung zielen die Weiterbildungsgeset­
ze, die seitdem von den Ländern erlassen worden sind. Bei 
den Überlegungen der jüngsten Zeit, in Anbetracht der 
schwierigen Lage des Arbeitsmarktes Einsparungen bei der 
Förderung nach dem AFG vorzunehmen, war nicht so sehr 
das Argument des antizyklischen Verhaltens dafür bestim­
mend, daß eine wesentliche Einschränkung in der Förde-
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rung der beruflichen Weiterbildung vermieden werden muß: 
viel gewichtiger war die Erkenntnis, daß strukturelle An­
passungsprozesse in der Wirtschaft, die sich aus neuen 
Arbeitsteilungen in der Weltwirtschaft ergeben werden, nur be­
wältigt werden können, wenn durch die berufliche Weiter­
bildung dafür geei,gnete Voraussetzungen geschaffen wer­
den. Bei dem Ausmaß der dafür benötigten Mittel ergibt sich 
schon aus volkswirtschaftlichen Gründen die Notwendigkeit, 
Kosten-Nutzen-Überlegungen anzustellen. Das bedeutet aber 
auch, daß auf Dauer nicht mehr jede berufliche Weiterbil­
dung gefördert werden kann, unabhängig davon, ob sie nach 
inhaltlicher Gestaltung, personeller und sachlicher Eignung 
der Weiterbildungsstätte und nach der beruflichen Relevanz 
d&s Gelernten einen aus der Sicht des Arbeitsmarktes und 
des einzelnen sinnvollen und bildungsökonomisch verant­
wortbaren Beitrag leistet. 

Hier verbinden sich also ökonomische, soziale und bildungs­
politische Notwendigkeiten zu einer Argumentationskette, die 
ein Mindestinstrumentarium rechtlicher Art für die Ordnung 
der beruflichen Weiterbildung als unverzichtbar nachweist. 
Das geltende Berufsbildungsgesetz behandelt berufliche Wei­
terbildung in § 46 eher als Merkposten. Die zuständigen Stel­
len (Kammern) haben von ihrer Ermächtigung, Weiterbil­
dungsprüfungen zu regeln, überwiegend dadurch Gebrauch 
gemacht, daß seit längerem bestehende Prüfungen dieser Art 
(insbesondere für lndustriemeister, Bilanzbuchhalter, Ausbil­
dungsmeister im grafischen Gewerbe, Fachmeister) in neue 
Statuten überführt worden sind; erst in jüngster Zeit sind 
sogenannte "Fachwirteprüfungen" für den kaufmännischen 
Bereich hinzugekommen. Von der Rechtsverordnungsermäch­
tigung des § 46 Abs. 2 BBiG ist erst in zwei Fällen Gebrauch 
gemacht worden: Geprüfter Sekretär/geprüfte Sekretärin und 
Schwimmeister (die Meisterprüfungsregelungen für das Hand­
werk und die Landwirtschaft beruhen auf anderen Rechts­
grundlagen und haben Tradition). 

Abgesehen davon, daß Unsicherheit bei der Anwendung des 
§ 46 BBiG besteht (vgl. Tomas Kemp, Die Ordnungsproble­
matik im Bereich beruflicher Weiterbildung, in: Die Deutsche 
Berufs- und Fachschule, Heft 6/1975, S. 403-413), liegt der 
Hauptmangel dieser Regelung darin, daß sie den Forderun­
gen nach Pluralität und Flexibilität der beruflichen Weiter­
bildung, wie ich sie für unverzichtbar halte, nicht hinreichend 
gerecht werden kann. Der Regierungsentwurf für ein neues 
Berufsbildungsgesetz - EBBiG - (Bundestagsdrucksache 
7/3714) soll diesen Mangel überwinden helfen. Er konzipiert 
in einem eigenen Kapitel ein offenes und anpassungsfähiges 
Weiterbildungssystem, das den Trägern der Weiterbildung die 
Initiativen zur Entwicklung und zum Ausbau beruflicher Weiter­
bildung beläßt, aber durch abgestufte Regelungen ein Min­
destinstrumentarium für eine inhaltliche Ordnung, eine Eig­
nungsanerkennung staatlich nicht geordneter Weiterbildung 
und die Regelung von Weiterbildungsprüfungen durch die 
zuständigen Stellen (Kammern) ermöglicht. Dieses Konzept 
trägt in jeder Hinsicht der notwendigen Flexibilität und Plu­
ralität in der beruflichen Weiterbildung Rechnung und will 
keineswegs dieses Gebiet mit einem "Netzwerk staatlicher 
Regelungen" überziehen - wie das in der Diskussion der 
letzten Zeit polemisch geäußert worden ist. Um dies zu ver­
deutlichen, ist es zunächst notwendig, die - im Gesetzent­
wurf vorhandenen- Rahmenbedingungen kurz zu skizzieren: 

- Mit dem Regierungsentwurf ist nicht beabsichtigt, durch 
Regelungen alle Aktivitäten im Bereich der beruflichen 
Weiterbildung zu erfassen; der Regierungsentwurf geht 
vielmehr davon aus, daß es viele - vor allem kurzfristige 
und in einer bestimmten beruflichen oder betrieblichen 
Situation begründete - Weiterbildungsmaßnahmen gibt, 
die einer gesetzlichen Regelung nicht bedürfen. 

- Durch den Regierungsentwurf wird ferner verdeutlicht, daß 
nicht alle auf Dauer angelegten Weiterbildungsmaßnah­
men einer zentralen inhaltlichen Ordnung durch Weiler­
bildungsordnungen zugeführt werden sollen; soweit eine 

bundeseinheitliche Ordnung aus Gründen der Entwick­
lung oder der noch nicht hinreichenden Abklärung un­
zweckmäßig ist, überläßt der Gesetzentwurf es den zustän­
digen Stellen, Weiterbildungsprüfungen zu regeln (§ 55 
EBBiG) oder dem einzelnen Weiterbildungsträger, die ln­
halte und Ziele der Weiterbildung selbst zu bestimmen 
(§ 47 EBBiG). 

- Nach dem Regierungsentwurf ist es dem einzelnen Wei­
terbildungsträger überlassen, ob er eine nicht staatlich 
geregelte berufliche Weiterbildungsmaßnahme als geeig­
net anerkannt erhalten will (§§ 47 und 48 EBBiG) oder ob 
er sich einer staatlichen Weiterbildungsordnung bedienen 
und damit der Aufsicht durch die zuständige Stelle oder 
durch die zuständige Landesbehörde insoweit unterstel­
len will (§51 EBBiG). Daher wird die Durchführung der 
beruflichen Weiterbildung auch nicht generell unter staat­
liche Aufsicht gestellt. 

- Nur "soweit es als Grundlage für eine geordnete und ein­
heitliche berufliche Weiterbildung oder zu deren Anpas­
sung an die technische, wirtschaftliche und gesellschaft­
liche Entwicklung erforderlich ist, kann der zuständige 
Bundesminister durch Rechtsverordnung.. . . . . Weiter­
bildungsberufe anerkennen" sowie für diese Weiter­
bildungsberufe (§ 49 Abs. 1 EBBiG) und auch für Weiter­
bildungsabschnitte (§ 49 Abs. 2 EBBiG) Weiterbildungs­
ordnungen erlassen; der Gesetzentwurf übernimmt hier 
die Ordnungsmöglichkeit des § 46 Abs. 2 des geltenden 
BBiG in der notwendigen Konkretisierung, verpflichtet 
aber keinen Weiterbildungsträger, sich dieser Weiterbil­
dungsordnungen zu bedienen (es gibt also keinen Aus­
schließlichkeitsgrundsatz), sondern stellt dies in seine 
Entscheidung (vgl. §51 Abs. 2 EBBiG). 

Diese Offenheit des Systems mit abgestuften Regelungen 
und ohne gesetzliche Verpflichtung. sich einer bestimmten 
Art oder Form von beruflicher Weiterbildung zu bedienen, 
kann jedoch dazu beitragen, die Transparenz des Weiler­
bildungsangebots zu erhöhen und zu einer zunehmenden 
inhaltlichen Ordnung der beruflichen Weiterbildung zu kom­
men. Diese - auf den ersten Blick als vage Hoffnung er­
scheinende - Erwartung stützt sich auf eine Reihe aus der 
Vergangenheit gewonnener Erfahrungen und daraus ableit­
barer in die Zukunft gerichteter Einschätzungen. 

1. Zur Regelung von Weiterbildungsberufen und Weiterbil­
dungsgängen 

Der Entwurf des Berufsbildungsgesetzes sieht eine Bestands­
aufnahme der Weiterbildungsaktivitäten vor. Dabei ergibt sich 
bereits heute (vgl. Verzeichnis der anerkannten Ausbildungs­
berufe 1975), daß gleichgerichtete Weiterbildungsregelungen 
zum Teil nur deshalb in Bezeichnung und Inhalt partiell 
voneinander abweichen, weil sie regional getrennt erarbeitet 
und zur Anwendung gebracht worden sind. Der Einwand, 
hier müßten regionale Besonderheiten auch weiterhin im 
Vordergrund stehen, ist nicht überzeugend, weil bestehende 
Kammerregelungen auch heute schon überwiegend zentral 
erarbeitet und zentral abgestimmt werden; er ist insbeson­
dere dann nicht mehr glaubwürdig, wenn die inhaltliche Ord­
nung in einer Weiterbildungsordnung genügend Spielraum 
für Schwerpunktsetzungen sowie regionale oder sektorale 
Besonderheiten läßt, ohne das Weiterbildungsziel dadurch 
in Frage zu stellen. Als typisches Beispiel mögen dafür die 
Prüfungsregelungen für Industriemeister gelten, wie sie als 
Kammersatzungen heute mit einer Vielzahl von Spezialisie­
rungsformen bestehen. Die Vorarbeiten beim Bundesinstitut 
für Berufsbildungsforschung für eine einheitliche Regelung 
nach § 46 Abs. 2 BBiG zeigen, daß die branchenspezifischen 
Ausprägungen zum Gegenstand einer am Ende der Weiter­
bildung liegenden Spezialisierungsstufe gemacht werden 
können, ohne daß die gemeinsame Qualifikation darunter 
leiden und die Einsatzfähigkeit der Weitergebildeten auf die 
jeweilige Endspezialisierung fixiert werden müßte. Das Bei­
spiel des Industriemeisters gibt außerdem Anhaltspunkte da-
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für (ebenso auch die Handwerksmeisterprüfung, für die in­
haltsgleiche Regelungen für den Wirtschafts- und rechtskund­
liehen Teil sowie für den berufs- und arbeitspädagogischen 
Teil für alle 125 Handwerke erlassen werden konnten), wie 
zweckmäßig in der beruflichen Weiterbildung die Einführung 
des Bausteinsystems sein wird: Die branchenunabhängige 
Grundstufe mit gemeinsamen Inhalten und fachunspazifischen 
Lernzielen läßt sich durch branchenspezifische Bausteine er­
gänzen und vertikal zu einer Gesamtqualifikation zusammen­
fügen. Die Bausteine sind horizontal gegeneinander aus­
tauschbar und können als Teilqualifikationen auch mit Un­
terbrechungen durch zwischengeschobene Erwerbstätigkeit 
erworben werden. 

Die Weiterbildung zum Industriemeister als Beispiel eines 
Weiterbildungsberufes im Sinne von § 49 EBBiG läßt gleich­
zeitig deutlich werden, daß eine - auch bildungsökonomisch 
zweckmäßige- standardisierte berufliche Weiterbildung allen 
Beteiligten Vorteile bringen kann: 

- dem Weiterbildungsbewerber die notwendige Gewißheit, 
einen im Beschäftigungssystem anerkannten Abschluß 
oder auch Teilabschluß zu erwerben, der auf dem Ar­
beitsmarkt nachgefragt ist und unabhängig von regionalen 
Besonderheiten verwertbar bleibt; 

- dem Arbeitgeber die Sicherheit, bei dem Absolventen 
einer entsprechenden beruflichen Weiterbildung eine 
Qualifikation voraussetzen zu können, die seinen An­
forderungen entspricht oder auf der aufgebaut werden 
kann; 

- dem Ordner beruflicher Bildung einen klar formulierten 
Bildungsabschluß, auf den weiterführende berufliche Bil­
dungsgänge aufbauen können (z. B. Entwicklung von 
Fachakademien); 

- dem Träger von Förderungsmaßnahmen die nicht mehr 
prüfungsbedürftige Gewißheit, daß es sich um einen an­
erkannten, inhaltlich geeigneten und im Beschäftigungs­
system nachgefragten Weiterbildungsgang und -abschluß 
handelt. 

Das Beispiel des Industriemeisters könnte durch viele andere 
ergänzt werden, die entweder schon einen inhaltlichen Rah­
men haben oder in der Ausformung begriffen sind. 

2. Zur Eignungsanerkennung von We:terbildungsmaßnahmen 

Bei aller Notwendigkeit, der beruflichen Weiterbildung zu­
nehmend eine inhaltliche Ordnung zu geben, soweit sie 
einem auf Dauer angelegten Qualifikationsbedarf von Fach­
und Führungskräften im Sinne eines Weiterbildungsberufes 
oder einer auf dem Arbeitsmarkt verwertbaren Teilqualifika­
tion entspricht, muß jedoch die erforderliche Flexibilität des 
Angebots erhalten bleiben. Dieses Erfordernis ergibt sich 
gleichermaßen aus der noch nicht hinreichenden Ausfor­
mung des beruflichen Weiterbildungsbereichs, der ständigen 
Anpassungsnotwendigkeit an neue Entwicklungen, der Of­
fenheit für Innovationen und der Vielzahl zweckmäßiger, aber 
nicht oder noch nicht zentral regelbarer Weiterbildungsgän­
ge. Hierin liegt u. a. eine Begründung dafür, daß die Anwen­
dung erlassener Weiterbildungsordnungen nicht allen Trä­
gern inhaltlich gleichgerichteter Maßnahmen (vgl. §51 Abs. 2 
EBBiG) vorgeschrieben werden soll. Für eine Vielzahl von 
Weiterbildungsmaßnahmen geht der Gesetzentwurf davon 
aus, daß sie inhaltlich von den jeweiligen Weiterbildungsträ­
gern entwickelt werden und keiner inhaltlichen staatlichen 
Ordnung unterliegen. Bei dieser - auf absehbare Zeit weit 
überwiegenden - Kategorie von Weiterbildungsaktivitäten 
stellt sich (aus der Sicht des Weiterbildungswilligen ebenso 
wie aus der Forderung nach mehr Transparenz des Weiterbil­
dungsangebots und auch der Förderungsfähigkeit) die Frage, 
wie ein Mindestmaß an Qualitätsgarantie geschaffen werden 
kann, ohne in die Eigenverantwortung der Träger einzugrei­
fen oder die Anpassungsfähigkeit an die Nachfrage zu be­
schneiden; denn auch insoweit unterliegt berufliche Weiter­
bildung der öffentlichen Verantwortung. 

Der Regierungsentwurf sieht dafür das im Fernunterricht be­
reits bewährte "Gütesiegelverfahren" vor. Danach soll der 
Veranstalter beruflicher Weiterbildung für eine bestimmte 
Weiterbildungsmaßnahme bei der zuständigen obersten Lan­
desbehörde - oder soweit Landesanstalten für Berufsbil­
dung errichtet werden, bei der Landesanstalt (§ 108 Abs. 1 
in Verbindung mit § 103 Abs. 2 Nr. 4 Buchst. e) EBBiG) -
eine Anerkennung beantragen können (vgl. § 47 EBBiG), daß 
diese Weiterbildungsmaßnahme geeignet ist, nach Inhalt, 
Dauer, Art und Ziel, nach der persönlichen, fachlichen und 
pädagogischen Eignung des Weiterbildungspersonals sowie 
nach der personellen, sachlichen und räumlichen Ausstattung 
der Weiterbildungsstätte sinnvolle Ergebnisse für die Quali­
fikation des einzelnen auch im Hinblick auf das Beschäfti­
gungssystem und das angestrebte Weiterbildungsziel zu er­
bringen. Auch hier gilt für den Weiterbildungsträger der 
Grundsatz der Freiwilligkeit; eine Überprüfung von Amts we­
gen ist nicht vorgesehen. Trotzdem können von dieser Rege­
lung eine zunehmend bessere Transparenz und auch eine 
Anhebung der Qualitätsstandards erwartet werden, weil da­
mit mittel- und langfristig ein Qualitätswettbewerb eingelei­
tet werden kann und alle Beteiligten ein größeres Maß an 
Sicherheit dafür bekommen, entsprechende Angebote für 
vorgegebene Weiterbildungsziele zu nutzen. Soweit die zu­
ständigen Stellen nach §55 des Gesetzentwurfs auch in Zu­
kunft Weiterbildungsprüfungen regeln, sind für die Eignungs­
prüfung nach Inhalt, Dauer, Art und Ziel der Weiterbildung 
bereits wesentliche Vorgaben durch die Prüfungsanforderun­
gen vorhanden. 

3. Zu den Prüfungen in der beruflichen Weiterbildung 

Zur Abnahme von Weiterbildungsprüfungen in staatlich an­
erkannten Weiterbildungsberufen oder Weiterbildungsgängen 
sind nach §53 des Gesetzentwurfes staatliche Prüfungsaus­
schüsse bei den zuständigen Stellen oder bei Weiterbildungs­
stätten unter deren Geschäftsführung einzurichten (§ 117 Abs. 
5 EBBiG); entsprechende Abschlüsse oder Teilabschlüsse 
werden durch staatliche Prüfungszeugnisse dokumentiert 
(vgl. §53 Satz 2 in Verbindung mit § 24 Abs. 2 EBBiG). Bei 
Prüfungsregelungen nach §55 des Gesetzentwurfes werden 
Prüfungen der zuständigen Stellen (Kammern) mit einem 
Zeugnis der zuständigen Stellen durchgeführt. Im übrigen 
sieht der Regierungsentwurf keine Prüfungsregelungen oder 
Prüfungszeugnisse vor; hier liegt es bei den Weiterbil­
dungsstätten selbst, wie sie das Ergebnis der beruflichen 
Weiterbildung für den einzelnen Teilnehmer dokumentieren. 
Ein Mittel kann hier der vom Bundesausschuß für Berufsbil­
dung empfohlene Berufsbildungspaß sein; dabei wird eine 
entsprechende Eintragung um so gewichtiger sein, wenn die 
Weiterbildungsmaßnahme als geeignet anerkannt ist, also 
ein "Gütesiegel" erhalten hat. 

4. Zur Aufsicht über die berufliche Weiterbildung 

Eine Aufsicht über die Durchführung der beruflichen Weiter­
bildung sieht der Gesetzentwurf der Bundesregierung nur 
für den Fall vor, daß sich eine Weiterbildungsstätte einer 
staatlichen Weiterbildungsordnung bedient und dies der zu­
ständigen Stelle (soweit sie kammerzugehörig ist) oder der 
nach Landesrecht zuständigen Behörde mitteilt (§51 EBBiG); 
dann gelten die für die Aufsicht über die Berufsausbildung 
obligatorischen Regelungen entsprechend. Die Regelungen 
der zuständigen Stellen für die Durchführung von Weiterbil­
dungsprüfungen bedürfen der Genehmigung durch die zu­
ständige oberste Landesbehörde §55 Satz 3 EBBiG). Das 
"Gütesiegelverfahren" nach § 47 EBBiG kann sowohl nur als 
aufsichtsähnliche Maßnahme angesprochen werden. 

Insgesamt ist also festzustellen, daß der Gesetzentwurf -
anders als für die Berufsausbildung - keine obligatorische 
Aufsicht der beruflichen Weiterbildungsstätten vorsieht. Er 
überläßt es vielmehr der Willensentscheidung des Weiterbil­
dungsträgers, sich einer staatlichen Weiterbildungsordnung 
zu bedienen oder von ihm durchgeführte Weiterbildung als 
geeignet anerkennen zu lassen. 
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IV. Ausblick 

Eine gesetzliche Regelung der beruflichen Weiterbildung, wie 
sie kurz skizziert worden ist, löst noch nicht die auf diesem 
Gebiet bestehenden Probleme. Sie kann nur die notwendi­
gen Grundinstrumentarien rechtlicher Art dafür schaffen durch 
eine vorsichtige, aber ebenso konsequente, fortschreitende 
Ordnung der beruflichen Weiterbildung deren zunehmender 
Bedeutung im Bildungssystem gerecht zu werden. Das er­
setzt nicht die private und öffentliche Initiative, diesen Teil 
des Bildungswesens inhaltlich weiter auszuformen und stän­
dig neuen Erfordernissen in Beruf und Gesellschaft anzu­
passen. Flexibilität in den Formen und Pluralität in den Ini­
tiativen werden die prägenden Kriterien der beruflichen Wei­
terbildung bleiben müssen. Trotzdem ist es unverzichtbar, 
solche Weiterbildungsmaßnahmen, die ordnungsbedürftig 
und ordnungsfähig sind, auch inhaltlich zu regeln und Min­
deststandards der Qualität zu unterstellen. 

Erika Fink und Christof Conrad 

Das ,dient sowohl der Transparenz des Angebots wie auch 
der Rationalität der Maßnahmen. 

Wie auf keinem anderen Gebiet des Bildungswesens wird 
es gerade in der beruflichen Weiterbildung auf praktische 
Kooperation und faktische Koordinierung auf allen Ebenen 
ankommen. Ein Mitspracherecht der Praktiker und der Sach­
verstand der beteiligten Gruppen der Gesellschaft sind ge­
rade hier unverzichtbar; sie werden auf Bundesebene im 
Bundesinstitut für Berufsbildung ihren besonderen Raum 
finden müssen (vgl. §§ 90 bis 95 EBBiG). 

Aber alle gemeinsamen Bemühungen und Anstrengungen 
werden nur dann zu einer sachgerechten Lösung führen 
können, wenn auch die Interdependenzen mit den übrigen 
Bereichen des Bildungswesens von vornherein und jeder· 
zeit in die Überlegungen einbezogen werden. 

Probleme der quantitativen Erfassung 
beruflicher Weiterbildung 

1. Berufliche Weiterbildung als Erfassungsobjekt 

Der Bereich der Weiterbildung ist gekennzeichnet durch eine 
große Vielfalt unterschiedlichster Trägerorganisationen und 
emer daraus resultierenden Unübersichtlichkeit von verschie­
denartigen Weiterbildungsmaßnahmen. Fehlende Standardi­
sierung von Maßnahmen, nahezu fehlende Koordinierung der 
Maßnahmeträger untereinander, nicht klar und eindeutig um­
rissene Grundsätze zur Förderung von Maßnahmen und die 
große Anzahl nicht aufeinander abgestimmter gesetzlicher 
Grundlagen sind die hauptsächlichen Gründe für die fehlen­
de Transparenz. Dem Versuch, den Bereich Weiterbildung 
quantitativ aufzubereiten, stehen eine Reihe von Hindernis­
sen gegenüber. Dabei sollen hier nicht behandelt werden die 
Problemstellungen, die sich grundsätzlich ergeben, wenn 
Versuche unternommen werden, qualitative Konzepte in 
quantitative Darstellungen zu überführen; hierzu wird auf die 
Methodendiskussion der empirischen Sozialforschung ver­
wiesen. Die hier in ihren Hauptmerkmalen grob umrissenen 
Problemfelder bei der Erfassung beruflicher Weiterbildung 
sind begriffliche Unklarheiten und die damit verbundene Ope­
rationalisierungsproblematik, sowie die komplexe Struktur 
des Bereiches und die defizitäre Datensituation. 

Voraussetzung einer quantitativen Erfassung von beruflicher 
Weiterbildung ist die genaue begriffliche Abgrenzung dessen, 
was erfaßt werden soll. So wenig aufeinander abgestimmt 
wie die einzelnen Maßnahmen unterschiedlich ansetzender 
Weiterbildungspraxis, so wenig einheitlich ist auch die ter­
minologische Behandlung der Weiterbildung in der Literatur. 
Es werden verschiedensprachige Formulierungen inhaltlich 
gleichgesetzt, wenn z. B. sowohl von "Weiterbildung", "edu-

cation permanente", "lifelong learning" oder "recurrant edu­
cation" [1] gesprochen wird oder auch im deutschsprachi­
gen Raum unterschiedliche Bezeichnungen synonym verwen­
det werden, indem z. B. formuliert wird: "Die Erwachsenen­
bildung hat die Aufgabe, den Menschen im Wege der orga­
nisierten fortdauernden Weiterbildung die selbständige kriti­
sche Urteilsbildung zu vermitteln" [2]. 

Darüber hinaus wird darauf verwiesen, daß der in der fach­
lichen Diskussion beobachtbare Übergang vom Begriff "Er­
wachsenenbildung" auf den der "Weiterbildung" einer sich 
verändernden Situation der Bildungsinhalte entspricht, näm­
lich, "daß sich die Entwicklung vom Institutionenbezug der 
E r wachsen e n b i I d u n g zum Adressatenbezug der 
Weiterb i I d u n g vor dem Hintergrund eines Wandels der 
Orientierung von Weiterbildungsinhalten (vom bildungsidea­
listischen zum sozialwissenschaftliehen Ansatz) vollzieht" 
[3]. Außerdem wird der Wandel in der Bezeichnung auch 
als Hinwendung zu einer auf die Funktion von Weiterbil­
dung ausgerichteten Begriffsbestimmung interpretiert: "Wei­
terbildung ... ist die praktische Konsequenz des lebenslan­
gen Lernens. Wird mit dem Begriff "Erwachsenenbildung" 
noch der institutionelle Rahmen jener Einrichtungen abge­
grenzt, in denen organisierte Lernprozesse Erwachsener 
stattfinden, so bezeichnet "Weiterbildung" hier eher die 
Funktion, die diesen Lernprozessen im Verhältnis zur Schul­
und Hochschulausbildung zukommen soll" [4]. 

ln der wissenschaftlichen und politischen Diskussion setzt 
sich zunehmend der im Strukturplan des Deutschen Bildungs­
rats entwickelte Begriff der ,,Weiterbildung" durch [5]. "Wei­
terbildung wird hier als Fortsetzung oder Wiederaufnahme 
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organisierten Lernens nach Abschluß einer unterschiedlich 
ausgedehnten ersten Bildungsphase bestimmt. Das Ende der 
ersten Bildungsphase und damit der Beginn möglicher Wei­
terbildung ist in der Regel durch den Eintritt in die volle 
Erwerbstätigkeit gekennzeichnet" [6]. Dabei findet .. Weiter­
bildung" als Oberbegriff Verwendung für Fortbildung, Um­
schulung und Erwachsenenbildung, wobei Fortbildung und 
Umschulung dem Bereich einer beruflichen Weiterbildung, 
Erwachsenenbildung dem einer nichtberuflichen Weiterbil­
dung zugeordnet werden [7]. 

Daneben besteht allerdings die Forderung, die historisch ent­
standene Trennung unterschiedlicher Bildungsinhalte zu 
uberwinden, d. h. eine Integration von allgemeiner, beruf­
licher und politischer Bildung herbeizuführen [8]. 

Die konkrete Schwierigkeit, berufliche Weiterbildung quan­
titativ, d. h. als in Zahlen ausgedrücktes Problemfeld zu er­
fassen, beginnt eigentlich erst dann, wenn versucht wird fest­
zustellen, wie berufliche Weiterbildung in für Erhebungs­
zwecke hinreichend operationalisierten, meßbaren Katego­
rien dargestellt werden kann. 

Einerseits Komponente des Oberbegriffs Weiterbildung kann 
die berufliche Weiterbildung ihrerseits in einzelne Subkate­
gorien unterteilt werden, die in eine Typologie der Maßnah­
men der beruflichen Weiterbildung eingebracht werden kön­
nen, welche als Schwerpunkte z. B. ausweist: Anpassungs­
fortbildung, Aufstiegsfortbildung, berufliche Neuorientierung 
(Umschulung) und Rehabilitation [9]. 

Diese Subkategorien von "beruflicher Weiterbildung" eignen 
sich u. a. deshalb nicht für eine quantitative Erfassung, weil 
es sich bei ihnen um sich nicht ausschließende Kategorien 
handelt, sondern mit einer Weiterbildungsmaßnahme ver­
schiedene Funktionen von Weiterbildung abgedeckt werden 
können. Weiterbildungsmaßnahmen können z. B. sowohl der 
Erhaltung und Ergänzung des beruflichen Niveaus, der Er­
weiterung des beruflichen Horizonts als auch dem Aufstieg 
im Beruf dienen. 

Da es kaum eine staatliche oder kommunale Institution, kaum 
eine gesellschaftliche Gruppe oder einen Verband gibt, der 
nicht wenigstens zeitweise oder an einigen Orten unmittel­
bar Weiterbildungsmaßnahmen anbietet oder mittelbar Trä­
ger von Weiterbildungseinrichtungen ist [10], kann davon 
ausgegangen werden, daß Weiterbildung heute eine gesell­
schaftliche Aufgabe darstellt [11]. Von den staatlichen und 
privaten Initiativen zur Strukturierung dieses Bereiches sind 
hier insbesondere zu nennen 

- gesetzgeberische Initiativen auf Bundesebene (AFG, BBiG, 
BAFöG, Betriebsverfassungsgesetz), 

- die Erwachsenenbildungs- bzw. Weiterbildungsgesetze der 
Länder, 

konzeptionelle Pläne und Programme der Bundesregie­
rung (Bildungsbericht '70, Aktionsprogramm Berufliche 
Bildung), der Bund-Länder-Kommission (Bildungsgesamt­
plan), der politischen Parteien, der Tarifpartner und der 
berufsständischen Organisation. 

Nur die Kenntnis dieser gesetzlichen und gesellschaftlichen 
Grundlagen von Weiterbildung erlaubt eine adäquate Zuord­
nung von statistischen Daten und DokumentationsmateriaL 

Eine quantifizierte Erfassung der Strukturen und Entwicklun­
gen des Weiterbildungsbereichs hat zwei grundlegende An­
forderungen zu erfüllen: 

- Zum einen soll sie bei Entscheidungen auf dem Gebiet 
der Weiterbildung das zur Entscheidung notwendige ln­
formationsmaterial bereitstellen. Ein Weiterbildungsinfor­
mationssystem dient als Entscheidungshilfe sowohl für 
die Angebots- (Weiterbildungspolitik, Planung usw.) als 
auch für die Nachfrageseite der Weiterbildung (Übersicht 
als Orientierungshilfe/Beratung: Was wird wo, durch wen, 
wem angeboten?). 

- Zum anderen soll sie helfen, Situationen und Abläufe im 
Weiterqildungsbereich daraufhin zu überprüfen, inwieweit 
bestimmte Zielvorstellungen erreicht wurden oder ggf. die 
Ursachen für Abweichungen aufzeigen. 

Da die Bildungsstatistik noch in den Anfängen steckt und 
- soweit es sich um die amtliche Statistik handelt - über 
den Stand einer lückenhaften Erfassung von Mengen kaum 
hinausreicht, ist auch das bisher vorliegende Material zur 
Mengenerfassung im Bereich der beruflichen Weiterbildung 
in besonderem Maße unzureichend. Es ist nicht genügend 
einbezogen in ein methodisches Konzept, das berufliche 
Weiterbildung integriert in alle jene Strukturen und Bereiche, 
in denen Bildung wirksam wird. Dazu gehört z. B. die Einbe­
ziehung von Weiterbildung in die volkswirtschaftliche und 
demographische Gesamtrechnung und die Integration in die 
benachbarten Bereiche sozialwissenschaftlicher Forschung 
[12]. 

Bis heute existiert keine umfassende Übersicht über die Maß­
nahmen im Bereich der beruflichen Erwachsenenbildung [13]. 
Insbesondere über betriebliche Weiterbildungsaktivitäten in 
der Bundesrepublik Deutschland liegen nur wenig systema­
tisierte Daten vor. Die Weiterbildungsbetriebe verfügen in 
der Regel nicht über abrufbare Informationen, aus denen die 
Beteiligung der Arbeitnehmer an Weiterbildungsmaßnahmen 
hervorgeht [14]. 

ln diesem Zusammenhang ist außerdem festzustellen, daß 
das allgemeine Interesse an Weiterbildung sich erst später 
artikulierte als die Beschäftigung mit der Problematik von 
allgemeiner und beruflicher Bildung. Die Verlautbarungen 
von Regierungs- und Verbandsseite zu den Problemen der 
beruflichen Weiterbildung sind heute noch vergleichsweise 
zurückhaltender als es der Bedeutung des Themas entspricht. 
Diese Tatsache begründet zum großen Teil das Defizit an 
Literatur zu Problemen der quantitativen Erfassung von be­
ruflicher Weiterbildung. Die anlaufende Diskussion um eine 
gesetzliche Fundierung von Erhebungstätigkeiten für den 
Weiterbildungsbereich bedeutet einen ersten Schritt zur Ver­
besserung in dieser Richtung (Neufassung BBiG, Weiterbil­
d ungsstatisti kgesetz). 

2. Entwicklung von Grundlagen für ein Informationssystem 
"Berufliche Weiterbildung" 

Im Rahmen des Forschungsprojektes "Dokumentation und 
Darstellung der beruflichen Erwachsenenbildung in der Bun­
desrepublik Deutschland" wird im BBF an einem Überblick 
über das vorfindbare System der beruflichen Weiterbildung 
gearbeitet. Um die wissenschaftliche Diskussion über Funk­
tion und Analyse der beruflichen Weiterbildung in ihren qua­
litativen und quantitativen Dimensionen in einem Gesamt­
system zu erfassen, wurde ein vorläufiger Katalog von Er­
fassungskriterien entwickelt, der die Einordnung der ver­
schiedenen Materialien und Daten erlaubt [15]. Von vor­
dringlichem Interesse war dabei die Erstellung einer projekt­
spezifischen Forschungsdokumentation, in der die vielfälti­
gen Forschungsaktivitäten vor allem in der Bundesrepublik 
und im deutschsprachigen Ausland erlaßt werden. Diese er­
gibt die Basis für eine gezielte Kooperation mit den auf dem 
Gebiet der beruflichen Weiterbildung forschenden Personen 
und Institutionen [16]. 

Aufgrund der Komplexität des Bereiches und der bestehen­
den Informations- und Forschungsdefizite [17] war es not­
wendig, für einzelne Teilbereiche exemplarische Struktur­
analysen durchzuführen; untersucht wurden die gesetzlichen 
Grundlagen der beruflichen Weiterbildung, das regionale 
Weiterbildungsangebot, die Struktur und Form der Bildungs­
arbeit in Internatseinrichtungen und die betriebliche Weiter­
bildung. Außerdem wurden Übersichten und Analysen erstellt 
über Dokumentationen von Trägerorganisationen in der be­
ruflichen Weiterbildung und über statistische Erhebungen. 
Diese Arbeiten werden im folgenden in ihren Untersuchungs­
ansätzen skizziert. 
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Ausgehend davon, daß der Strukturplan für das Bildungs­
wesen die entscheidenden Maßstäbe für die Zielrichtung der 
Entwicklung im Weiterbildungsbereich in der Bundesrepublik 
Deutschland gesetzt hat, wurden bildungspolitische Konzep­
tionen und gesetzliche Grundlagen der beruflichen Weiter­
bildung in bezug auf die Vorstellungen des Strukturplans 
vergleichend analysiert und nach ihrer Zielstruktur systema­
tisiert [18]. 

Um zu überprüfen, in welcher Weise das Angebot an Weiler­
bildungsmaßnahmen den strukturellen Erfordernissen der je­
weiligen Region entspricht, wurde eine vergleichende Ana­
lyse zweier unterschiedlich strukturierter Regionen nach Trä­
gerorganisationen, Veranstaltungen, Teilnehmern und Wirt­
schafts- und Sozialstruktur erstellt. Um das Stadt-Land-Ge­
fälle im Hinblick auf die Versorgung mit Weiterbildungsmög­
lichkeiten zu überprüfen, wurden als Erhebungsbereiche eine 
Stadt und ein ländlicher Bezirk ausgewählt. ln der Studie 
wurde u. a. deutlich, daß in den weniger dicht besiedelten 
Regionen insbesondere hinsichtlich der Themenvielfalt des 
Weiterbildungsangebotes eine deutliche Unterversorgung fest­
zustellen ist, so daß gezielte Anstrengungen unternommen 
werden müssen, um der Forderung nach einem flächendek­
kenden Weiterbildungsangebot gerecht zu werden [19]. 

Eine Ist-Analyse der Internatseinrichtungen der allgemeinen 
und politischen Erwachsenenbildung gab Aufschluß über Art 
und Umfang der in diesen Einrichtungen veranstalteten be­
rufsbezogenen Weiterbildungsmaßnahmen nach Themen­
schwerpunkten, Teilnehmerstruktur und Kooperationspart­
nern, Lehrkräften, Finanzierungsformen und Statistiken. Dar­
aus wurde eine Typisierung der Internatseinrichtungen nach 
der Art ihrer Bildungsarbeit in Heimvolkshochschultyp, Aka­
demietyp, Kollegtyp entwickelt und zur Diskussion gestellt 
[20]. 

Eine Analyse des betrieblichen Weiterbildungsangebots an­
hand des von der Sachverständigenkommission "Kosten und 
Finanzierung der beruflichen Bildung" (SK II) erhobenen Da­
tenmaterials in den Bereichen der gewerblichen Wirtschaft, 
des Öffentlichen Dienstes und der Landwirtschaft, des Ge­
sundheitswesens und der beratenden Berufe ergab, daß der 
Weiterbildung in den verschiedenen Bereichen der privaten 
Wirtschaft und des Öffentlichen Dienstes unterschiedliche Be­
deutung zukommt. Die Weiterbildungsmaßnahmen werden 
beeinflußt durch die Betriebsgröße, den Standort, das Ver­
hältnis von betriebsinterner zu betriebsexterner Weiterbil­
dung, den Zusammenhang zwischen betrieblicher Erstausbil­
dung und Weiterbildung und die schichtspezifische Inan­
spruchnahme von Weiterbildung [21]. 

Da die Institutionen, die Weiterbildung durchführen, neben 
den Teilnehmern wichtigstes Erhebungsobjekt und deshalb 
für die weitere Arbeit von großer Bedeutung sind, wurde ver­
sucht, einen möglichst umfassenden und vollständigen Über­
blick über die Trägerorganisationen im Weiterbildungsbereich 
zu gewinnen. Dazu wurden entsprechende Dokumentationen 
erfaßt, auf dem Hintergrund ihrer jeweiligen Zielsetzungen 
analysiert und eine Klassifikation der Trägerorganisationen 
erarbeitet. Ein solcher Klassifikationsansatz muß sowohl die 
Datengewinnung wie auch die Datenverwertung gewährlei­
sten; es wurde dabei allerdings der Frage nach der Gewin­
nung der Daten gegenüber der der Verwertung aus for­
schungspolitischen Gesichtspunkten der Vorzug gegeben 
[22]. 

Schließlich wurde - da es für den Weiterbildungsbereich 
keine umfassenden Statistiken gibt - eine Bestandsaufnah­
me vorhandener Teilstatistiken in der BRD durchgeführt 
(amtliche Statistiken, Ressortstatistiken, Statistiken der Trä­
gerverbände und Datenmaterial aus einzelnen Forschungs­
projekten), um die hauptsächlichen Informationsdefizite im 
Bereich der beruflichen Weiterbildung zu benennen und auf­
zuarbeiten [23]. Angesichts der vielfältigen Weiterbildungs­
aktivitäten und der unterschiedlichen Fragestellungen zum 
Bereich der beruflichen Weiterbildung kann die Erarbeitung 

eines solchen Informationssystems nur in Kooperation mit 
anderen Forschungseinrichtungen bzw. m1t den Institutionen 
geleistet werden, die Statistiken herstellen und/oder ver­
werten. 
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Zur Qualifizierung von Lehrkräften 
in der beruflichen Erwachsenenbildung 

1. Allgemeine Aspekte der Qualifizierung von Lehrkräften 
in der beruflichen Erwachsenenbildung 

in der beruflichen Erwachsenenbildung arbeiten heute über­
wiegend Lehrkräfte, die in der Regel nicht oder nur unzu­
reichend andragogisch qualifiziert worden sind. Dies trifft 
sowohl für die hauptberuflich tätigen als auch- und zwar in 
größerem Ausmaß - für die zahlenmäßig größere Gruppe 
der nebenberuflich tätigen Lehrkräfte zu. 

Dieser Tatbestand schlägt sich seit geraumer Zeit verstärkt 
in der bildungspolitischen Diskussion nieder, um so mehr, 
als der Ausbau der Weiterbildung zu einem gleichwertigen, 
strukturierten Sektor eines Gesamtbildungssystems den Ein­
satz fachlich und andragogisch qualifizierter Lehrkräfte als 
wesentliche Voraussetzung hat (Strukturplan [1 ]). 

Die bisher vorliegende Gesetzgebung auf Bundes- und Län­
derebene berücksichtigt allerdings nur sehr global diese 
Sachlage, insofern sie vorschreibt, daß die Durchführung 
beruflicher Erwachsenenbildung unter erwachsenengemäßen 
Bedingungen und durch ausgebildete und berufserfahrene 
Lehrkräfte erfolgen soll (Berufsbildungsgesetz [2]; Ausbil­
dungsförderungsgesetz [3]). 

Neuere bildungspolitische Ansätze zu einer Reform recht­
licher Regelungen der Berufsbildung, wie sie ihren Nieder­
schlag auch in dem Entwurf zum neuen Berufsbildungsge­
setz gefunden haben, erwähnen ausdrücklich die Aus- und 
Weiterbildung der in diesem Bereich tätigen Lehrkräfte. So 
sieht der Regierungsentwurf vor, daß bei bundeseinheitlich 
geordneten Weiterbildungsgängen zum Nachweis der (er­
wachsenen-)päd,agogischen Eignung der Lehrkräfte Prüfungs­
anforderungen durch Rechtsverordnung geregelt werden 
können (Regierungsentwurf [4]). 

Trotz unterschiedlicher bildungspolitischer Auffassungen auf 
dem Gebiet der Berufsbildung sind sich Sozialpartner und 
Regierung über die Notwendigkeit einer Qualifizierung der 
Lehrkräfte im Weiterbildungsbereich weitgehend einig. Sie 
sehen darin einen wichtigen Schritt, den steigenden Umfang 
der Weiterbildung in Zukunft mit wirtschaftlich vertretbarem 
Aufwand zu bewältigen [5]. 

in der gegenwärtigen Praxis der beruflichen Erwachsenen­
bildung gibt es sowohl im Bereich der öffentlichen Hand als 
auch der Privatwirtschaft - hier vornehmlich in Großbetrie­
ben- eine Reihe von Trägern, die sich theoretisch und prak­
tisch mit der Qualifizierung von Lehrkräften befassen. Im 
öffentlichen Bereich sind es z. B. die Bundesakademie für 
öffentliche Verwaltung, Bann, das Berufsförderungszentrum 
Essen und das Rehabilitationszentrum Heidelberg. Ebenso 
bietet seit längerem der Deutsche Volkshochschulverband 
Qualifizierungsmöglichkeiten für VHS-Mitarbeiter an. in meh­
reren Großbetrieben (u. a. Bayer-Leverkusen, BASF, Siemens) 
gehört die Qualifizierung der Lehrkräfte zum betrieblichen 
Bildungsangebot in einigen Fällen wird die Teilnahme an 
solchen Kursen auch für nebenberufliche Lehrkräfte vorge-

schrieben. Qualifizierungsmaßnahmen bleiben aber, das muß 
betont werden, sowohl im öffentlichen wie auch im privat­
wirtschaftlichen Bereich die Ausnahme. 

Das Interesse der Qualifizierung von Lehrkräften schlägt sich 
auch in einer wachsenden Zahl von Publikationen nieder, 
die- zum Teil als programmierte Unterweisung- den Lehr­
kräften in der beruflichen Erwachsenenbildung Hilfestellung 
bei ihrer Arbeit geben wollen. Diese Publikationen umfassen 
ein Spektrum von Themen, das von der systematischen Or­
ganisation beruflicher Erwachsenenbildung über Vorschläge 
zum didaktisch-methodischen Aufbau von Erwachsenenbil­
dungsmaßnahmen und Problemen erwachsenengemäßen Leh­
rens und Lernens bis hin zum Medieneinsatz und zur Lern­
kontrolle geht [6]. 

Aus der Sicht der Forschung sind gegenwärtig u. a. folgen­
de Aufgaben zu lösen: 

- Ermittlung empirischer Daten über typische Lehrkräfte­
gruppen; 

- Erstellung von Bedarfs- und Anforderungsanalysen in Ver-
bindung mit Institutionsanalysen; 

- Entwicklung praktikabler Qualifizierungsmaßnahmen. 

Entsprechend dieser Aufgabenstellung sind eine Reihe von 
Forschungsaktivitäten angelaufen, z. B.: 

- das Forschungsprojekt "Nebenberufliche Qualifikation" 
des Arbeitskreises Universitäre Erwachsenenbildung (AUE), 
das Rahmenvorschläge für die Qualifizierung von neben­
beruflichen Lehrkräften ,der Erwachsenenbildung macht. 
Sie wurden auf der Grundlage einer Adressatenbefragung 
erarbeitet Das Projekt wurde Ende letzten Jahres abge­
schlossen. Das BBF hat im Rahmen des hier dargestell­
ten Projektes daran mitgearbeitet; 

- ein Forschungsprojekt des DGB, das ,die Evaluation des 
von Zielinski erarbeiteten Unterrichtswerkes "Ausbildung 
der Ausbildenden" zum Ziel hat [7]; 

- die Entwicklung und Durchführung von Qualifizierungs­
maßnahmen für Mitarbeiter an Volkshochschulen durch 
die Pädagogische Arbeitsstelle des Deutschen Volkshoch­
schulverbands; 

- ein Projekt des Deutschen Instituts für wissenschaftliche 
Pädagogik, Münster, in dem in Modellversuchen die Be­
dingungen verbesserter Fortbildung von hauptamtlichen 
Mitarbeitern in der Erwachsenenbildung untersucht wer­
den; 

- ein Projektvorschlag des BBF über das Bundesministerium 
für Bildung und Wissenschaft an die Kommission der EG, 
in dem im Rahmen eines Gemeinschaftsprojekts der EG­
Länder Materialien zur Aus- und Weiterbil>dung von Lehr­
kräften erfaßt und ausgewertet werden sollen. 

Die Qualifizierung der Lehrkräfte in der beruflichen Erwach­
senenbildung ist im Zusammenhang der Professionalisie-
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rung *) des gesamten Weiterbildungsbereichs zu sehen. Da 
über den Professionalisierungsgrad auch im Bereich der be­
ruflichen Erwachsenenbildung keine aussagefähigen empiri­
schen Daten vorliegen, wird für das hier darzustellende Pro­
jekt von folgenden Annahmen ausgegangen: 

0 Die Professionalisierung der beruflichen Erwachsenenbil­
dung befindet sich in den ersten Anfängen. Es vollzieht 
sich hier gegenwärtig ein Prozeß der Verberufllchung **), 
der sowohl disponierende als auch lehrende Tätigkeiten 
umfaßt. 

0 Bei einer Erhöhung der Zahl der hauptberuflichen Mit­
arbeiter bleibt die Bedeutung der nebenberuflichen Lehr­
kräfte weiterhin groß, um die Praxisbezogenheil des An­
gebots an beruflicher Erwachsenenbildung zu gewährlei­
sten. 

0 Mit dem Prozeß der Verberuflichung ist eine Höherquali­
fizierung der hauptberuflichen Mitarbeiter verbunden, die 
eine qualitativ bessere Planung des Weiterbildungsange­
bots mit sich bringt. Dies wiederum zieht die Qualifizie­
rung der nebenberuflichen Lehrkräfte nach sich, denn 
durch deren bessere Qualifikation ist auch eine verbes­
serte Durchführung von Maßnahmen zu erreichen. 

2. Darstellung des Projekts 

Aufgrund des dargestellten Sachslandes in Wissenschaft und 
Praxis erscheint eine Präzisierung dessen, was die Quali­
fizierung von Lehrkräften inhaltlich und organisatorisch aus­
machen soll, zwingend notwendig. Deshalb soll das Projekt 
"Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften in der beruflichen 
Erwachsenenbildung" des BBF Formen und Umfang der Qua­
lifizierung von Lehrkräften klären und exemplarisch prakti­
kable Konzepte für deren Weiterbildung unter Berucksichti­
gung der gegebenen Praxissituation entwickeln. 

Die aus der Zielsetzung des Projekts folgende Aufgabe ist 
an Erkenntnissen und Ergebnissen der Curriculumtheorie/ 
-forschung und an Erfahrungen der Curriculumentwicklung 
orientiert. Allerdings sollen sich die Aus- und Weiterbildungs­
gänge nicht durch eine dem gegenwärtigen Stand der kom­
plexen Curriculumdiskussion entsprechende langfristige Kon­
struktionsphase auszeichnen, sondern durch ihre baldige 
Verfügbarkeit. Aus dieser Forderung erwachsen u. U. metho­
logische Defizite, die zu benennen und auch auszuweisen 
sind. 

Entwicklung, Efprobung und Revision der Konzeptionen leh­
nen sich an ein Schema curricularer Aufgabenbereiche oder 
Handlungsräume (Frey) an, das Siebert (1974) nach einem 
Überblick über wichtige Curriculumstrategien der letzten Jah­
re der Erwachsenenpädagogik zur Diskussion vorgeschlagen 
hat, und in dem u. E. alle wesentlichen curricularen Aufga­
genkomplexe wiedergegeben werden. Die Orientierung an 
dem Modell geschieht auch in der Absicht, dessen Tragfähig­
keit für die Erwachsenenbildung, insbesondere für die be­
rufliche Erwachsenenbildung zu prüfen. Dieses Schema der 
curricularen Aufgabenbereiche soll hier kurz vorgestellt wer­
den (Siebert [1 0]): 

kattgoritle 
Situet,ons­
anelyse 

Thtortt1sches Konzept 

prognost•sche Analyse der Lernvor- Analyse der 
_____..,.. Quahftkat•ons- __.,. aussetzungenund ____. Wissenschaften 

analyse -bedurfnisse 

ltrnz1ele .,......_____. Lerninhalte 

Konsequenzen fur _____..,.. Methoden und Med1en ---+ JnSt1tUt1onelle 
das Lehrverhalten / Konsequenzen 

interne 

Evaluat1on 

Revision 

Es besagt, daß im Aufgabenbereich 

- "Theoretisches Konzept" die grundsatzliehen Aspekte der 
Qualifikationen und der Qualifizierung von Lehrkräften in 
der beruflichen Erwachsenenbildung geklärt werden; 

"Kategoriale Situationsanalyse" die Verwendungssituation 
(Lehrgang, Kurs usw.) der andragogischen Kenntnisse 
und Fahigke1ten der Lehrkräfte analysiert werden. Es sind 
dabei die unterschiedlichen Interessen sowohl der Trä­
ger als auch der Lehrkräfte beruflicher Erwachsenenbil­
dung zu berücksichtigen; 

- "Prognostische Qualifikationsanalyse" die Qualifikationen 
der Lehrkräfte im Hinblick auf die Anforderungen gegen­
wärtiger und zukünftiger Lehr-/Lernprozesse bestimmt 
werden; 

"Analyse der Lernvoraussetzungen und Lernbedürfnisse" 
u. a. Vorstellungen und Wünsche der Lehrkräfte in bezug 
auf Qualifizierungsmaßnahmen zu ermitteln sind; 

- "Analyse der Wissenschaften" der Beitrag der Sozialwis­
senschaften (vor allem der Erwachsenenpädagogik) zur 
Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften geklärt wird. 

Weiter sollen in den Aufgabenbereichen 

- "Lernziele", "Lerninhalte", "Methoden", "Medien" Lern­
ziele formuliert werden. Diesen werden dann entsprechen­
de Inhalte zugeordnet; schließlich sind inhalts- und adres­
satenangemessene Methoden und Medien auszuwählen; 

"Konsequenzen für das Lehrverhalten" und "institutio­
nelle Konsequenzen" geeignete lmplementationsbedin­
gungen für die Aus- und Weiterbildungsgänge hergestellt 
werden; 

- "Evaluation" und "Revision" die Wirkung der Maßnahmen 
innerhalb und außerhalb des Lernfeldes kontrolliert wer­
den; auf der Grundlage der ermittelten Kontrollergebnisse 
sind die Lehrgänge zu überarbeiten. 

Die Bearbeitung oben skizzierter curricularer Aufgabenberei­
che hat bisher folgende Ergebnisse erbracht: 

- eine Problemanalyse; 

- eine Literaturubersicht zum Problem der Qualifizierung 
von Lehrkräften (vgl. Anm. [6]); 

- eine explorative Studie über Art und Umfang der Quali­
fizierung von Lehrkräften in der privaten Wirtschaft [11]. 

ln der Problemanalyse wurden folgende Aufgaben behandelt: 

- grundlegende bildungspolitische und andragogische Fra­
gen zur Problematik der Qualifizierung von Lehrkräften 
(Aufgabenbereich "Theoretisches Konzept"); 

Ermittlung und Klassifizierung verschiedener Aspekte im 
Rahmen der Aufgabenbereiche "Situations-", "Qualifika­
tionsanalyse", "Lernziele" und "Lerninhalte". So sind bei­
spielsweise zur "Situationsanalyse" Aussagen über unter­
richtliche Funktionen von Lehrkräften gemacht worden, 
d. h. Aussagen über deren (mikro-)didaktisch-methodische 
Funktion, über deren Beratungs- und Lernkontrollfunktion 
usw. Die so gewonnene Liste von Funktionen ist eine 

') Die Erwachsenenpädagogik verwendet die berufssoziologische Ka­
tegorie der ProfessionaliSierung zur Kennzeichnung einer Entwick­
lung, innerhalb derer sich d1e hauptberuflich ausgeübte Tatigkeit in 
der Erwachsenenbildung zu einer "Profession" entwickelt. Wichtige 
Merkmale emer Profession sind: u. a. spezialisierte Berufstechniken 
d1e ein systematisiertes W1ssen notwendig machen, das in der Regel 
1n emem WISsenschaftlichen Stud1um erworben wird; starke Berufs­
verbände, die den Zugang zu der Profession überwachen; materielle 
Sicherheit [8]. 

")Mit "Verberuflichung" einer Tatigkeit beze1chnet die Berufssoziologie 
{z. B. Daheim [91) den Prozeß, in dem sich nebenamtlich ausgeübte 
Tätigkeiten zu tfauptberufen entwickeln. 
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wichtige Informationsquelle zur Entwicklung der angeziel­
ten Konzeptionen. Methodelogisch gesehen sind die Aus­
sagen allerdings nur Annahmen, die grundsätzlich einer 
empirischen Überprüfung bedürfen. 

ln 'der Literaturübersicht sind etwa 200 ausgewertete Publi­
kationen erfaßt worden; aus ihnen wurde eine Auswahl von 
24 der wichtigsten Buch- und Zeitschriftenveröffentlichungen 
gemacht und inhaltlich kurz zusammengefaßt. Diese Biblio­
graphie soll den Mitarbeitern in Theorie und Praxis der be­
ruflichen Erwachsenenbildung sowie in der Bildungsverwal­
tung als erste Orientierung über das Problem der Lehrkräfte­
Qualifizierung in der beruflichen Erwachsenenbildung die­
nen. 

ln einer explorativen Studie, als Teil der Situationsanalyse, 
ist eine Befragung von 90 Unternehmen in der Bundesrepu­
blik durchgeführt worden, deren Ergebnisse u. a. folgende 
generelle Aussagen zulassen: 

Der Anteil der nebenberuflichen Lehrkräfte in den Groß­
und Mittelbetrieben liegt zwischen 70 und 80 v. H. der 
Gesamtlehrkräftezahl; 

- der Anteil der nebenberuflichen Lehrkräfte an den Un­
terrichtsstunden liegt bei ca. 70 v. H. (Mittelbetriebe) und 
oa. 40 v. H. (Großbetriebe). Offensichtlich verfügen die 
Großbetriebe über personell besser ausgestattete Bil­
dungsabteilungen, die mit weniger Nebenberuflichen aus­
kommen. 

- Der Akzent der Bildungsmaßnahmen liegt auf der Qualifi­
zierung der hauptberuflichen Lehrkräfte. Die Veranstal­
tung fl.ir diesen Mitarbeiterkreis sind auf d1e Vermittlung 
grundlegender Qualifikationen (Unterrichtsplanung, Orga­
nisation und Auswertung) angelegt. Sie dauern in der 
Regel langer, werden häufiger angeboten und durchge­
führt und haben stärker den Charakter von Pflichtveran­
staltungen. 

- Qualifizierungsmaßnahmen für nebenberufliche Lehrkräfte 
vermitteln eher praktische Anweisungen zum Lehrverhal­
ten. 

3. Planungsperspektiven 

Die weitere Projektarbeit konzentriert sich zunächst auf die 
Erfassung relevanter empirischer Daten mit dem Ziel, die 
Materialbasis für die Aufgabenbereiche "Situations-" und 
"Qualifikationsanalyse" und "Analyse der Lernvoraussetzun­
gen" zu erweitern. Zu diesem Zweck ist als nächstes eine 
Befragung betrieblicher Lehrkräfte in der beruflichen Erwach­
senenbildung im Raum West-Berlin vorgesehen, um neben 
den Stellungnahmen von Unternehmen (als Trägern beruf­
licher Erwachsenenbildung) auch die eigentlich Betroffenen 
zu Worte kommen zu lassen. 

ln der zweiten Hälfte des Planungszeitraums 1976 soll eine 
neue Projektphase beginnen, die als Ziel die Entwicklung 
und Erprobung träger-unspezifischer Modelle der Aus- und 
Weiterbildung von Lehrkräften in der beruflichen Erwachse­
nenbildung hat. Es geht dabei um die Entwicklung von Maß­
nahmen, die grundlegende andragogische Qualifikationen 
vermitteln und die dadurch die Mitarbeiter unterschiedlicher 
Träger als Adressaten ansprechen können. Die damit ver­
bundenen curricularen Arbeiten sollen durch einen Fachbei­
rat unterstützt werden, dem Vertreter der Arbeitgeber, Arbeit­
nehmer, Träger, Lehrkräfte und "Lehrer der Lehrkräfte" an­
gehören. 

Es ist beabsichtigt, in einem ersten Arbeitsschritt eine Folge 
von Lerneinheiten unter Hinzuziehung von Fachwissenschaft­
lern aus den jeweiligen Fachgebieten (u. a. Erwachsenen­
pädagogik, Soziologie, Lernpsychologie) zu entwickeln. ln 
einem zweiten Arbeitsschritt ist die erste Erprobung und Eva­
luation der Lerneinheiten in einer sogenannten Vorlaufphase 
vorgesehen. Diese Erprobung wird unter unterschiedlichen 
lehrgangsorganisatorischen Bedingungen (z. B. Teilzeitveran-

staltung; Teilzeitveranstaltung + Wochenende) durchgeführt. 
Es ist vorgesehen, daß weitere Möglichkeiten (z. B. Vollzeit­
veranstaltungen; Selbststudium; Selbststudium + Wochen­
enden) erst in der eigentlichen Experimentalphase erprobt 
werden. 

Nach Ablauf der Vorlaufphase und erfolgter Revision der 
Lerneinheiten soll die eigentliche Experimentalphase (zweite 
Erprobung) durchgeführt werden. ln beiden Phasen ist an 
eine durchgehende wissenschaftliche Begleitung der Ver­
suchsmaßnahmen gedacht. Als Ergebnis dieser Versuche 
werden praktikable Modelle zur Qualifizierung von Lehrkräf­
ten in der beruflichen Erwachsenenbildung erwartet, deren 
Inhalte branchen- und trägerunspezifisch sind und die einen 
exemplarischen Charakter mit hohem Anwendungsgrad be­
sitzen. 

Die Notwendigkeit der andragogischen Aus- und Weiterbil­
dung von Lehrkräften im Zusammenhang der Professionali­
sierung des Weiterbildungsbereichs sollte im Bereich der 
beruflichen Erwachsenenbildung nicht zwangsläufig die Ein­
richtung starrer Laufbahnordnungen und die Festschreibung 
pädagogischer Berufsprofile zur Folge haben. Es geht um 
die Schaffung eines ausreichenden und qualitätsmäßig guten 
Lehrgangangebots - etwa im Baukastensystem, das die dif­
ferenzierte Mitarbeiterstruktur im öffentlichen und privatwirt­
schaftliehen Erwachsenenbildungsbereich berücksichtigt. 

Langfristiges Ziel des vorgestellten Projekts wird es daher 
sein, hierzu wissenschaftlich abgesicherte, an der Praxis 
orientierte Belträge zu erbringen. Die zu entwickkelnden 
Konzeptionen sind als Angebot an die verschiedenen Träger 
beruflicher Erwachsenenbildung aufzufassen. Sie sollen einen 
Standard einhalten, unterhalb dessen die Qualifizierung von 
Lehrkräften in der beruflichen Erwachsenenbildung langfristig 
gesehen weder ökonomisch sinnvoll noch bildungspolitisch 
vertretbar ist. 
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DISKUSSION 

Werner Boll 

Moderne Berufsausbildung für Behinderte *) 

Die Verbindung von moderner Berufsausbildung auf der einen 
und von Behinderung auf der anderen Seite wird noch von 
vielen Mitmenschen als ein Widerspruch in sich selbst emp­
funden. Auch heute noch gibt es Vorstellungen, daß der be­
hinderte Mensch schwach und gebrechlich, schutzbedürftig 
und minderleistungsfähig sei. Viele glauben, ihm zu helfen, 
wenn sie ihm Mitleid und Rücksichtnahme im Sinne eines 
passiven Behütens, Beschützans und Bewahrans entgegen­
bringen. Sie übersehen dabei, daß sie ihm damit meist den 
Weg für eine aktive Hilfe zur Selbsthilfe verbauen. Von da­
her ist es auch zu begreifen, daß die Verfechter einer moder­
nen Berufsbildung für Behinderte zunächst einen Berg von 
Vorurteilen und von Unverständnis bis hin zur Ablehnung 
abtragen mußten, ehe sie den Beweis antreten konnten, daß 
der überwiegende Teil behinderter Menschen vollwertig be­
ruflich und sozial eingegliedert werden kann, wenn man be­
reit ist, realisierbare Voraussetzungen dafür zu schaffen. Sie 
erfordern letztlich einen erheblich geringeren Aufwand als 
die passiven Dauerhilfen. Mit zu den wichtigsten dieser Vor­
aussetzungen zählt die berufliche Bildung der Behinderten. 

ln einigen Ländern - auch in der Bundesrepublik Deutsch­
land - wurde in den letzten Jahren ein Durchbruch zur mo­
dernen Berufsbildung für Behinderte erzielt. ln absehbarer 
Zeit können alle Behinderten in Industrieländern ihren Nut­
zen davon haben. 

Ich möchte diese neue Konzeption der beruflichen Erwachse­
nenbildung für Behinderte darstellen am Beispiel der Bun­
desrepublik Deutschland, und zwar des Berufsförderungs­
werks Haideiberg der STIFTUNG REHABILITATION, das auf 
eine Reihe anderer Einrichtungen übertragbar ist. 

Zum besseren Verständnis sei folgende notwendige Hinter­
grundinformation gegeben: ln der Bundesrepublik Deutsch­
land leben nahezu fünf Millionen Menschen, die behindert 
sind durch Unfall, durch Krankheit oder von Geburt an. Min­
destens ein Drittel davon kann nicht wie andere Menschen 
am Leben der Gesellschaft teilnehmen. Jährlich werden 
45 000 Kinder behindert geboren und ebensoviel erleiden 
Jahr für Jahr in der frühen Kindheit das gleiche Schicksal. 
Mindestens 100 000 Unfallopfer mit schweren Verletzungen 
sind jährlich zu beklagen. Etwa 200 000 Menschen scheiden 
jedes Jahr wegen schicksalhafter Erkrankungen oder Ge­
sundheitsschäden vorzeitig aus dem Erwerbsleben aus. 

Viele dieser Behinderten brauchen neben anderen Rehabili­
tationsleistungen eine berufliche Neuorientierung, da sie 
ihren bisherigen Beruf nicht mehr ausüben können oder 
wegen der frühen Behinderung noch zu keinem Beruf ge­
kommen sind. 

Die gegenwärtige Arbeitswelt bietet dem behinderten Men­
schen zunehmend neue Chancen. Sie vergrößert den Be­
reich der Beschäftigungen, bei denen die Arbeitsverrichtung 
in voll sitzender oder in wechselnder Körperhaltung möglich 
ist. 

Der größte Teil der herkömmlichen und gewohnten Berufe 
kommt für die berufliche Eingliederung von Behinderten zu­
künftig nicht mehr oder nur noch vereinzelt in Frage. Dies 

gilt vorrangig für die sogenannten Behindertenberufe wie 
zum Beispiel Bote und Pförtner oder Naherin und Wäsche­
schneiderin. 

Aber auch die meisten herkömmlichen Berufe der Be- und 
Verarbeitung von Metallen oder anderer Werkstoffe haben 
nur noch einen relativ geringen Anteil, da sie bei der einge­
grenzten Mobilität vieler Behinderter oft ein Risiko darstel­
len, das heute ausgeschaltet werden kann. An ihre Stelle tre­
ten eine ganze Reihe ähnlicher Berufe, die für den Behin­
derten kein Mobilitätsrisiko mehr darstellen, da sich bei ihnen 
die Begrenzung seiner körperlichen Leistungsfähigkeit nicht 
auswirkt. 

Dazu gehört die ganze Breite der feinwerktechnischen Berufe 
von der Feinmechanik und Optik bis zur Fertigung von me­
chanischen und elektronischen Geräten und Kleinmaschinen. 
Hinzu kommen die neuen Berufe des Arbeitsvorbereiters 
oder Bedienars numerisch gesteuerter Maschinen, Tätigkei­
ten, die auch von Schwerbehinderten sitzend ausgeübt wer­
den können. Dasselbe gilt, um ein weiteres Beispiel zu nen­
nen, für die breite Skala aufkommender Berufe der Qualitäts­
kontrolle, die dem Behinderten erschlossen werden müssen, 
und zwar möglichst lange vor dem Zeitpunkt, an dem sie 
von dem allgemeinen beruflichen Bildungsbereich in Anspruch 
genommen werden; denn wenn man den Behinderten ent­
sprechend darauf vorbereitet, kann er sich in diesen Berufen 
in dem gleichen Umfange wie andere nichtbehinderte Ar­
beitnehmer behaupten. Häufig ist er sogar leistungsfähiger 
als andere, da er kompensieren kann, und da der Beruf für 
ihn mehr bedeutet als nur Broterwerb. 

Eine zentrale Bedeutung hat der große Berufsbereich der 
Elektronik, und zwar vor allem die Berufe der Informations­
Elektronik, der Energie-Elektronik und der Funk-Elektronik, 
aber auch Berufe für einfach Strukturierte, wie zum Beispiel 
der Nachrichtengerätemechaniker. Wichtig sind auch die Be­
rufe der elektronischen Datenverarbeitung. Ich möchte ihre 
Bedeutung für Behinderte als Beispiel für zahlreiche andere 
Berufe verdeutlichen. 

Mancher mehrfachgelähmte Querschnittgelähmte, mancher 
Blinde oder mancher sonstige Schwerbehinderte, der bisher 
im Schatten stehen mußte, erhält durch den Datenverarbei­
tungsberuf Zugang zu einer qualifizierten Existenz, da eine 
im Vergleich zum Nichtbehinderten mindestens ebenbürtige 
Situation erreicht werden kann. 

Ich bleibe kurz beim Beispiel der Berufsausbildung von Blin­
den zu Programmierern der elektronischen Datenverarbeitung, 
wie sie seit einigen Jahren in Haideiberg stattfindet. Natürlich 
waren zunächst eine Reihe wissenschaftlicher und technischer 
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten notwendig, um die 
Geräte und maschinellen Vorrichtungen bereitzustellen und 
das blindengerechte Curriculum zu schaffen. Es ist gelungen 
und es hat sich gelohnt. ln 18 Monaten werden Blinde zu 
qualifizierten Programmierern der elektronischen Datenver-

*) Referat beim IBM-Seminar uber Erwachsenenbildung am 11./12. 12. 
1975 in La Hulpe/Belgien. 
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arbeitung ausgebildet. Sie bringen in der Regel keine be­
sondere Vorbildung !ur diesen Beruf mit. Was sie benötigen, 
ist eine spezifische Begabung und die erforderliche Bildungs­
fähigkeit. Viele Blinde besitzen das !ur diesen Beruf erfor­
derliche logische Denkvermögen oder entwickeln es im Rah­
men ihres Kompensationsvermögens. 

Was hier als Beispiel für Blinde im Bereich der Datenver­
arbeitung etwas ausführlicher dargestellt wurde, gilt ebenso 
für viele andere moderne Berufsbereiche und kann übertra­
gen werden auf viele andere Behindertengruppen. Es gilt 
zum Beispiel für mehrfachgelähmte Querschnittgelähmte, für 
Epileptiker, für Hirngeschädigte, für Herz-Kreislauf-Geschä­
digte, für Bluter, für multiple Sklerosekranke, für viele psy­
chisch Kranken und für eine große Zahl anderer Behinde­
rungsarten. Die von mir erwähnten zukunftsorientierten Be­
rufsbereiche bieten Möglichkeiten für Behinderte nahezu 
aller Behinderungsarten und Schweregrade der Behinderung, 
für einfach strukturierte Behinderte, für durchschnittlich Be­
gabte, für höher Begabte und für Hochbegabte. 

Alle diese Feststellungen gelten nicht nur für den behin­
derten Mann, sondern ebenso für eine dauerhafte und voll­
wertige Eingliederung behinderter Frauen und Mädchen. Die 
gewandelte Berufs- und Arbeitswelt bietet also den Behin­
derten nicht nur bessere Beschäftigungsmöglichkeiten als 
bisher, sondern erbffnet einem großen Teil schwerer Behin­
derter zum erstenmal überhaupt die Chance einer beruf­
lichen Eingliederung. 

Dieser neue Arbeits- und Berufsraum versetzt uns in Ver­
bindung mit neuen Methoden der Bildung in die Lage, mit 
unseren Bildungsbemuhungen der Entwicklung in anderen 
Bildungsbereichen um Jahre voraus zu sein und diesen Vor­
sprung zu halten. Vor ein1gen Jahren war dies noch über­
all Wunschvorstellung. Heute ist es in Teilbereichen Wirk­
lichkeit geworden, in einigen Jahren kann es allen Behin­
derten in Industrieländern zugute kommen. Wir können heu­
te den größeren Teil der auszubildenden Behinderten zu 
einem beruflichen und sozialen Aufstieg führen. Nur bei 
dem kleineren Teil, wo dies nicht gelingen kann, begnügen 
wir uns mit weniger. 

Folgende Faktoren haben uns den heutigen Stand erreichen 
lassen: 

0 Die Berufsausbildung vollzieht sich nach Methoden mo­
derner beruflicher Erwachsenenbildung - in einer vollen 
Integration von Theorie und Praxis. Sie findet so praxis­
orientiert statt, daß der Behinderte, auch der sehr schwer 
Behinderte, "nahtlos" im Anschluß an die berufliche Bil­
dung arbeitsplatztüchtig ist, das heißt, daß er ohne die 
sonst üblichen Einarbeitungsschwierigkeiten seinen Ar­
beitsplatz voll ausfüllen kann. Dieser Stand kann des­
halb gehalten und erforderlichenfalls ausgebaut werden, 
weil das Berufsförderungswerk alle Berufsentwicklungen 
sofort in die Ausbildung einbaut. 

0 Dazu kommt, daß die Auswahl der Berufe, die den Be­
hinderten angeboten werden sollen, erst nach einer Ana­
lyse der in Frage kommenden Berufsfelder und einer 
systematisch aufgebauten "Berufsprognose" geschieht, 
also nach einer zielgerichteten Ausbildungsplanung, ohne 
die eine zeitgerechte Berufsbildung für Behinderte nicht 
mehr denkbar ist. Dazu gehört die konkrete und detail­
lierte Beschreibung der Berufsqualifikationen, die der aus­
zubildende Behinderte erwerben soll. Dies vollzieht sich 
in der Orientierung an der Berufspraxis. Den Gesamtvor­
gang bezeichnen wir als Lernzielorientierung. 

0 Unsere lernzielorientierten Ausbildungspläne bestehen zu­
nächst aus den allgemeinen Lernzielen, durch die der Be­
hinderte Fähigkeiten der Konzentration, der Aufmerksam­
keit und der Merkfähigkeit, des Abstraktionsvermögens 
im formalen, numerischen und sprachlichen Bereich, des 
Verantwortungsbewußtseins und der Entscheidungsfähig­
keit erwirbt. Dazu kommen die Befähigung zum Problem-

lösungsverhalten und zu kreativem Denken, zur Reak­
tionsbereitschaft, zu einer hohen Frustrationstoleranz und 
zur sozialen Kooperation. 

Noch wichtiger sind die fachlichen Lernziele. Sie stellen 
sicher, daß sich die Rahmenausbildungspläne für die ein­
zelnen Berufe nicht mehr wie bisher auf Angaben über 
Stundenverteilung und auf die Bestimmung der Stoff­
inhalte beschränken. Statt dessen enthalten sie konkrete 
Angaben darüber, welche fachlichen Kenntnisse und Fer­
tigkeiten - sogenannte Lernziele - der auszubildende 
Behinderte erwerben soll. Stoffbezeichnungen, auf die 
sich die traditionellen Ausbildungspläne beschränken, sa­
gen nichts darüber aus, ob der Auszubildende als Lern­
ergebnis nur reines Wissen reproduzieren soll oder ob 
er durch den Lernprozeß zu komplexeren Denkleistungen 
bzw. zu höheren kognitiven Fähigkeiten oder psycho­
motorischen Fertigkeiten kommt. 

Solche Stoffinhalte geben keine brauchbaren Anhalts­
punkte für den fachlichen Schwierigkeitsgrad einzelner 
Aufgaben. Unsere lernzielorientierten Ausbildungspläne 
vermeiden diese Nachteile für die Planung und Gestal­
tung der Berufsausbildung und für die Kontrolle des Aus­
bildungserfolges. 

Die in den Ausbildungsplanen vorgegebenen und eindeu­
tig beschriebenen Lernziele bilden zusammen mit der 
richtigen Auswahl und der ständigen Anpassung von Aus­
bildungsberufen die Grundlage für ein einheitliches und 
kontrollierbares System der Berufsausbildung für Behin­
derte. 

0 Als weiterer Faktor einer modernen Lernstrategie - vor 
allem zur Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse 
des Behinderten- ist die Anwendung objektivierter Lern­
verfahren zu nennen. Ohne die Med1en und den Medien­
verbund könnten wir die allgemeinen und die fachlichen 
Lernziele, die das Prinzip der didaktischen Parallelität, 
das heißt die Verzahnung von berufstheoretischer und 
berufspraktischer Ausbildung berücksichtigen, nicht ver­
wirklichen. 

Die integrierte Anwendung dieser Lernverfahren verteilt 
sich auf drei Phasen des Berufsbildungsablaufes. An ei­
nem von uns anwendungsreif entwickelten und bewährten 
Modell stellt sich der Medieneinsatz in den einzelnen 
Ausbildungsphasen - vereinfacht wiedergegeben- etwa 
wie folgt dar: 

Während der Motivations- und lnformationsphase, der er­
sten Phase, hat das Medium Fernsehen besondere Bedeu­
tung, da es als sogenannte Ausbildungsmitschau oder, 
anders ausgedrückt, als Teledidaktik im eigenen Hause 
den Lerninhalt im Sinne der "hereingeholten Wirklichkeit" 
in seinem Funktionszusammenhang demonstriert. 

Eine Verstärkung der Motivation erreichen wir durch die 
gezielte Diskussion uber Problemstellungen und Problem­
zusammenhänge, die der Berufsausbilder zunächst voll 
zu steuern, dann aber nur noch zu moderieren hat. 

Während der zweiten Phase, der Verarbeitungs- und An­
wendungsphase, erfolgt die Verarbeitung von Informatio­
nen zunächst im Rahmen sozialer Ausbildungsformen, 
das heißt durch die voll gesteuerte oder die nur mode­
rierte Diskussion in der Gruppe. Entscheidend ist die an­
schließende Vertiefung. Sie vollzieht sich mit Übungspro­
grammen der äußerst wirksamen computerunterstützten 
Ausbildung. Hier kann der Auszubildende mit Hilfe von Da­
tenstationen Übungsprogramme abrufen und diese im 
Dialog entsprechend seiner Lerngeschwindigkeit bearbei­
ten. Dabei werden die Antworten von dem im Computer 
gespeicherten Programm analysiert und gegebenenfalls 
Bestatigungen für richtige Eingaben, gezielte Hinweise 
auf Fehlermöglichkeiten oder Erklärungen zum Problem 
gegeben. Ergänzend stellt der Berufsausbilder die indi­
viduelle Beratung des Auszubildenden sicher. 
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Die Verzahnung der theoretischen und berufspraktischen 
Ausbildung erfolgt intervallmäßig am arbeitsplatzkonfor­
men Lernort Als Lernort stehen zum Beispiel das La­
boratorium, das Übungsbüro, das Rechenzentrum, das 
Studio oder die moderne Werkstatt zur Verfügung. Nicht 
mehr in Frage kommt die herkömmliche Lehrwerkstatt. 

Im Rahmen der dritten Phase, der sogenannten Kontroll­
phase, kommt es zu einer vor allem für den Ausbildungs­
teilnehmer selbst wichtigen dauernden Überprüfung des 
Ausbildungsstandes. Dies erreichen wir nur durch die 
Anwendung der neuen Medien, zum Beispiel durch die 
ständige Speicherung von Lerndaten und Informationen 
des Behinderten über seine Lernfortschritte etwa bei der 
computerunterstützten Ausbildung. 

0 Aber nicht nur behindertengerechte Methoden und Didak­
tiken zur Vermittlung von Kenntnissen sind für uns be­
deutsam, sondern ebensosehr die Vermittlung neuer oder 
erweiterter beruflicher Fertigkeiten. 

Der Zeitaufwand für die Einübung solcher beruflicher Fer­
tigkeiten ist für behinderte Ausbildungsteilnehmer in den 
meisten Fällen wesentlich kürzer als für Nichtbehinderte. 
Diese Verkürzung entspricht der besseren Motivation des 
Behinderten, ist aber auch das Ergebnis der Anwendung 
neuer Techniken und Methoden zur Einübung von Fertig­
keiten. 

Eintönige und oft unsinnige Fertigkeitsübungen konven­
tioneller Art gibt es nicht mehr. 

Alle diese neuen Ausbildungsmethoden haben dem soge­
nannten Schwerbehinderten erst den Weg zum Beruf und 
zur vollwertigen Existenz geebnet, da er sich ihrer zu der 
Zeit, die für ihn entsprechend seiner Behinderungsaus­
wirkung am günstigsten ist, bedienen kann. 

0 Ebenso wichtig wie neue Wege und Methoden ist die 
Qualifikation des Berufsausbilders. Er muß besondere be­
rufsfachliche und pädagogische Fähigkeiten sowie eine 
echte Beziehung zum Behindertenpersonenkreis haben. 
Sind diese Befähigungsmerkmale beim Berufsausbilder 
nicht oder nur unzureichend vorhanden, kann er sie auch 
durch Fleiß nicht ersetzen. 

Das ehemalige Schüler-Lehrer- oder Maister-Lehrlingsver­
hältnis hat keinen Raum mehr, da partnerschaftliehe Lern­
methoden die herkömmlichen Praktiken abgelöst haben. 
Fähigkeiten im Bereich Menschenführung und Menschen­
behandlung werden dem Berufsausbilder deshalb eben­
falls abverlangt. Bedeutsam ist auch seine ständige Wei­
terbildung, da der qualifizierteste Berufsausbilder für Be­
hinderte zunehmend seine Leistungsfähigkeit verliert, 
wenn er sich nicht ununterbrochen und gezielt fortbilden 
kann. Dies gewährleisten wir durch ein mehrwöchiges 
jährliches Praktikum im ausgesuchten und vorbereiteten 

HINWEIS: 

Berufsorientierung für Behinderte 

Betrieb und durch eigene Seminarveranstaltungen, deren 
Stoffpläne und Konzepte von unserem Forschungszen­
trum entwickelt werden. 

Ich habe mich darauf beschränkt, nur die zur unmittelbaren 
Berufsausbildung zählenden Faktoren ausführlicher zu be­
handeln. Es gibt aber eine ganze Reihe weiterer, für die be­
rufliche Rehabilitation ebenso wichtiger Voraussetzungen. 
Ich möchte sie nur kurz anreißen: 

a) Da ist die qualifizierte Vorbereitung der Rehabilitation 
durch die Aufstellung des Rehabilitationsplanes unverzüglich 
im Anschluß an das "Ereignis Behinderung" durch ein Team 
von Fachleuten und die nahtlose Abwicklung des Planes. 

b) Ferner bedarf es des Zusammenwirkans der modernen 
Berufsausbildung mit vielfältigen ausbildungsbegleitenden 
Leistungen. Ohne sie gibt es keine erfolgreiche Berufsbil­
dung und damit keine vollwertige Eingliederung, vor allem 
nicht für sogenannte Schwerbehinderte. Gemeint sind die 
Leistungen der Diagnostik, der Therapie und der zeitgerech­
ten sozialen und gesellschaftlichen Eingliederungshilfen wäh­
rend der Berufsbildung. 

Alle diese vielfältigen Voraussetzungen für eine zeitgerechte 
Berufsbildung von Behinderten Jassen sich nur in einem grö­
ßeren Berufsförderungswerk verwirklichen. Nur dort ist die 
Gewähr für umfassende Leistungen bei einem vertretbaren 
Kostenaufwand gegeben. 

Es könnte jetzt die Frage aufkommen, wieviel Prozent der 
jährlich nominell zur Rehabilitation anstehenden Behinderten 
tatsächlich beruflich eingegliedert werden können. 

Nach exakten Untersuchungen, praktischen Erfahrungen und 
sorgfältigen Schätzungen können es eines Tages etwa 80% 
aller Behinderten im berufsfähigen Alter sein, die unbescha­
det der Ursache, der Schwere oder der Auswirkungen ihrer 
Behinderung beruflich und sozial einzugliedern sind, wenn 
man ihnen alle heute schon entwickelten, erprobten und da­
mit realisierbaren Hilfen der modernen Rehabilitation bereit­
stellen würde. Dazu gehört auch die zukunftsorientierte Be­
rufsbildung. 

Die moderne Berufsausbildung von Behinderten erfordert bei 
einem hohen fiskalischen und volkswirtschaftlichen Nutzen 
einen geringen monetären Aufwand. Kosten-Nutzen-Rechnun­
gen weisen es zweifelsfrei aus. Ich bediene mich dieses 
Aspektes nur sehr ungern und zögernd. Man kann aber in 
einer Zeit, wo die Ökonomie eine wichtige Rolle spielt, nicht 
mehr ganz darauf verzichten. Dies gilt umso mehr, als es 
dem vorrangigen menschlichen Ziel der beruflichen Rehabili­
tation keinen Abbruch tut; denn daß der Mensch im Mittel­
punkt aller Überlegungen und Bemühungen steht, wird da­
durch nicht eingeschränkt. Im Gegenteil. Die moderne Berufs­
bildung für Behinderte ist ein Baustein in dem Bemühen 
um eine humanere Gestaltung unserer Gesellschaft. 

Bei den Berufsberatern für Behinderte in den Arbeitsämtern liegt jetzt eine Neuauflage der Orientierungsschrift "Mehr Wis­
sen über die Berufswahl" vor. Sie wendet sich an Eltern behinderter Jugendlicher, deren Kinder vor der Berufswahl stehen. 
Die Schrift im Taschenbuchformat, d1e kostenlos abgegeben wird, ersetzt die bisher erschienenen 13 Hefte der gleichnamigen 
Schriftenreihe. Sie erläutert (gegliedert nach den wichtigsten Behinderungsarten), was die Eltern behinderter Jugendlicher 
bei der Berufswahl ihrer Kinder besonders beachten sollten. Ferner wird die Berufsberatung mit ihren vielfältigen Angeboten 
und Möglichkeiten vorgestellt, die speziell diesem Personenkreis die Berufswahl oder die berufliche Eingliederung erleich­
tern helfen wollen. 

Eine Übersicht über die weiterführenden Schulen für Behinderte sowie einen Abschnitt über die finanziellen Hilfen runden 
das Orientierungsangebot ab. 
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AUS DER ARBEIT DES BBF 

Rudolf Werner 

Entwicklungsarbeiten für ein Datensystem 
der beruflichen Erstausbildung Jugendlicher*) 

Das Datenmaterial der beruflichen Bildung wird allgemein 
als unzureichend betrachtet. Es fehlen Informationen über 
wichtige Bereiche wie die Qualitat der Ausbildung, indivi­
duelle Ausbildungsschicksale, personelle und institutionelle 
Voraussetzungen und über weitergehende Zusammenhänge 
wie die Abstimmung mit dem Beschäftigungssystem. ln man­
chen Bereichen geht es soweit, daß genaue Zahlen über die 
Anzahl der Auszubildenden nicht erhältlich sind. Auch die 
Zuverlässigkeit und Vergleichbarkeit der vorhandenen Daten 
ist außerordentlich mangelhaft. 

Für die Reformdiskussion spielt daher der Ausbau der Erhe­
bungsinstitutionen wie auch die Definition neuer Merkmals­
kataloge eine wichtige Rolle [1]. Für ordnungspolitische 
Maßnahmen, für die Lösung der Abstimmungsprobleme 
(schulisches und betriebliches System, Strukturierung des 
Ausbildungsplatzangebots u. ä.), für die Zuteilung von För­
derungsmitteln sowie für weitergehende strukturelle Ana­
lysen und Reformen ist eine zuverlässige statistische Basis 
unerläßlich. Im Regierungsentwurf des Berufsbildungsgeset­
zes wird daher der Bereich "Planung und Statistik" ein­
schließlich seiner institutionellen Verankerung in der Bil­
dungsverwaltung ausführlich dargelegt. Auch von den Selbst­
verwaltungsorganen der Wirtschaft (Kammern im Bereich der 
Industrie und des Handels sowie des Handwerks) werden 
seit längerer Zeit Anstrengungen mit dem Ziel unternom­
men, die statistische Erhebung und Aufbereitung zu ver­
bessern [2]. Dies betrifft vor allem Informationen über Erfol­
ge/Mißerfolge der Ausbildung, schulische und soziale Hin­
tergründe der Auszubildenden, Verteilung auf die Wirtschafts­
zweige, Betriebsgrößen usw. 

Diese Bemühungen müssen vorrangig betrieben und intensi­
viert werden. Von ihnen hängt entscheidend die Verbesse­
rung der Datenlage ab. Darüber hinaus ist es jedoch auch 
wichtig, das vorhandene Datenmaterial systematisch aufzu­
arbeiten und zu nutzen. Es ist nach dem jetzigen Stand auf 
zahlreiche Quellen und Publikationen verstreut und oft nur 
schwer vergleichbar zu machen. Eine wichtige Aufgabe be­
steht deshalb darin, den Organisationsgrad der vorhandenen 
Statistiken zu erhöhen. 

Die Forschung hat in diesem Zusammenhang einen wichti­
gen Beitrag zu leisten. Sie muß einmal den Rahmen der 
Möglichkeiten aufspannen wie auch konkrete Einzelschritte 
zur Verwirklichung entwickeln. Was die erstere, mehr theo­
retisch ausgerichtete Aufgabe betrifft, so liegen bereits eine 
Reihe von z. T. umfangreichen Arbeiten zu Informations­
systemen der beruflichen Bildung, ihrem Aufbau und ihren 
Elementen vor [3]. ln diesem Bericht wird daher auf einen 
konkreten Einzelschritt eingegangen, nämlich auf die Struk­
tur eines Datensystems für den Bereich der "Auszubilden­
den", das auf einer EDV-Anlage zu installieren ist. Gemes­
sen am Umfang dessen, was allgemein als notwendig erach-

tet wird, ist dieser Schritt sicher nicht sehr umfassend. Je­
doch wird erstmals der Versuch unternommen, einen Teil­
bereich eines Informationssystems konkret auszufüllen. Die­
ser kann dann, verbunden mit dem Ausbau der Erhebungs­
instanzen, zu einem wichtigen Baustein eines Informations­
systems der beruflichen Bildung werden. 

Die Entwicklungsarbeiten für dieses Datensystem werden im 
Rahmen des Forschungsprojekts "Statistik und Informations­
system der beruflichen Bildung" des Bundesinstituts für Be­
rufsbildungsforschung (F 1.2) durchgeführt. Wie die Samm­
lung der Daten und die .. AuffLillung" des Informationssystems 
als Daueraufgabe institutionell festgelegt wird, wird im Rah­
men dieses Projekts nicht tangiert. Es handelt sich aus­
schließlich um längerfristige Entwicklungsarbeiten. 

o;e Ausgangslage 

Im bestehenden Erhebungssystem werden für den Bereich 
der beruflichen Erstausbildung Jugendlicher (duales System) 
etwa 15 Merkmale in jahrliehen Abständen regelmäßig er­
mittelt. Die Veröffentlichung geschieht in den verschieden­
sten Quellen, von betrieblicher Seite durch die zuständigen 
Stellen (IHKn, HwKn, LwKn, andere zuständige Stellen), be­
züglich der schulischen Seite durch die statistischen Lan­
desämter und das Statistische Bundesamt. Ferner werden 
die Angaben regelmäßig zusammengelaßt und im langfristi­
gen Vergleich gebracht, z. B. in der Auszubildendenstatistik 
des BMBW (früher BMAS). 

Daneben gibt es einen in seiner Bedeutung nicht zu unter­
schätzenden Bereich der nicht-jährlichen Erhebungen. Die 
Auszubildenden werden mehr oder weniger ausführlich ge­
zählt in 

den Volkszählungen (1950, 1961, 1970) 

den Arbeitsstättenzählungen (1970) 

der Industriestatistik (zwei- jährlich) 

den Handwerkszählungen (ca. alle 5 Jahre) 

- den Mikrozensen 

- den Personalstrukturerhebungen des öffentlichen Dienstes 
(unregelmäßig) 

- den Sondererhebungen der verschiedensten Träger (Kam­
mern, Ministerien, wissenschaftliche Institutionen). 

Die Aufgabe des Datensystems besteht nun darin, diese 
vielfältigen Informationen in einen Verbund zu bringen und 

*) Bericht aus dem Projekt .. Statistik und Informationssystem der be­
ruflichen Bildung", Teilprojekt II. Das Projekt wird in der Haupt­
abteilung "Strukturforschung", Abt. F 1.2, durchgefuhrt. 
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systematisch abrufbar zu halten. Dies bedeutet z. B., daß 
Angaben über die Verteilung der Auszubildenden auf die 
Berufsbereiche nicht nur nach den jährlichen Angaben der 
Kammern vorhanden sind, sondern auch im Vergleich mit der 
Industriestatistik und der Volkszählung (jeweils für die be­
treffenden Jahre) präsentiert werden können. 

Für den einzelnen ist es beim Auftauchen einer solchen 
Fragestellung in der Regel schwierig, Zusammenstellungen 
aus den verschiedenen Quellen vorzunehmen. Das Daten­
system auf elektronischer Basis bietet die Möglichkeit des 
schnellen Zugriffs sowie der nahezu beliebigen Variation der 
Fragestellung. Die Daten müssen nur einmal eingegeben 
werden und können dann kombiniert abgerufen werden. Fer­
ner kann an das Datensystem eine Modellbasis angeschlos­
sen werden, die statistische Programme enthält, so daß auch 
die Auswertung der vorhandenen Informationen gewährlei­
stet ist. Der Nachteil besteht darin, daß solche Datensysteme 
nur auf größeren elektronischen Rechenanlagen aufgebaut 
werden können. Jedoch ist der Anschluß über Terminals in 
vielfältiger Weise möglich. 

Der Zweck des Datensystems kann daher nach folgenden 
Kriterien zusammengelaßt werden: 

- systematische Aufbereitung des vorhandenen Datenmate-
rials 

- Abruf der Daten nach differenzierten Kriterien 
- jahrliehe Fortschreibungsmöglichkeit 
- Auswertung der Daten durch angeschlossene Modellbasis 
- Bildung eines Grundelements für ein weiterführendes ln-

formationssystem. 

Der Aufbau eines solchen Systems kann die Versorgung aller 
Beteiligten mit relevanten Informationen und Analysen er­
leichtern. 

Die Struktur des Datensystems 

Das Hauptproblem jedes Datensystems besteht darin, die ge­
speicherten Informationen nach einem ableitbaren Schema 
wiederzufinden (Retrieval). Prinzipiell gibt es zwei Möglich­
keiten, namlich den Zugriff über einen genau definierten 

Abbildung 1 Merkmalshierarchie des Datensystems 

Schlüssel (Index) und den Zugriff über allgemein gehaltene 
Deskriptoren [4]. Das vorliegende Programm geht in der er­
sten Phase von zahlenmäßigen Schlüsseln aus, da die Defi­
nition von Deskriptoren größere programmtechnische wie 
auch inhaltliche Probleme aufwirft. Für die Definition der 
Schlüssel wiederum wird eine Merkmalshierarchie verwen­
det, aus der der Benutzer den für seine Fragestellung er­
forderlichen Bereich ablesen kann. 

Diese Merkmalshierarchie wird mit Hilfe einer "fortschreiten­
den Untermengendefinition" gebildet; das heißt, es wird von 
einer Gesamtheit ausgegangen (z. B. Jugendliche in der 
BRD), die alle möglichen Beobachtungseinheiten enthält 
(vgl. Abb. 1). Von da ausgehend werden nach den verschie­
densten Kriterien Untermengen gebildet, die in einer be­
stimmten Zuordnung zu der Ausgangsbasis stehen. Die so 
gebildeten Untermengen werden Ebenen genannt. Zum Bei­
spiel kann eine Ebene die Auszubildenden im !HK-Bereich im 
Wirtschaftszweig Chemie implizieren. Sämtliche Informatio­
nen beziehen sich dann auf diese Menge. Für diese Ebenen 
gelten dann Merkmale (z. B. Tätigkeitsart der Auszubildenden) 
mit bestimmten Merkmalsauspragungen (z. B. kaufmännisch, 
gewerblich, technisch für das Merkmal "Tätigkeitsart des 
Auszubildenden"). 

ln der Abbildung 1 sind einige Ebenen sowie Merkmale und 
ihre Ausprägungen wiedergegeben. Wie ersichtlich ist, führt 
sozusagen ein Weg von den Jugendlichen bis zu den Aus­
zubildenden im !HK-Bereich mit gewerblicher Richtung so­
wie wirtschaftsfachlich nach Chemie orientiert. Die Abbildung 
gibt nur eine mögliche Gliederung wieder. Das System ist so 
flexibel gehalten, daß weitere Definitionen sowie andere Auf­
teilungen möglich sind. Z. B. könnte die Einheit "Chemie­
facharbeiter" wiederum Untermenge werden und dann nach 
Lehrjahren gegliedert werden. 

Diese Angaben wären jedoch für die Speicherung der Infor­
mationen noch zu unspezifisch. Es werden deshalb noch 3 
Kernvariable mit festgelegten Ausprägungen verwendet, die 
dann für jede Ebene gelten. Diese Kernvariable betreffen 
den Erhebungszeitpunkt (Jahresangabe), die Region und das 
Geschlecht der Auszubildenden. Diese Angaben sind für alle 

Ebene 
(Menge/Untermenge) 

Merkmal Merkmalauspragung 

Alter· 
Jugendliche 

Schu I besuch: 

Schüler Sekundarstufe II Schultyp. 

Schi.Jier Berufliche Schulen Arten: 

Berufsschul er Teilzeit Berufliche Stellung: 

Bereiche: 

Auszubildende IHK Ausbi I du ngsrichtu ng: 

Berufsfeld. 

Ausbildungsberuf. 
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Daten des Systems erforderlich. Sie bilden einen dreidimen­
sionalen Datenkubus, in den jede Information eingeordnet 
wird (vgl. Abb. 2). 

Abbildung 2 
Kernvariable des Datensystems 

Jahr: 1950- 1985 (einschließ!. Prognosedaten) 
Geschlecht: mannlich/weoblich 
Region: Bundesländer; Kammern 

Jahr 

1985 

Es ist also festzuhalten, daß das Datensystem die Informa­
tionen nach einem sechsteiligen Schema aufnimmt und ord­
net. Die Elemente sind 

Ebene 

Merkmal 

Merkmalsausprägung 

Jahr 

Geschlecht 

Region 

Nachfolgend wird ein Beispiel für die Einbringung einer In­
formation in das Datensystem gebracht: 

Ebene: 

Merkmal: 

Merkmalsausprägung: 

Jahr: 

Geschlecht: 

Region: 

IH-Bereich, gewerbliche Aus­
zubildende, Berufsfeld Chemie 

Ausbildungsberuf 

Chemiefacharbeiter 

1973-1974 

insgesamt 

BRD 

Nach einer bestimmten zahlenmäßigen Verschlüsselung wür­
den dann die Werte 1025 und 1124 als Anzahl der Auszubil­
denden für die jeweiligen Jahre eingegeben werden [5]. Auf 
die gleiche Weise würde man die Werte auch wiederfinden. 

Nach diesem Verfahren müssen bei der index-sequentiellen 
Methode sämtliche Informationen eingegeben und abgerufen 
werden. Die Angabe von Deskriptoren wurde diesen Prozeß 
für den Benutzer vereinfachen. Er würde aus einer Liste die 
für seine Fragestellung relevanten Merkmale heraussuchen 
und erhielte dann alle Informationen, die das Datensystem 
dazu enthält. Diese Liste könnte z. B. Merkworte enthalten 
wie: 

!HK-Bereich, Prüfungen, Prüfungsergebnisse, Ausbildungs­
berufe, Verteilung der Auszubildenden auf die Lehrjahre, -
auf die Berufsfelder -, auf die Wirtschaftszweige, regionale 
Verteilung (Bundesländer, Kammern), Alter, schulische Vor­
bildung. 

Abbildung 3 
Elemente eines Informationssystems 

Ökonomische Randdaten 

Schul. B1ld. I Schul. 81ld 
Vollzelt 1Te•lzllt 

Schul er 

DemographiSChe Randdilttn 

Abbildung 4 
Computerausdruck für Beispieldaten [8] 

*** DATENAUSGABE GEWUENSCHT? #t JA#. 
*** DATENAUSGABETEIL *** 
*** EBENE #t 10#. 
*** MERKMAL #t02#. 
*** AUSPRAEGUNG #t01#. 
*** EINGABE DER JAHRE #t 50-74 
#. 

*** EINGABE DER REGIONEN #t12 
#. 

*"* GESCHLECHT 1/:01#. 

DIAGRAMME DER ZEITREIHEN GEWUENSCHT? 

Ordnungsdaten Ausbildungs· 
berufe, -Ordnungen, -plane, 
Lehrprogramme 

Ausbilder 

#:JA#. 

AUr WELCHEM AUSGABEGERAET SOLL DER AUSDRUCK ERrOLGEN? 

1 - AUSDRUCK AUr KONSOLE 
2 - AUSDRUCK AUr SCHNELLDRUCKER 
3 - AUSDRUCK AUr SCHNELLDRUCKER UNO KONSOLE. #:1#. 

AUSZUBILDENDE ALLG. 
MERKMAL = 2 
AUSPRAEGUNG = 1 
BUNOESG. 
MAENNL. 

ANZAHL IN 
' PERS. 
1001'11h'l0 

800000 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
• I 

• I 
I. • I 
I. • • • I 

600000 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
I. · • , I 
I. • I 
I. • • • I 

400000 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
I. • I 
I. I 
I. • • • I 

20'110 x ••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• ? •••• I 
I. 
I. . 
I. . . • I 

0 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
1951'1 195-' 1958 1962 1966 1970 1974 

WERTE DER ZEITREIHE 
JAHR ANZAHL 

1950 7291'158 1963 810106 
1951 753751 1964 828348 
1952 827516 1965 846793 
1953 867887 1966 862878 
1954 940158 1967 879351 
1955 989101 1968 875593 
1956 995396 1969 813295 
1957 943299 1970 821374 
1958 904389 1971 816172 
1959 8-'3414 1972 837223 
1960 787163 1973 860206 
1961 765981 1974 863844 
1962 782fl93 
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Dann könnte z. B. eine Anfrage gebildet werden wie schuli­
sche Vorbildung der Auszubildenden im Berufsfeld Metall 
im IH-Bereich. Das System würde dann alle Informationen, 
die diesen Kriterien genügen, wiedergeben. Wie ausgeführt, 
erfordert dieses Verfahren jedoch weitergehende inhaltliche 
Vorbereitungen. 

Modellbasis 

Das Datensystem selber kann nur die quantifizierten Infor­
mationen liefern. Daran anschließend ist eine Modellbasis 
erforderlich, die die Verarbeitung des Materials gewährlei­
stet. in diesem Teil sind statistische Programme gespeichert, 
die Trendextrapolationen, Zusammenhangsrechnungen, Re­
gressionen, mehrdimensionale Auszählungen, sowie die Be­
rechnung von Übergangswahrscheinlichkeilen und ähnliches 
enthalten. 

Weiterführung zu einem Informationssystem 

Das vorgelegte Datensystem für den Sektor "Berufliche Erst­
ausbildung Jugendlicher" kann als Fernziel Bestandteil eines 
weiter angelegten Informationssystems werden. Dieses um­
faßt neben der Erstausbildung alle weiteren Formen der be­
ruflichen Bildung sowie vor allem noch textgebundene Infor­
mationen, während das Datensystem nur Zahlen (mit Aus­
nahme der Kommentare) enthält. 

in der Abb. 3 sind einige wichtige Elemente zusammenge­
faßt. Neben den "Auszubildenden" gibt es den Sektor der 
"Ausbilder" (bzw. Lehrer), der "Anlagen", in der die Ausbil­
dung stattfindet, sowie der organisatorischen Voraussetzun­
gen (Lernzielbank [6], Ordnungsdaten). Dabei ist zu beach­
ten, daß sich diese Informationen auf sämtliche Formen der 
beruflichen Bildung (berufliche Erstausbildung, Weiterbil­
dung) beziehen. Darüber hinaus werden auch Randdaten 
bezüglich des ökonomischen und demographischen Systems 
gesammelt. 

Die Programmentwicklung 

Nach dem derzeitigen Stand liegt im Rahmen des BBF-Pro­
jekts ein elementares EDV-Programm vor, das die Ein- und 
Ausgabe von Daten sowie einige Darstellungsformen umfaßt 
[7]. Allerdings fehlen noch alle textgebundenen Kommen­
tierungen. Wie aus dem exemplarischen Computerausdruck 
(Abb. 4) ersichtlich ist, wird vor allem auf Dialogfähigkeit 
Wert gelegt. Vom Benutzer werden keine internen Kenntnisse 
des Systems verlangt. Durch Abfragen wird die gewünschte 
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Zeitreihe und ihre Darstellungsform ermittelt. Auf ähnliche 
Weise geschieht auch die Eingabe von Daten [9]. 

Sicher handelt es sich dabei um eine sehr elementare Form 
der Datenverarbeitung. Auf einem so komplexen Feld wie 
das der beruflichen Bildung kann der erste Schritt nur exem­
plarischen Charakter haben. Das Programm zeigt jedoch auf, 
welche Möglichkeiten erschlossen werden können und in 
welcher Richtung weitere Ausbaustufen liegen. 

Anmerkungen 

[1] Vgl. den Regierungsentwurf zur Novaliierung des Berufsbildungs­
gesetzes, insbesondere das Kap. "Planung und Statistik"; theore­
tische Ausführungen bei L e m p er I, W.: Ausbildungsstatistik 
und Ausbildungsreform. Zur Zählung der Lehrlinge und Anlern­
linge m Westdeutschland, in: ders., Leistungsprinzip und Emanzi­
pation, Frankfurt a. M. 1971, S. 221 ff; Wo II s c h I ä g er, N.: 
Berufsbildungsstatistik und Berufsbildungsreform, in: Die Deutsche 
Berufs- und Fachschule, 68. Band, H. 3, 1972, S. 221 ff. 

[2] Zur Darstellung des bundeseinheitlichen Datenverarbeitungssystems 
bei den Industrie- und Handelskammern vgl. K i e f, G.: Daten­
verarbeitung in der Berufsausbildung, in: Die Deutsche Berufs- und 
Fachschule, 71. Band, H. 7, 1975, S. 541 ff. 

[3] Vgl. Ferner, H. I K ü h I , J.: Ein Informationssystem zur Be­
rufsbildung, in: Zeitschrift für Berufsbildungsforschung, H. 3, 1973, 
S 15 ff; speziell für den Bereich Weiterbildung auch D i e c k­
man n, B. et al.: Weiterbildungsinformationssystem (= Gutachten 
und Studien der Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates, 
Band 33), Stuttgart 1974. 

[4] Emzelheiten, die auch für das vorliegende Programm maßgebend 
waren, sind zu finden bei: Lutz, Th. I K I im es c h, H.: Die 
Datenbank im lnformationssystem, München/Wien 1971. 

[5] Die Angaben sind entnommen aus: Deutscher Industrie- und Han­
delstag, Berufsbildung 1974/75. Die Berufsbildungsarbeit bei den 
Industrie- und Handelskammern, Bonn 1975. - in der Praxis würde 
man natürlich wesentlich größere Datenmengen eingeben. 

[6] in Osterreich gibt es Versuche, eine solche Lernzielbank zu er­
richten; vgl. Angaben bei Ha m e y er, K. I Are g g er, K. I 
Fr e y, K. (Hrsg.): Bedingungen und Modelle der curricularen In­
novation, Weinhe1miBasel, Beltz Verlag 1976 (im Druck). Auf ähn­
licher Ebene liegt auch eine Medienbank, die im BBF auf elektro­
nischer Basis erstellt wird; vg'. Ausführungen bei Wehne r, Ch.: 
Medienbank. LernprogrammeiLehrsysteme, in: AVZ-Informationen 
Nr. 7, Juli 1975. 

[7] Das Programm wurde vom "Zentrum Berlin für Zukunftsforschung 
e V." (Projektbearbeiter: Frank 0 p a I I a) im Rahmen der Auf­
tragsforschung entwickelt. Es wird derzeit an der Rechenanlage 
TR 440 des .,Großrechenzentrums für die Wissenschaft in Berlin" 
uber einen Termmalanschluß des BBF gefahren. 

[8] Die im Ausdruck vorkommenden Schlüssel bedeuten im einzelnen, 
daß männliche Auszubildende für die Jahre 1950- 1974 nach der 
BMASIBMBW-Statistik erlaßt wurden. Die Daten gelten für das 
Bundesgebiet {bis 1957 ohne Saarland und Berlin (W), bis 1961 
ohne Berlin {W) ). 

[9] Für die Aufnahme solcher Texte wie überhaupt für die quantitative 
Ausweitung des Systems ist der Anschluß eines Datenbankpro­
gramms erforderlich, wie es z. B. in Form des "DBS"-Paketes des 
Herstellers Telefunken zur Verfügung steht. 

Orientierungshilfe über Tätigkeitsfelder wissenschaftlicher 
Begleitung von Modellversuchen - eine schematische Obersicht 

1. Zur Funktion der schematischen Obersicht 

Bei den vom Bund geförderten Modellversuchen zur beruf­
lichen Bildung ist prinzipiell eine wissenschaftliche Beglei­
tung vorgesehen. 

in der Praxis der Modellversuche zeigt sich allerdings, daß 
häufig erhebliche Unklarheiten über Funktionen und Aktivi-

täten einer wissenschaftlichen Begleitung bestehen. in die­
sem Zusammenhang soll die folgende schematische Über­
sicht eine praxisorientierte Hilfe fi.Jr Durchführungsträger ver­
mitteln, indem sie in einer vereinfachten Darstellung mög­
liche Tätigkeitsfelder einer wissenschaftlichen Begleitung in 
unterschiedlichen Phasen des Modellversuchs aufzeigt. Zu­
gleich ergibt sich damit eine Orientierungshilfe für die Aus-
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wahl versuchsspezifischer Schwerpunktaktivitäten einer wis­
senschaftlichen Begleitung, die sich primär aus den Zielset­
zungen des Versuchs und der angestrebten Forschungskon­
zeption ergeben. Prinzipiell sollte hierbei davon ausgegan­
gen werden, daß eine wissenschaftliche Begleitung im Rah­
men des Modellversuchs sowohl versuchsstützende Funk­
tionen (Beratungs- und Entwicklungsaspekte) als auch ver­
suchsüberprüfende Funktionen wahrnimmt. 

2. Schematische Obersicht möglicher einer 
w:ssenschaftlichen Begle:tung 

- 1 - Problememgrenzung 

Ztelpr.IZiste- Ztef Entwtcklung etnes realtsterbaren tnnovolttven 
rungsphase Ansatzes 

II. 
Vorberet· 
tungsphase 

II I. 
Durch-
fuhrungs­
phase 

IV. 

Auswer· 
tungs­
pha,. 

Etngrenzung der Fragestellung, Emordnung 

der Fragestellung m großere Zusilmmenhange 

I 
- 2 - Vorplanung 

Z1ef. Genehmtgung als Modellversuch 

Aspekte Klilre Defmttton der Ztelsetzung und 

Stellungen 
Begrundung der Durchfuhrbarkelt als Modell­

versuch 

I 
- 3- Planung 

Z1el. Erilrbettung emes dtfferenzterten Pl;mes fur den 

Gestirntversuch 

Aspekte Hypothesenbildung 

Cumculum 
Meßtechmk 
Bed tngu ngskontrolle 
Organtsatton 

I 
- 4-

Z1el Steherstellung des planmilßlgen Begmns der 
Durchfuhrungsphilse 

Aspekte Curnculum 

Meßtechnik 
Bed1ngu ngskontrolle 

Org•msat1on 

J 
- 5 - Ourchfuhrung 

Ztel mogl1chst plilnmaßiger Ablauf der Durchfuhrung 

Aspekte Cumculum 
Meßtechnik 
Ruckmeldungen 
Bed1ngu ngskontrolle 

Organ1sat10n 

I 
- 6 - Datensystematisierung 

Z1el Bereitstellung der Daten fur d1e InterpretatiOn 

I 
- 7 - Ergebmsfestrtellung 

Z1el I nterpretat1on der Daten, bezogen auf d1e 

Versuchsziele 

I 
- 8- Empfehlungen 

Ztel: Konsequenzen fur B 1ldungspol1tik und Bildungs· 
pl01nung, fur BitdungspriiXIS sowte Bildungs· 

forschung 

- 9- Ergänzende AktlVItaten 

der Wissenschaftlichen 
B1gle1tung 

Z1el Opt1m1erung des Modell· 
versuchs 1m Hmbl1ck auf 

eme Stutzung semer Aus­
sagekraft und der Uber· 

trilgb01rke1t der Ver· 
suchsergebnisse 

Aspekte: 
Auswertung der Ergebnisse 
ahnl1ch gelagerter Modellver· 
suche, des Standes der For· 

schung und Erfahrungen der 
BildungspraXIS 1m Hinblick 
auf d1e Zielsetzung des 
Modellversuches 

3. Erläuterungen zu den vier Phasen (Zlelpräzisierung, Vor­
bereitung, Durchführung und Auswertung) 

Die Gliederung des Schemas in vier Phasen orientiert sich 
an folgenden zeitlich fixierbaren Abschnitten des Modellver­
suchs, die sowohl hinsichtlich seiner inhaltlichen Ausprä­
gung als auch der organisatorisch-administrativen Erforder­
nisse relevant sind: 

Abschnitt bis zur Antragstellung bzw. Genehmigung (Ziel­
präzisierungsphase) 

Abschnitt zwischen Antragstellung bzw. Genehmigung und 
der konkreten Erprobung einer Maßnahme mit der Ver­
suchspopulation - Durchführungsbeginn (Vorberei­
tungsphase) 

Abschnitt zwischen Beginn und Abschluß der konkreten 
Erprobung (Durchführungsphase) 

Abschnitt nach dem Abschluß der konkreten Erprobung 
(Auswertungsphase) 

ln der Zielpräzisierungsphase sind die Tätigkeiten der wis­
senschaftlichen Begleitung zusammengefaßt, die sich von 
den Vorüberlegungen hinsichtlich möglicher zu erprobender 
innovatorischer Gesichtspunkte bis hin zur Beantragung eines 
Modellversuches erstrecken. 

Die Vorbereitungsphase umfaßt vor allem Aufgaben einer 
exakteren Planung des gesamten Versuchs sowie die für 
den planmäßigen Beginn der Durchführung notwendigen 
Vorarbeiten. 

ln der Durchführungsphase erfolgt die konkrete Erprobung 
mit der vorgesehenen Versuchspopulation. 

ln der Auswertungsphase steht die Beurteilung und Bewer­
tung der Versuchsmaßnahme im Mittelpunkt. 

4. Erläuterungen zu den Tätigkeitsfeldern wissenschaftlicher 
Begleitung 

Die Abgrenzung einzelner Tätigkeitsfelder sind im Sinne 
einer Akzentsetzung zu verstehen. Bei der Begleitforschung 
.. vor Ort" können sich die Tätigkeitsfelder inhaltlich überlap­
pen und zeitlich überschneiden. 

Die in den Tätigkeitsfeldern 3- 4- 5 aufgeführten Aspekte 
sind als Gliederungsgesichtspunkte zu werten, die sich zum 
Teil von der Planung über die Vorarbeiten bis hin zur Durch­
führung in einem fließenden Obergang erstrecken. 

Zur "Hypothesenbildung" gehört z. B. die exakte Beschrei­
bung der zu erprobenden .,innovativen" Maßnahmen (un­
abhängige Variable) sowie die Bestimmung der Merk­
male, an denen der .. Erfolg" der Innovation sichtbar wer­
den soll (abhängige Variable). ln diesem Zusammenhang 
sollen die Fragestellungen des Versuchs präzisiert und 
empirisch überprüfbare Hypothesen entwickelt werden. 

Dem Aspekt "Curriculum" sind etwa Aufgaben zugeordnet 
wie Zusammenstellung curricularer Rahmenvorgaben, 
Operationalisierung von Lernzielen, Entwicklung von Un­
terweisungsplänen, Einsatz von Medien. 

"Meßtechn:k" umfaßt z. B. die Bestimmung der Erfolgs­
kriterien, Auswahl bzw. Konstruktion geeigneter Meß­
instrumente sowie deren Anwendung in der Durchfüh­
rungsphase, Festlegung der Vergleichsmaßstäbe, an de­
nen der .. Erfolg" des Versuchs beurteilt werden kann. 

Die "Bedingungskontrolle" bezieht sich etwa auf die Aus­
wahl und Gruppierung der Auszubildenden nach relevan­
ten Merkmalen sowie die Erfassung und Kontrolle för­
dernder bzw. störender Einflüsse auf die Durchführung 
des Versuchs. 

Laufende "Rückmeldungen", z. B. in der Form von Zwi­
schenergebnissen, sind notwendig, um gegebenenfalls 
etwa entsprechende Modifizierungen der Versuchsplanung 
oder der grundlegenden curricularen Materialien vorneh­
men zu können. 
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Martin Buse 

Abschlußprüfungen nach Ausbildungsordnungen empirische 
Auswertung von Regelungen für mündliche Prüfungen 

1. Fragestellung 

Die Ausbildungsordnung (AO) als Grundlage für eine geord­
nete und einheitliche Berufsausbildung (BBiG § 25 Abs. 1) 
enthält zur Wahrung der Einheitlichkeit und Verbindlichkeit 
sogenannte Mindestbestimmungen. Nach BBiG § 25 Abs. 2 
Nr. 5 hat die AO die Prüfungsanforderungen als eine der 
Mindestbestimmungen festzulegen. Die Regelungen zur Durch­
führung einer mündlichen Prüfung stellen hierbei einen Teil­
bereich dieser Prüfungsanforderungen dar. 

Zur Verwirklichung der Forderung nach Einheitlichkeit hat 
der Bundesausschuß für Berufsbildung dem Verordnungsge­
ber empfohlen, bestimmte Grundsätze zur Regelung münd­
licher Prüfungen in AO zu beachten [1]. Der hier vorliegende 
Beitrag versucht durch eine empirische Auswertung von Re­
gelungen für mündliche Prüfungen in allen bisher nach BBiG 

(§ 25) erlassenen AO [2] zu untersuchen, inwieweit diese 
Grundsätze in den AO Eingang gefunden haben bzw. bereits 
finden konnten. 

Der Beitrag stellt ein Teilergebnis der Untersuchung münd­
licher Prüfungen im beruflichen Bildungswesen sowie ihrer 
Regelungen dar und ist weniger als Kritik an erlassenen AO, 
sondern als ein Hinweis auf notwendige Verbesserungen des 
beruflichen Prüfungswesens zu verstehen. 

2. Kennzeichnung von Regelungen für mündliche Prüfungen 
in Ausbildungsordnungen 

Die Untersuchung bestehender AO hinsichtlich ihrer Rege­
lungen zur Durchführung mündlicher Prüfungen bedingt eine 
Aufschlüsselung dieser Regelungen nach bestimmten Merk­
malen sowie deren Kategorien (vgl. Tabelle 1). 

Tabelle 1: Merkmale zur Kennzeichnung von Regelungen für mündliche Prüfungen in Ausbildungsordnungen 

Merkmal A: Umfang der mündlichen Prüfung [3] 

(1) Alle Prüfungsfächer: Die AO sieht eine mündliche Prü­
fung in allen Prüfungsfächern bzw. -gebieten vor. (Ergän­
zungsprüfungen und allgemeine Formulierungen wie z. B.: 
,.Kenntnisse aus sämtlichen Gebieten der Ausbildung nach­
weisen" werden ebenfalls dieser Merkmalskategorie zuge­
ordnet.) 

(2) Einige Prüfungsfächer: Die AO schreibt eine mündliche 
Prüfung in einigen der aufgeführten Prüfungsfächer bzw. 
-gebieten vor 

(3) Keine Angaben: Die AO enthält keine Angaben zur Re­
gelung des Umfangs der mündlichen Prüfung 

Merkmal B: Verbindlichkeit 

(1) Ist-Vorschrift: Soweit die AO eine mündliche Prüfung 
vorsieht, enthält die entsprechende Regelung eine Ist-For­
mulierung 

(2) Soll-Vorschrift: Soweit die AO eine mündliche Prüfung 
vorsieht, enthält die entsprechende Regelung eine Soll­
Formulierung 

(3) Kann-Vorschrift: Soweit die AO eine mündliche Prüfung 
vorsieht, enthält die entsprechende Regelung eine Kann­
Formulierung 

Merkmal C: Individuelle Regelung 

(1) Ergänzungsprüfung auf Antrag: Die AO sieht eine münd­
liche Prüfung vor, wenn der Prüfling (z. B. auf Antrag) eine 
Verbesserung der schriftlichen Prüfungsleistung anstrebt 

(2) Ergänzungsprüfung nach Ermessen: Die AO sieht eine 
mündliche Prüfung vor, wenn sie für das Bestehen der Prü­
fung oder zur Verbesserung der Prüfungsleistung von we­
sentlicher Bedeutung ist 

(3) Keine Angaben: Die AO enthalt keine Angaben zur indi­
viduellen Regelung der mündlichen Prüfung 

Merkmal D: Regelung von Inhalten 

(1) Regelung: Soweit die AO eine mündliche Prüfung vor­
sieht, erfolgt eine Regelung der mündlich zu prüfenden Prü­
fungslacher bzw. -gebiete einschließlich ihrer Inhalte 

(2) Teil-Regelung: Die AO sieht zwar eine mündliche Prü­
fung vor, es erfolgt aber keine Regelung der mündlich zu 
prüfenden Inhalte 

(3) Keine Angaben: ln der AO erfolgen keine Angaben zur 
Regelung einer mündlichen Prüfung 

Merkmal E: Gewichtungsregelung 

(1) Gewichtung 1:1: Soweit in den genannten Prüfungsfä­
chern eine mündliche Prüfung erfolgt, sieht die AO eine Zu­
sammenfassung der jeweiligen Ergebnisse der schriftlichen 
und mündlichen Prüfung vor bzw. haben der schriftliche und 
mündliche Teil der Prüfung das gleiche Gewicht 

(2) Gewichtung 2:1: Soweit in den aufgeführten Prüfungs­
fächern bzw. -gebieten schriftlich und mündlich geprüft wird, 
hat die schriftliche Prüfungsleistung gegenüber der münd­
lichen das doppelte Gewicht 

(3) Unterschiedliche Regelung: Die Bewertung der mündli­
chen Prüfungsleistung gegenüber der schriftlichen ist unter­
schiedlich geregelt (z. B. abhängig vom jeweiligen Prüfungs­
fach) 

(4) Keine Angaben: Die AO enthält keine Angaben zur Ge­
wichtung der mündlichen Prüfungsleistung 

Merkmal F: Ersatzverfahren 

(1) Programmiertes Prüfungsverfahren: Soweit eine program­
mierte Prüfung durchgeführt wird, sieht die AO einen gene­
rellen oder teilweisen Verzicht auf die mündliche Prüfung 
vor 

(2) Keine Angaben: Die AO enthalt keine Angaben zur Re­
gelung eines Prüfungsverfahrens, das die mündliche Prü­
fung ganz oder teilweise ersetzen kann 



24 M. Buse, Abschlußprüfung. nach Ausbildungsordnung. - empir. Auswertg. v. Regelungen f. münd I. Prüfung. BWP 1/76 

3. Häufigkelt unterschiedlicher Varianten von Regelungen zur mündlichen Prüfung in Ausbildungsordnungen nach BBiG § 25 (N=47) 

Merkmal Merkmalskategorie 

(A) Umfang der mündlichen (1) Alle Prüfungsfächer 
Prüfung (2) Einige Prüfungsfächer 

(3) Keine Angaben 

(B) Verbindlichkeit (1) Ist-Vorschrift 
(2) Soll-Vorschrift 
(3) Kann-Vorschrift 

(C) Individuelle Regelung (1) Ergänzungsprüfung auf Antrag 
(2) Ergänzungsprüfung nach 

Ermessen 
(3) Keine Angaben 

(D) Regelung von Inhalten (1) Regelung 
(2) Teil-Regelung 
(3) Keine Angaben 

(E) Gewichtungsregelung (1) Gewichtung 1:1 
(2) Gewichtung 2:1 
(3) Unterschiedliche Regelung 
(4) Keine Angaben 

(F) Ersatzverfahren (1) Programmiertes Prüfungs-
verfahren 

(2) Keine Angaben 

• Bei der 0/o-Angabe handelt es sich um gerundete Werte 

4. lnterpretat:on der E:nzelergebnisse 

Merkmal A: Umfang der mündlichen Prüfung 

Soweit die AO eine mündliche Prüfung vorsieht, geht der 
Bundesausschuß für Berufsbildung in seiner Empfehlung da­
von aus, daß im einzelnen eine Regelung zu erfolgen hat, in 
welchen Prüfungsfächern eine mündliche Prüfung durchzu­
führen ist. Dieser Grundsatz wird generell bei 26% der AO 
(A 2: "Einige Prüfungsfächer") verwirklicht, da hier eine Auf­
führung der mündlichen Prüfungsfächer erfolgt. Hingegen 
entfällt auf A 1 ("Alle Prüfungsfächer") mit 43% ein Konglo­
merat von unterschiedlichen Regelungen. Die Regelungen 
reichen von der Angabe, daß in allen benannten Prüfungs­
fächern bzw. -gebieten eine mündliche Prüfung zu erfolgen 
hat, bis hin zur allgemein gehaltenen Formulierung, daß in 
einer mündlichen Prüfung Kenntnisse aus sämtlichen Gebie­
ten der Ausbildung nachzuweisen sind. 15 AO (32 %) enthal­
ten keine Angaben über den Umfang einer mündlichen Prü­
fung. Enthält die AO keine Angaben zur Regelung einer 
mündlichen Prüfung, so kann der Prüfungsausschuß gemäß 
§ 13 Musterprüfungsordnung [4] die Durchführung einer 
mündlichen Prüfung beschließen. Des weiteren erfolgt in der 
Musterprüfungsordnung keine inhaltliche Abgrenzung bzw. 
Regelung des Umfanges einer eventuell (Kann-Vorschrift) 
durchzuführenden mündlichen Prüfung. So erfüllen 15 AO 
(32 %) nicht den obigen Grundsatz (Regelung, in welchen 
Fächern eine mündliche Prüfung durchzuführen ist) und bei 
A 1 ("Alle Prüfungsfächer") wird der Grundsatz nur z. T. er­
füllt. 

Merkmal B: Verbindlichkeit 

Die AO als Rechtsverordnung benutzt zur Charakterisierung 
der Verbindlichkeit der Regelungen bestimmte Begriffe [5]. 
Eine AO enthält die Kann-Vorschrift. Dieser Variante sind 
außerdem noch die 15 AO zuzuordnen, die keine Angaben 
zur Regelung einer mündlichen Prüfung enthalten, denn ge­
mäß § 13 Abs. 3 enthält die Musterprüfungsordnung eine 
Kann-Vorschrift. So ergeben sich bei den Merkmalskatego-

Häufigkeit 
0 100% 50 

I abs. 0/o• 10 20 30 40 60 70 80 90 
I I I I I I I I 

20 43 A1 

12 26 2 

15 32 3 

14 30 81 

17 36 2 
2 3 

10 21 C1 

11 23 2 
36 77 3 

21 45 D1 
11 23 2 
15 32 3 

10 21 E 1 
5 11 2 -4 9 3 -28 60 4 

10 21 F1 
37 79 2 

rien: Ist-, Soll-, Kann-Vorschrift von der prozentualen Häufig­
keit her nur geringe Unterschiede, während hinsichtlich der 
Verbindlichkeit der Regelungen doch Unterschiede gegeben 
sind. Ob hinsichtlich der Verbindlichkeit eine einheitliche Re­
gelung erfolgen sollte oder nicht, vermag dieser Beitrag nicht 
zu beantworten, da es wohl einer vorhergehenden Klärung 
der berufsspezifischen Gegebenheiten bedürfte. 

Merkmal C: Individuelle Regelung 

Mit 10 bzw. 11 AO treten die Merkmalskategorien: "Ergän­
zungsprüfung auf Antrag" sowie "Ergänzungsprüfung nach 
Ermessen" in fast gleicher Häufigkeit auf. Bei 10 AO be­
steht eine Kombination dieser Merkmalskategorien, wäh­
rend bei einer AO nur die Kategorie "Ergänzungsprüfung 
nach Ermessen" vorliegt. Diese AO beinhaltet weiterhin eine 
Kann-Vorschrift, während die anderen AO eine Ist-Vorschrift 
vorsehen. Auffallend hoch - mit 77%- liegt der Anteil der 
AO ohne Angaben. Hierunter fallen auch die AO, die keine 
Angaben zur Regelung einer mündlichen Prüfung enthalten. 
Enthält die AO keine Bestimmungen zur mündlichen Prüfung, 
so liegt die Festsetzung einer mündlichen Prüfung im Er­
messen des Prüfungsausschusses (§ 13 Abs. 3 Musterprü­
fungsordnung). Es ist hier die Frage zu stellen, ob und in 
welchen Fällen die Regelung einer Ergänzungsprüfung nach 
Ermessen entweder in der AO oder in der Prüfungsordnung 
als vorteilhaft erscheint. 

Merkmal D: Regelung von Inhalten 

Laut Empfehlung des Bundesausschusses für Berufsbildung 
" ... müssen die zu prüfenden Inhalte und Lernziele eindeu­
tig festgelegt sein". Bei 21 AO (45 %) sind die Inhalte der 
mündlichen Prüfungsfächer im einzelnen geregelt. Bei 11 AO 
erfolgt keine Festlegung der zu prüfenden Inhalte. Für die 
15 AO, die keine Angaben zur Durchführung einer münd­
lichen Prüfung enthalten, sieht die Musterprüfungsordnung 
eine "Ergänzungsprüfung nach Ermessen" vor, es fehlen 
aber Angaben zur Regelung von Inhalten bzw. Lernzielen. 
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Der Bundesausschuß für Berufsbildung gibt den Hinweis, daß 
die Inhalte und Lernziele eindeutig festzulegen sind. Ver­
steht man unter "eindeutig" eine detaillierte Regelung (Auf­
zählung) von Inhalten bzw. Lernzielen (vgl. u. a. AO "Bau­
wirtschaft"), dann wäre für einige AO die Merkmalskategorie 
D 1 ("Regelung") nur bedingt zutreffend. Dementsprechend 
ist die Anzahl der AO, in denen eine Regelung der Prüfungs­
inhalte erfolgt (21 AO, 45 %) eher geringer anzusetzen. 

Merkmal E: Gewichtungsregelung 

Entsprechend der Empfehlung des Bundesausschusses für 
Berufsbildung hat eine Regelung zur Gewichtung der münd­
lichen Prüfungsleistung zu erfolgen. 19 AO (40% sehen eine 
Gewichtung der mündlichen Prüfung vor. Die Gewichtung er­
folgt dabei recht unterschiedlich. Neben der Gewichtung 1:1 
und 2:1 gibt es z. B. noch die Gewichtung 3:1 oder 4:1. 28 
AO (60 %) geben keine Angaben zur Gewichtung vor. Hier 
sind die 15 AO eingeschlossen, die überhaupt keine Angaben 
zur Regelung einer mündlichen Prüfung enthalten. Gemäß 
§ 20 Abs. 1 der Musterprüfungsordnung bleibt für diese AO 
die Gewichtung dem Prüfungsausschuß überlassen. 

Merkmal F: Ersatzverfahren 

Bei 10 AO (21 %) kann aufgrund einer programmierten Prü­
fung die mündliche Prüfung ganz oder teilweise entfallen. 
Bei zwei AO (Sozialversicherungsfachangestellter, Chemie­
laborant) steht die Ist-Vorschrift zur Regelung einer münd­
lichen Prüfung im Widerspruch zur Kann-Vorschrift, daß bei 
einer programmierten Prüfung die mündliche Prüfung ganz 
oder teilweise entfällt. Es wäre im einzelnen zu klären, in­
wieweit eine Ist-Vorschrift durch eine Kann-Vorschrift auf­
hebbar ist. 

5. Ergebnis der Untersuchung 

- Die Untersuchung der bisher nach BBiG (§ 25) erlassenen 
AO zeigt zum einen recht unterschiedliche Regelungen 
zur Durchführung der mündlichen Prüfung, zum anderen 
aber auch recht unterschiedliche Formulierungen zum 
gleichen Sachverhalt auf, die schon die Definition von 
Beschreibungsmerkmalen erschwerten. 

- Weiterhin zeigt die Untersuchung, daß die derzeitigen AO 
bei weitem nicht der Empfehlung des Bundesausschusses 
für Berufsbildung entsprechen. 

Brigitte Sehröder 

6. Folgerungen aus der Untersuchung 

Soll die AO als Grundlage für eine geordnete und einheit­
liche Berufsausbildung gelten (BBiG § 25 Abs. 1), so bedarf 
der hier untersuchte Bereich einer Vereinheitlichung mit dem 
Ziel einer Verbesserung des Prüfungswesens. Zur Verein­
heitlichung von Regelungen für mündliche Prüfungen bedarf 
es zum einen der Übernahme der Grundsätze des Bundes­
ausschusses für Berufsbildung für zu erlassende AO, zum 
anderen der Anpassung bereits bestehender AO an diese 
Grundsätze. Zur Klärung, "wo" (AO oder Prüfungsordnung) 
"was" zu regeln ist, fordert SPELBERG [6]: "in den Ausbil­
dungsordnungen und nicht in der Prüfungsordnung sollte 
geregelt werden, ob eine mündliche Prüfung stattfinden soll, 
was Gegenstand dieser Prüfung ist und wie die mündliche 
Prüfung zeitlich zu bemessen und zu gewichten ist. Damit 
kann allen berufstypischen Besonderheiten der einzelnen 
Ausbildungsberufe Rechnung getragen werden, während die 
Prüfungsordnung nur den allgemeinen Rahmen für alle Ab­
schlußprüfungen abgeben kann." 

in weiteren Untersuchungen wäre - mit der Zielsetzung der 
Vereinheitlichung im Prüfungswesen - zu analysieren, ob 
bestimmte Regelungen für alle AO zweckmäßig bzw. zutref­
fend sind und nach welchen Kriterien bestimmte Regelun­
gen in einzelnen AO Verwendung finden sollen. 

Anmerkungen 

[1] Empfehlung für die Regelung der mündlichen Prufungen in Aus­
bildungsordnungen, Beschluß des Bundesausschusses für Berufs­
bildung vom 25. Oktober 1974, in: Berufsbildung in Wissenschaft 
und Praxis, H. 5/1974, S. 30. 

[2] Ausgehend von der Zusammenstellung in: Bekanntmachung des 
Verzeichnisses der anerkannten Ausbildungsberufe und des Ver­
zeichnisses der zuständigen Stellen nach dem Berufsbildungsge­
setz, Stand: 1. Jul1 1975, Teil A, S. 7-10. 

[3] Das Prüfungsfach "Praktische Übungen" im kaufmännischen Bereich 
wird hier nicht berücksichtigt, da es etwa der Fertigkeitsprufung 
(Arbeitsprobe, Gesellenstück u. ä) im gewerblich-technischen Be­
reich entspricht. 

[4] Musterprüfungsordnung für die Durchführung von Abschlußprufun­
gen, Anlage 1 a zu den Richtlinien für Prüfungsordnungen gemaß 
§ 41 BBiG/§ 38 HwO vom Bundesausschuß für Berufsbildung, 9. Juni 
1971. 

[5] T h e ur ich, H.: Prüfungen und Berechtigungen, Hannover 1966, 
s. 11. 

[6] S p e I b e r g , K : Durcheinander im Prüfungsrecht, in: Wirtschaft 
und Berufserziehung, H. 11/1974, S. 334. 

Colloquium über Fragen der Berufsgrundbildung 
- ein Erfahrungsaustausch 
im Rahmen des Modellversuchs "Salzgitter" -

Die Hauptabteilung Curriculumforschung hat am 13. und 
14. November 1975 im BBF ein Colloquium durchgeführt. 
Ziel dieser Veranstaltung war es, die allgemeine Problema­
tik des Berufsgrundbildungsjahres auf der Grundlage konkre­
ter Erfahrungen der Versuchsträger des im Berufsfeld "Me­
tall" durchgeführten Modellversuchs zum Berufsgrundbil­
dungsjahr, dessen wissenschaftliche Begleitung im For­
schungsprojekt "Modelle zur Berufsgrundbildung" der Haupt­
abteilung Curriculumforschung angesiedelt ist, zu erörtern. 

Teilnehmer des Colloquiums waren Mitarbeiter der beiden 
Versuchsträger, Stahlwerke Peine-Salzgitter AG und Gewerb­
liche Berufsschule Salzgitter, ein Vertreter des Niedersäch­
sischen Kultusministeriums sowie Mitarbeiter der Haupt­
abteilung Curriculumforschung. Die externen Teilnehmer des 
Colloquiums sind bzw. waren als Ausbilder, Ausbildungslei­
ter, Lehrer, Schulleiter und Wissenschaftler in unterschied­
lichen Funktionen an der Durchführung wie an der wissen­
schaftlichen Begleitung des Modellversuchs beteiligt; es 
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konnten daher je nach Art der Fragestellung gleichermaßen 
bildungsplanerische, ausbildungsorganisatorische, curriculare 
und pädagogische Aspekte sowie auch Gesichtspunkte der 
wissenschaftlichen Begleituntersuchungen aus unmittelbar 
praktischen Erfahrungen diskutiert werden. 

Das Ausbildungszentrum der Stahlwerke Peine-Salzgitter AG, 
Werk Salzgitter, und die Gewerbliche Berufsschule Salzgitter 
führen den Modellversuch in gegenseitiger Abstimmung 
durch. Die Versuchskonzeption zeichnet sich dadurch aus, 
daß sie sowohl eine Vergleichsuntersuchung - zwischen Ju­
gendlichen im Berufsgrundbildungsjahr und im herkömm­
lichen 1. Ausbildungsjahr- und zugleich eine Verlaufsunter­
suchung über die ganze Dauer der Ausbildung der Versuchs­
gruppen - insg. fast 100 Jugendliche - umfaßt. Gegenwär­
tig befinden sich die Versuchsgruppen im zweiten Ausbil­
dungsjahr. 

Nach den bisherigen Erfahrungen, die im aufnehmenden 
Ausbildungsbetrieb mit den Absolventen des Berufsgrund­
schuljahres gemacht wurden, zeigen sich zwar - wie er­
wartet - Leistungsunterschiede zu den Auszubildenden der 
Vergleichsgruppen, ohne daß jedoch von einem durchgängig 
besseren oder schlechteren Leistungsniveau gesprochen wer­
den kann. Auffällig ist vielmehr eine gewisse Uneinheitlich­
keit des fachlichen Leistungsniveaus innerhalb der Gruppe 
der Berufsgrundschüler; es wurde auch beobachtet, daß Ju­
gendliche mit deutlichen Schwächen in einzelnen Fertigkeiten 
bei anders gelagerten Aufgaben eine überraschende Anstel­
ligkeit und Lernfähigkeit zeigten. 

Damit zeichnet sich bereits als ein Ergebnis des Modell­
versuchs ab, welche Maßnahmen auf schulischer Seite und 
von dem aufnehmenden Betrieb zu treffen sind, damit das 
hohe Ausbildungsniveau eines industriellen Großbetriebs ge­
wahrt und zugleich von den spezifischen Zielen des Berufs­
grundbildungsjahres ein Maximum realisiert werden kann. 
Auf betrieblicher Seite wird der Uneinheitlichkeit des fach­
lichen Leistungsniveaus durch eine differenzierte inhaltliche 
und organisatorische Umstellung des bisherigen Ausbil-

dungsabiaufs Rechnung getragen; auf schulischer Seite sind 
Maßnahmen zur detaillierteren Erfassung und Kompensation 
von Fehlzeiten, die bei einer vergleichsweise geringen fach­
praktischen Unterrichtszeit stärker ins Gewicht fallen, vorge­
sehen. Bei der Auswahl der Projektaufgaben, an denen die 
fachpraktische Ausbildung erfolgt, wird ein zu großes Maß 
von Arbeitsteiligkeit vermieden werden müssen. Als wich­
tigste Maßnahme zur Verbesserung der inhaltlichen Abstim­
mung der beiden Ausbildungsphasen ist eine gemeinsame 
Ausarbeitung eines Minimalkatalogs fachpraktischer Lern­
inhalte bzw. Anforderungen vorgesehen, der sowohl als Min­
deststandard für den fachpraktischen Unterricht wie als Basis 
für die Gestaltung der anschließenden betrieblichen Lehr­
gänge verbindlich sein würde. 

Diese Ergebnisse lassen erkennen, wie sehr die erfolgreiche 
Verbindung der beiden Ausbildungsphasen von der unmit­
telbaren Kooperation zwischen den beiden Lernorten Schule 
und Betrieb abhängt; sie zeigen zugleich, wie außerordent­
lich wichtig es war, auch die Phase der Fachbildung in einen 
Modellversuch zum Berufsgrundbildungsjahr einzubeziehen. 

Ein zweiter Schwerpunkt der Diskussion waren Vorausset­
zungen und Konsequenzen einer regional verbindlichen Ein­
führung des Berufsgrundbildungsjahres, für die mit dem Nie­
dersächsischen Schulgesetz vom 14. Juni 1973 die gesetz­
lichen Voraussetzungen geschaffen worden sind. 

Die Fragen, die bei der praktischen Durchführung einer sol­
chen Maßnahme für ein Berufsfeld zu lösen wären, betref­
fen - stichwortartig charakterisiert - die Steuerung der 
Nachfrage für das Berufsgrundbildungsjahr im Hinblick auf 
das regionale Ausbildungsplatzangebot, den impliziten 
Wegfall einer Ausbildungsvergütung für die erste Phase der 
Ausbildung sowie andere Aspekte der Gleichbehandlung 
aller Auszubildenden und nicht zuletzt die Sicherstellung 
aller erforderlichen Voraussetzungen auf schulischer Seite. 
Eine ausführliche Darstellung dieses Problemkomplexes er­
folgt in einem Beitrag des Heftes 2, 1976, dieser Zeitschrift. 

UMSCHAU 

Aus- und Weiterbildung im DV-Bereich 

Um die Probleme der Aus- und Weiterbildung im Bereich der 
Datenverarbeitung (DV) zu analysieren und einer Lösung zu­
zuführen, hat der BMBW mit der finanziellen Unterstützung 
der BMFT Ende 1974 die Projektgruppe "Aus- und Weiterbil­
dung von DV-Fachkräften" in der Hauptabteilung Erwachse­
nenbildungsforschung eingerichtet.*) Diese Projektgruppe un­
terstützte in wesentlichem Maße den ad hoc-Ausschuß "Aus­
bildung von DV-Fachkräften" des BMFT bei der Ausarbei­
tung von Empfehlungen zur Förderung der Aus- und Wei­
terbildung im DV-Bereich. Im Folgenden wird die offizielle 
Kurzfassung dieser Empfehlungen wiedergegeben, um sie 
dem Leserkreis dieser Zeitschrift verfügbar zu machen (vgl. 
BMFT-Mitteilungen 10/75). 

Empfehlungen für den Ausbau der DV-Ausbildung in der Bun­
desrepublik Deutschland, 1973-1978: 

Gestützt auf die Ergebnisse der vom ad hoc-Ausschuß ver­
gebenen Studien, die Sachkenntnis und die Erfahrungen sei­
ner Mitglieder kam der Ausschuß zu folgenden Feststellun­
gen. 

') Mitglieder der Gruppe sind Dieter Blume, Ulrich Basler, Friedrich 
Carl Huisgen und Heinrich Tillmann. 

1. Die gegenwärtig absehbare Entwicklung im DV-Bereich ist 
durch folgende, für die Ausbildungspolitik relevante Ten­
denzen gekennzeichnet: 

a) Der für die Vergangenheit charakteristische hohe Zu­
wachsbedarf an DV-Fachkräften wird sich mit Beginn der 
achtziger Jahre stark verringern. Gleichzeitig ist wegen 
der besonderen Altersstruktur des jetzt tätigen DV-Perso­
nals für längere Zeit mit einem geringen Ersatzbedarf zu 
rechnen. 

b) Für den größten Teil des DV-Personals ist eine Er­
höhung des Qualifikationsniveaus notwendig. 

c) Aufgrund des zunehmenden Vordringens der Daten­
verarbeitung in neue Anwendungsbereiche und im Zu­
sammenhang mit dem Trend zur Dezentralisierung von 
intelligenter Computerleistung bis hin zum direkten Ein­
satz am Arbeitsplatz in den Fachbereichen entsteht die 
Notwendigkeit, einer großen Zahl von DV-fremden Fach­
kräften zusätzliche DV-Qualifikationen zu vermitteln. 

2. Die gegenwärtige Struktur der DV-Ausbildung ist nur zum 
Teil geeignet, den sich aus diesen Tendenzen und Not­
wendigkeiten ergebenden Anforderungen gerecht zu wer­
den. 
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3. Aus den vom Ausschuß vorgenommenen Analysen ergeben 
sich folgende Prinzipien, denen die zu treffenden Maß­
nahmen entsprechen sollen: 

a) DV-Fachkräfte sollen in Zukunft grundsätzlich geschlos­
sene, qualifizierte Ausbildungsgänge in der Datenverar­
beitung als Erstausbildung durchlaufen haben. 

b) ln eine große Zahl bestehender DV-fremder Ausbil­
dungsgänge sind DV-Inhalte zu integrieren (Werkzeug­
charakter der Datenverarbeitung). 

c) DV-Basiswissen ist als unverzichtbarer Bestandteil 
von Grund- und Allgemeinbildung zu betrachten und ent­
sprechend in die schulischen Ausbildungsgänge einzufüh­
ren. 

d) Zur Fort- und Weiterbildung in DV für DV-Fachkräfte 
und andere Fachkräfte ist ein einheitliches, zertifizierbares 
System von Lehrmoduln zu entwickeln. 

4. ln Anbetracht des festgestellten Ausbildungsbedarfs und 
in Anwendung der skizzierten Prinzipien empfiehlt der 
Ausschuß insbesondere die folgenden Förderungsschwer­
punkte: 

a) Schaffung, Ausbau und Vereinheitlichung geschlosse­
ner Ausbildungsgänge in Datenverarbeitung im Bereich 
der betrieblichen Ausbildung (nach Berufsbildungsgesetz) 
und der staatlich anerkannten Fachschulen. Für eine stän­
dige Anpassung der Berufsordnungsmittel und Lehrpläne 
an die Entwicklung der Datenverarbeitung und ihrer Ein­
satzgebiete ist Sorge zu tragen. Der Unterstützung beste­
hender und der Errichtung neuer DV-Bildungszentren (im 
Sinne des 2. DV-Programms) könnte eine wichtige Rolle 
zukommen. 

b) Im Bereich der Fachhochschule ist ein starker Ausbau 
der Ausbildungskapazitäten für Datenverarbeitung notwen­
dig. Hierbei ist unbedingt das bisherige Charakteristikum 
der Fachhochschule, die Vermittlung einer stark praxis­
bezogenen, hochqualifizierten Ausbildung, zu erhalten 
(keine Akademisierung). 

c) Im Hochschulbereich, wo die Förderungsmaßnahmen 
des 2. DV-Programms zu einer quantitativ im wesentlichen 
ausreichenden Ausbildungskapazität für Hauptfachinforma­
tiker geführt haben, muß sich der weitere Ausbau auf die 
anwendungsorientierte Informatik und die Vermittlung 
von DV-Zusatzqualifikationen für andere Fachrichtungen 
konzentrieren. 

d) Die notwendige Erhaltung und Erhöhung der Berufs­
qualifikation des DV-Personals und ihre laufende Anpas­
sung an die weitere Entwicklung der Datenverarbeitung 
wird für die Zukunft einen steigenden Bedarf an Fort­
und Weiterbildung erzeugen. Das gilt auch für DV-fremde 
Fachkräfte mit notwendiger DV-Zusatzqualifikation. Durch 
die Entwicklung eines Systems einheitlicher Ausbildungs­
moduln ist folgendes sicherzustellen: 

- Kompatibilität und Kombinierbarkeit von Fort- und Wei­
terbildung mit der in geschlossenen Erstausbildungsgän­
gen verschiedenen Niveaus erworbenen Qualifikation; 

- Zertifizierbarkeit des Erwerbs von Qualifikationen durch 
erfolgreiche Fort- und Weiterbildung; 

- optimale flexible Nutzung der vorhandenen Ausbil­
dungskapazitaten auch bei Herstellern und Anwendern in 
einem transparenten Verbundsystem auf freiwilliger Ba­
sis. Ein solches System muß länderübergreifend sein. 

e) Die notwendige Integration von DV-Wissen in eine 
große Zahl bestehender Ausbildungsgänge und die Auf­
nahme von DV-Grundbegriffen in die schulische Allge­
meinbildung dürfen nicht an fehlenden personellen und 
sachlichen Ausbildungskapazitäten scheitern; aus diesem 
Grunde sind gerade hier geeignete Ausbau- und Förde­
rungsmaßnahmen dringend notwendig. 

f) Aus den Empfehlungen nach a) bis e) folgt zwangs­
läufig ein stark erhöhter Bedarf an DV-Lehrpersonal hoher 
Qualifikation. Dieser Bedarf wurde bei den bisherigen Ka­
pazitätenberechnungen nicht ausreichend berücksichtigt. 
Bei der Deckung dieses Bedarfs sollte auch auf bereits 
jetzt tätiges, praktisch erfahrenes DV-Personal zurückge­
griffen werden. 

Da Teilaktivitäten im DV-Ausbildungsbereich nur aus der 
Analyse des gesamten DV-Ausbildungsbereichs abgeleitet 
werden können, war die Aufgabenstellung für den ad hoc­
Ausschuß bewußt nicht auf den engen Kreis von Förderungs­
maßnahmen beschränkt worden, die vom BMFT ausgehen 
können. 

Auf Anregung des ad hoc-Ausschusses waren eine Reihe von 
Erhebungen durchgeführt worden, deren Ergebnisse in der 
Reihe der Forschungsberichte des BMFT inzwischen veröf­
fentlicht sind (DV 74-02, DV 75-01 und DV 75-02). Gestützt 
auf diese Ergebnisse sowie Sachkenntnis und Erfahrungen 
seiner Mitglieder formulierte der ad hoc-Ausschuß dann seine 
.. Empfehlungen für den Ausbau der DV-Ausbildung", deren 
Kurzfassung das obige Votum ist. Sie wurden als Forschungs­
bericht des BMFT Ende 1975 veröffentlicht und sind erhältlich 
bei: Zentralstelle für Atomenergie-Dokumentation (ZAED), 
D 7501 Leopoldshafen, Kernforschungszentrum. 

Ulrich Bosler 

Konkurs beim HFL 

Ca. 30 000 beim Hamburger Fern-Lehrinstitut eingeschriebene 
Teilnehmer an berufsbildenden und allgemeinbildenden 
Fernlehrkursen wurden durch den Konkursantrag überrascht, 
den der Inhaber dieses Fernlehrinstitutes am 12. 1. 1976 stell­
te. Ursache war die fristlose Rückforderung erheblicher Kre­
dite seitens des Hauptgläubigers, die eine weitere Betreuung 
der Teilnehmer ohne Hilfe von anderer Seite in Frage stellte. 

Seide staatliche Stellen - BBF und ZFU -, zu deren Auf­
gaben nicht nur die Überprüfung, sondern insbesondere auch 
die Förderung des Fernlehrwesens in der Bundesrepublik 
zählt, versuchten, kurzfristig Lösungen für eine weitere Be­
treuung der betroffenen Fernstudierenden zu finden. 

Zusammen mit dem Hauptglaubiger, der Bertelsmann-Gruppe, 
dem DGB, der DAG und einigen Fernlehrinstituten wurden 
alternative Vorschläge diskutiert. Ergebnis mehrerer Bespre­
chungen ist die am 28. 1. 1976 errichtete .. Hamburger Fern­
lehrbetreuungsgesellschaft mbH". Gesellschafter sind die 
Bertelsmann-Gruppe und das Fernlehrinstitut des Dr. Gabler 
Verlages. Den staatlichen Stellen ist das Recht auf umfassen­
de Information, Teilnahme an den Gesellschafterversammlun­
gen und Einberufung der Gesellschafterversammlung in be­
sonderen Fällen eingeräumt. 

Die Träger der Betreuungsgesellschaft gewährleisten, daß die 
mit dem Hamburger Fern-Lehrinstitut abgeschlossenen Fern­
studienverträge voll erfüllt werden. 

Durch Übernahme von HFL-Mitarbeitern und Weiterverwen­
dung des HFL-Lehrmaterials ist die Kontinuität der Betreu­
ung der Lehrgangsteilnehmer sichergestellt. Die beiden staat­
lichen Stellen in Bund und Ländern werden an der weiteren 
Betreuung der Lehrgangsteilnehmer durch eine geeignete 
Kontrolle der neuen Gesellschaft mitwirken. Damit bleiben 
die insgesamt 33 staatlichen Gütezeichen bzw. Gütesiegel 
(18 vom BBF, 15 von der ZFU) den einzelnen Fernlehrkursen 
erhalten, so daß die Rechte auf Ausbildungs- und Arbeits­
förderung sichergestellt sind. 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund, die Deutsche Angestellten­
gewerkschaft und die im Arbeitskreis korrektes Fernlehrwe­
sen zusammengeschlossenen Institute begrüßen die Errich­
tung der Betreuungsgesellschaft im Interesse der HFL-Lehr­
gangsteilnehmer und werden die Gesellschaft in ihrer Arbeit 
unterstützen. Uwe Storm 
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Förderung beruflicher Schulung 

Im Jahre 1974 haben nach der neuesten Statistik der Bun­
desanstalt fur Arbeit 232 600 Personen neu mit Kursen oder 
Lehrgängen zur beruflichen Fortbildung bzw. Umschulung 
oder mit einer Einarbeitungsmaßnahme begonnen, 5700 
(2,5%) mehr als 1973. Etwa 172000 (1973: 167100) von ihnen 
waren Männer, 60 600 (1973: 50 100) Frauen. Rund 80% 
(185 900) der neu in Kurse oder Lehrgänge eingetretenen 
Arbeitnehmer wählten eine Fortbildungsmaßnahme, 15,5% 
(36 600) eine Umschulung und 4,5% (10 200) eine betrieb­
liche Einarbeitung. Gegenüber 1973 hat die berufliche Fort­
bildung an Bedeutung verloren, die Umschulung hat an Ge­
wicht dagegen zugenommen. 

Vor Beginn der Bildungsmaßnahme sind 37 800 Personen -
24 600 mehr als 1973 - arbeitslos gewesen. Das zeigt, daß 
sich die Bundesanstalt fur Arbeit mit Erfolg bemüht hat, Ar­
beitslose von der Zweckmäßigkelt zu überzeugen, die Zeit 
der Arbeitslosigkeit so weit wie möglich für die Teilnahme 
an Berufsbildungslehrgängen usw. zu nutzen. Arbeitskräfte 
mit einer qualifizierten Berufsausbildung sind erfahrungsge­
mäß in weitaus geringerem Maße von Arbeitslosigkeit betrof­
fen als Ungelernte. 

Die Ausgaben der Bundesanstalt zur individuellen Förderung 
der beruflichen Fortbildung, Umschulung und Einarbeitung 
lagen 1974 bei 1846,5 Millionen DM. Davon entfielen 1494,2 
Millionen auf das Unterhaltsgeld, 334,5 Millionen auf die 
weiteren Ausgaben für Fortbildung und Umschulung sowie 
17,7 Millionen DM auf Einarbeitungszuschüsse an Unterneh­
men. KND/BDA v. 27. 1. 76/S. U. 

Schweizer Berichte über lebenslange Fortbildung 

(UD) Die Schweizerische UNESCO-Kommission hat ihren 
"Schlußbericht des internationalen Kolloquiums über Aus­
und Weiterbildung der mittleren Kader im Hinblick auf die 
'education permanente'" herausgebracht, das vom 3. bis 
5. Oktober 1974 in Lenzburg stattgefunden hatte. Ziele der 
Veranstaltung waren: Die Idee der lebenslangen Fortbildung 
(education permanente) weiterzuentwickeln, neben Pädago­
gen auch andere Kreise zu interessieren und einen Gedan­
kenaustausch auf europäischer Ebene zu ermöglichen. Die 
126 Seiten umfassende Publikation enthält neben einem all­
gemeinen Bericht alle während der Veranstaltung vorgetra­
genen und diskutierten Texte, die jeweils in der Original­
sprache (deutsch bzw. französisch) wiedergegeben sind. Die 
Zusammenstellung besorgte Michel Garton vom Fachausschuß 
Education Permanente der Schweizerischen UNESCO-Kom­
mission. Weitere Auskunfte erteilt die Nationale Schweizeri­
sche UNESCO-Kommission, Eigerstr. 80, CH-3003 Bern. 

(UNESCO) 

UNESCO-Untersuchung über arbeitslose Jugendliche 

(UF 694) M1t den Problemen arbeitsloser Jugendlicher, die 
weder eine ausreichende Schulbildung noch eine entspre­
chende Berufsausbildung erhalten haben, befassen sich zur 
Zeit Fachleute der UNESCO. Sie führen ihre Untersuchungen 
in Zusammenarbeit mit der Internationalen Arbeitsorganisa­
tion (ILO) auf weltweiter Ebene durch. Zielgruppe sind die 
14- bis 25jährigen einschließlich der Analphabeten. Als Unter­
suchungsmaterial dienen Informationen der Mitgliedsstaaten, 
der UNESCO sowie internationaler nichtstaatlicher Organi­
sationen, die im Aufgabenbereich Jugend und Beruf tätig 
sind. Eine Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse 
soll von der UNESCO veröffentlicht werden. (UNESCO) 

Tagungsbericht: Berufsausbildung im Brennpunkt von For­
schung, Praxis und Politik 

Vom 6. bis 13. Dezember 1975 fand im Internationalen Haus 
Sonnenberg im Harz eine Tagung mit dem Thema "Bildungs­
politik und Berufsbildungssysteme in Ost und West" statt. Die 
nun schon traditionelle Zusammenarbeit des Internationalen 
Arbeitskreises Sonnenberg mit dem BBF wurde fortgesetzt. 

Die beiden vorangegangenen Tagungen, die gemeinsam 
durchgeführt worden waren, befaßten sich mit der Problema­
tik der Jugendlichen ohne Ausbildungsverhältnis. Auch dies­
mal sollen die Ergebnisse der Tagung in einem Band der 
Schriftenreihe des BBF veröffentlicht werden. 

Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft, Helmut 
Rohde, eröffnete die Tagung mit einer ausführlichen Darstel­
lung von Situation und anschließender Aufgaben der beruf­
lichen Bildung im Rahmen des gesamten Bildungs- und Be­
schil.ftigungssystems. Der Minister zeigte Verständnis für den 
Unmut in der Öffentlichkeit, der gerade in letzter Zeit durch 
die immer deutlicher auftretenden Schwachstellen sowohl des 
Bildungssystems als auch des Überganges vom Bildungs­
in das Beschäftigungssystem stärker geworden ist. Er nannte 
vor allem die Probleme Jungarbeiter, Hauptschule, Numerus 
clausus, Rückgang des Ausbildungsplatzangebots, (Teilzeit-) 
Berufsschule und Abstimmung der Ausbildungsinhalte von 
Betrieb und Schule. Der Bundesminister warnte vor der fal­
schen Beurteilung, daß die Misere durch zuviele Reformbe­
strebungen verursacht worden sei. Die entscheidende Forde­
rung laute: 

Mehr inhaltliche Reformen im Bildungs- und Beschäftigungs­
systeml- Und nicht: Schluß mit den Reformen. 

Auf dem Gebiet der Berufsbildung z. B. sei eine wichtige 
Voraussetzung für die Durchführung von inhaltlichen Reform­
maßnahmen das im Regierungsentwurf des BBiG vorgese­
hene Bundesinstitut für Berufsbildung als einheitliche und 
zentrale Adresse. Ohne dieses Institut, in dem Bund und 
Länder, Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichberechtigt mit­
einander arbeiten und Verantwortung tragen werden, gäbe 
es keine befriedigende Entwicklung und Abstimmung der 
Ausb1ldungsinhalte, keine kreative Entwicklung von neuen 
Ausbildungsberufen und (somit) kein zeitgemäßes Ausbil­
dungsangebot fur die Auszubildenden. Sollte dieses Gesetz 
scheitern, dann würde der jetzige "status quo" zu einem 
"status quo minus" werden, der sich über das gesamte Bil­
dungssystem auch auf die wirtschaftliche und soziale Ent­
wicklung unserer Gesellschaft auswirken müsse. 

Anknüpfend an eine zentrale Problematik im Vortrag des Mi­
nisters, den Zusammenhang von Qualifikationsniveau und 
Beschäftigungschancen, führte der Tagungsleiter Prof. Münch 
mit se1nem Referat über "Wirtschafts- und arbeitsmarktpoliti­
sche lmplikationen von Bildungspolitik und Beschäftigungs­
system" in das Rahmenthema ein. Dieser Themenkomplex 
wurde durch folgende Referate vertieft: "Hilfen der Bundes­
anstalt fur Arbeit und Erleichterung des Überganges vom 
Ausbildungssystem in das Beschäftigungssystem" durch Jo­
achim Schäfer von der Bundesanstalt für Arbeit, "Berufsbil­
dung und Beschäftigungschancen" durch Dr. Hans Hofbauer 
vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und durch 
Manfred Heckenauer vom Bundesinstitut für Berufsbildungs­
forschung mit seinem Referat "Bildungsbedarfsplanung, An­
sätze, Möglichkeiten und Grenzen" sowie durch einen wei­
teren Vortrag "Curriculummodelle für die Ausbildung in tech­
nisch-gewerblichen Berufen" von Hermann Senner vom Bun­
desinstitut für Berufsbildungsforschung. 

Um die Nahtstelle zwischen Bildungs- und Beschäftigungs­
system, die sich in Zeiten wirtschaftlicher Rezession eher als 
"Schwachstelle" darstellen läßt, ging es in erster Linie auch 
bei den Diskussionen, die sich an die Vorträge anschlossen. 
Zwei besonders zentrale Thesen aus dem Referat von Prof. 
Münch wurden auf Wunsch der Teilnehmer in Arbeitsgruppen 
weiterdiskutiert: 
Zum einen, daß das Bildungs- und Ausbildungssystem der 
BRD, gemessen an den konkreten Anforderungen des Be­
schäftigungssystems, Überqualifikationen produzieren und 
zum anderen, daß es im Rahmen zu ergreifender Maßnah­
men gegen die auftretenden Disparitäten im Bildungs- und 
Beschäftigungssystem notwendig sei, eine Entkoppelung der 
beiden Bere1che anzustreben, die unter anderem durch die 
Beseitigung oder mindestens Abschwächung des Berechti­
gungscharakters von Zertifikaten ermbglicht werden könne. 
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Zur ersten These wurde vor allem über den Begriff der Über­
qualifizierung diskutiert, dann über die positiven und nega­
tiven Auswirkungen einer eventuellen Überqualifizierung und 
schließlich darüber, ob Überqualifizierung sich als politisches 
Instrument einsetzen ließe. 

Bei der zweiten These gmg es in der Diskussion hauptsäch­
lich um die Frage, ob eine relative Entkopplung von Bil­
dungs- und Beschäft1gungssystem, deren Notwendigkeit nicht 
bestritten wurde, durch z. B. ein flexibleres Berufsbildungs­
angebot (hier ist auch Hochschulbildung eingeschlossen) 
und durch den Abbau des Laufbahnsystems im öffentlichen 
Dienst erreicht werden könne. Wichtige Stichworte waren 
h1erzu in didaktischer Hinsicht "Fernunterricht" und "lebens­
langes Lernen". 

Der internationale Bezug wurde durch die Vorträge von Dr. 
Dr. Hans Göring (BBF) mit seinem Referat "Vergleich eines 
östlichen und eines westlichen Bildungssystems am Beispiel 
der Bundesrepublik Deutschland und der Tschecheslowakei 
(mit einem Exkurs uber die DDR)", Willi Karow (BBF) "Die 
Bildungsreform in Schweden unter besonderer Berücksichti­
gung der Sekundarstufe II", Prof. Dr. Martin Petancic aus Ju­
goslawien mit dem Referat "Die Verbindung von allgemeiner 
und beruflicher Bildung im Bildungssystem Jugoslawiens" so­
wie durch Prof. Dr. Klaus Schäfer aus Harnburg mit seinem 
Vortrag "Berufsbildung und Kaderplanung in der DDR" her­
gestellt. 

Diese vier Referate über die Bildungssysteme anderer Län­
der wurden vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Grund­
entscheidungen gehalten und diskutiert; dabei vor allem die 
Auswirkungen des jeweiligen Systems auf Fragen wie Lern­
orte (z. B. die Rolle des Lernorts Betrieb in dem jeweiligen 
Gesellschaftssystem), Abstimmung und Gewichtung von all­
gemeiner und berufsbezogener Bildung und auf die Planung 
und Steuerung im Bildungs- und Beschäftigungssystem so­
wie auf die Regelung der Beziehungen zwischen beiden. Der 
internationale Vergleich wurde erweitert durch die Darstel­
lung der Bildungssysteme in der UdSSR, in Dänemark und 
den Niederlanden, über die von einigen sachkompetenten 
Teilnehmern Arbeitsgruppen durchgeführt wurden. 

Im Verlauf der Tagung bildete sich ferner eine Arbeitsgruppe 
"Kritik", deren wesentliche Aussage bei der Vorbereitung der 
nächsten Tagung, die als Arbeitsgruppentagung geplant ist, 
berücksichtigt werden sollen: 

Die Arbeitsgruppenleiter sollten die Tagung langfristig vor­
bereiten, die ständige Abstimmung untereinander sicherstel­
len, für didaktisch aufbereitetes Arbeits- und Informations­
material sorgen und in den Diskussionsverlauf ihre jeweilige 
Fachkompetenz und ihr Engagement während der gesamten 
Dauer der Tagung einbringen können. 

Die nächste Tagung soll sich dem Problem der beruflichen 
Grundbildung zuwenden. 

Dorothea Grieger, Jürgen Kutscha, Jürgen Pischan 

14. Symposium der Gesellschaft für Programmierte Instruktion 
und Mediendidaktik (GPI) 

Die GPI veranstaltet ihr 14. Symposium über Programmierte 
Instruktion und Mediendidaktik-inZusammenarbeit mit dem 
Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich der Universität 
Harnburg - vom 31. März bis 3. April 1976 in Harnburg in 
den Räumen der Universität, von-Meile-Park 8. 

Das Programm umfaßt: 

Plenarveranstaltungen zum Rahmenthema "Bilanz und Per­
spektive der Bildungstechnologie". 

Mittwochnachmittag: 

Darstellung von Stand und Entwicklungsrichtung der Bil­
dungstechnologie im skandinavischen, englischsprachigen 
und osteuropäischen Raum. Es werden u. a. sprechen: 

R. F. J. lreland, Department of Educational Resources, Lon-

don: Die Ausbildung von Medienlehrern in England - Be­
richt über Konzeption und praktische Erfahrungen. 

Die Eröffnungsansprache wird der Hamburger Schulsenator 
Günter Apel halten: Bildungstechnologie und Bildungspolitik. 

Donnerstag- und Freitagnachmittag: 

Kritik, Bewertung und Perspektiven der Bildungstechnologie 
in den Bereichen "Grundausbildung/Allgemeinbildendes 
Schulwesen" und "Erwachsenenbildung/Berufliche Aus- und 
Weiterbildung". 

Es werden sprechen: 

Prof. Dr. H.-H. Plickat, Un1versitat Hamburg: Medien als Mög­
lichkeit eines schülerzentrierten Unterrichts in der Grundschu­
le- Ergebnisse und Erkenntnisse eines Forschungsprojektes 
"Programmiertes Lernsystem Rechtschreibung" in den Klas­
sen 2 bis 4 der Primarstufe. 

Prof. Dr. H. Frank, FEoLL Paderborn: Bilanz und Synthese 
bildungstechnologischer Einzelleistungen aus der GPI. 

Prof. Dr. 0. Peters, Rektor der Fernuniversität Hagen: Un­
temchtstechnologische Arbeit an der Fernuniversität. 

Dr. Hans Tietgens, Le1ter der Pädagogischen Arbeitsstelle 
des Deutschen Volkshochschulverbandes, Frankfurt: Chancen 
und Grenzen der Medienverwendung in der Erwachsenen­
bildung. 

Priv.-Doz. Dr. Frederic Vester, Studiengruppe für Biologie 
und Umwelt: Betrachtungen zum Medieneinsatz im Rahmen 
eines biologisch sinnvollen Lernens. 

Roll W. Schirm, Institut für Informations- und Lernsysteme 
GmbH, Wiesbaden: Hat das Lernen eine Zukunft- Möglich­
keiten und Grenzen beruflicher Bildung im Zeitalter der Au­
tomation. 

Referate und Werkstattgespräche der Arbeitsgruppen: 

Audiovisuelle Medien I Bildungsorganisation und Bildungs­
okonomie I Computerunterstutzter Unterricht I Empirisch­
pragmatische Pädagogik I Hochschuldidaktik I Interlingui­
stik und Sprachkybernetik I Kybernetik I Lernsysteme in der 
Wirtschaft I Lehrprogramme für Schulen I Medien in Son­
derpädagogik und Rehabilitation I Philosophie und Methodo­
logie der Unterrichtstechnologie I Sprachlehrgeräte. 

in den derzeit 12 Arbeitsgruppen der GPI kommen wie bis­
her alle Aspekte des medienunterstützten Lehrens und Ler­
nens zur Sprache. Jeweils ein Referat wird sich außerdem 
dem Generalthema aus der Sicht der jeweiligen Arbeitsgrup­
pe widmen. Insgesamt werden in den Arbeitsgruppen ca. 60 
Referate gehalten. 

Arbeitsgruppe "Integration von Mediendidaktik und Unter­
richtstechnologie in die Lehrerbildung": 

in Fortsetzung des 1974 in Wiesbaden verabschiedeten Pa­
piers "Entschließung zur Einrichtung von Medienzentren" und 
der 1975 in Nürnberg erarbeiteten Empfehlung "Zur Inte­
gration von Mediendidaktik und Unterrichtstechnologie in 
die Lehrerbildung" soll in Harnburg eine Stellungnahme zum 
Stellenwert der Mediendidaktik in der 2. und 3. Ausbildungs­
phase der Öffentlichkeit vorgestellt werden. 

Das abschließende Referat wird die Hamburger Bundestags­
abgeordnete und liberale Bildungspolitikerin Frau Helga 
Schuchardt halten. 

Anmeldung und Teilnahme: 

Mitglieder der GPI zahlen 
Nichtmitglieder 
Studenten und Referenten 

DM 45,­
DM 70,­
DM 25,-

Anmeldung und Auskunft: Gesellschaft für Programmierte In­
struktion und Mediendidaktik e. V., c/o Institut für Kybernetik, 
Pädagogische Hochschule, 1000 Berlin 46, Malteserstr. 74-100, 
Telefon 0 30 - 77 92 2 84/4 26. 
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Betriebspädagogik in systematischer 
Sicht 

Kurt R. Müller: Entscheidungsorientierte 
Betriebspädagogik. München/Basel1973: 
Ernst Reinhardt Verlag (Uni-Taschen­
bücher 276), 242 S. 

Wolfgang Freyer: Der Betrieb als Er­
ziehungssystem. Ein Systemansatz in 
der Betriebspädagogik, Darmstadt 1974: 
Winklers Verlag. Gebr. Grimm, Darm­
stadt; 151 S. 

Alfons Dörschel: Betriebspädagogik. 
Berlin 1975: E. Schmidt Verlag, 64 S. 

Angesichts der vielfältigen Ansätze in 
den Sozial- und Wirtschaftswissenschaf­
ten, das Entscheidungsphänomen zum 
Ausgangspunkt wissenschaftlicher Theo­
riebildung zu machen, liegt es nahe, 
entscheidungstheoretische Ansatze auf 
ihre Möglichkeiten und ihre Bedeutung 
für erziehungswissenschaftliche Theo­
rien und Fragestellungen zu untersu­
chen. Kurt E. Müller unternimmt einen 
solchen Versuch. Dabei möchte er sei­
ne Untersuchung auf die Betriebs­
pädagogik beschranken, um an einem 
konkreten Erfahrungsfeld die Leistungs­
fähigkeit entscheidungstheoretischer In­
terpretationen in der Erziehungswissen­
schaft aufzuzeigen. 

Zunächst wird festgehalten, daß die Be­
triebspädagogik von allen Teilen der 
Wirtschaftspädagogik am schwächsten 
entwickelt ist. Müller hofft nun, mit sei­
ner Untersuchung die Betriebspädago­
gik von der entscheidungstheoretischen 
Fragestellung her neu zu entwickeln 
und damit das Selbstverständnis der 
Betriebspädagogik zu stärken. Dabei 
geht die- gewiß nicht unberechtigte­
Vermutung des Verfassers ein, daß die 
vielfach als unbefriedigend empfundene 
Situation der betrieblichen Erziehungs­
praxis auch mit den bislang wenig lei­
stungsfähigen pädagogischen Theorien 
zu diesem Bereich zusammenhangt Der 
Anspruch einer Neubegründung der 
Betriebspädagogik führt notwendiger­
weise zu einem wissenschaftstheoreti­
schen Ansatz; das Untersuchungsziel 
liegt auf metatheoretischer Ebene. 

Die Beschränkung auf die Betriebs­
pädagogik ist dabei allerdings nicht 
voll haltbar, da in einem solchen meta­
theoretischen Ansatz die erziehungs­
wissenschaftlichen Grundbeziehungen 
selbst problematisiert und definiert wer­
den müssen. So weist auch das Buch 
einen besonderen Teil auf, in dem die 
Interdependenzen zwischen Erziehung 
und Entscheidung - die Entscheidung 
unter erziehlichem Aspekt und die Ent­
scheidungsgebundenheit des Erziehens 
- behandelt werden. 

Müller stützt sich auf zwei entschei­
dungstheoretische Ansätze und kommt 
anhand der Untersuchungen zu einer 
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Bewertung dieser Ansätze im Hinblick 
auf ihre betriebspädagogische Rele­
vanz. Der erste Ansatz betrifft die so­
genannte Entscheidungslogik, die als 
Sammelbezeichnung für eine Vielzahl 
von im wesentlichen mathematischen 
Modellen über Entscheidungssituatio­
nen benutzt wird, in denen aufgrund 
vorgegebener Präferenzen oder Nutzen­
matrizen die Entscheidung zwischen 
mehreren Alternativen optimiert wird. 
Der Verfasser kommt zu dem Schluß, 
daß die Entscheidungslogik für die Be­
triebspädagogik zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt kaum anwendbar ist; die An­
wendungsbedingungen sind häufig zu 
eng oder gar nicht gegeben (S. 151 ). 
Während insbesondere für eine be­
triebspadagogische Grundlegung dieser 
Ansatz nicht ausreicht, spricht ihm der 
Verfasser aber doch eine vereinfachend 
erklärende und beschreibende bzw. hy­
pothesenleitende Funktion zu. 

Der zweite Ansatz betrifft die neuere 
empirisch orientierte Entscheidungs­
theorie. Dieser Ansatz bezieht in hohem 
Maße verhaltenswissenschaftliche Da­
ten über die Entscheidungstrager ein, 
er berücksichtigt also, was die Ent­
scheidungslogik in ihren Prämissen 
ausgeschlossen hatte, daß nämlich die 
Träger von Entscheidungen sich keines­
wegs stets im Sinne der definierten Ra­
tionalität verhalten. Muller plädiert fur 
eine erfahrungswissenschaftliche ent­
scheidungsorientierte Betriebspädago­
gik, die nach empirisch begründeten 
Regelmäßigkeilen bzw. Gesetzen in be­
triebserzieherischen Entscheidungspro­
zessen sucht, die aber zugleich durch 
ein emanzipatorisches Interesse die 
ideologiekritische Fragestellung auf­
nimmt und in eine "emanzipatorische 
Gesellschaftswissenschaft" integriert 
werden soll. "Das betriebspädagogische 
Interesse an betriebserziehlichen Ent­
scheidungsprozessen, das Interesse an 
der Lösung der damit verbundenen 
Probleme ist letztlich gesteuert durch 
das Interesse an der Förderung und 
Gestaltung emanzipatorischer Entschei­
dungssituationen" (S. 202). Freyer greift 
einen systemtheoretischen Ansatz auf. 
Er versucht damit der Betriebspädago­
gik einen Forschungsrahmen zu geben, 
der so weit gelaßt ist, daß die verschie­
denen betriebspädagogischen Aussa­
gen und Ansätze zusammengelaßt wer­
den können. Die Betriebspädagogik 
wird von Freyer als ein Wissenschafts­
system verstanden, das Systeme von 
Aussagen, Methoden und Verfahren und 
ein besonderes Zielsystem umfaßt. 

Freyer fordert eine "Moralphilosophie 
der Betriebserziehung", die die beson­
deren Ziele der Betriebspädagogik ge­
genüber anderen Wissenschaftssyste­
men offenlegt, der systemtheoretische 
Ansatz vermag jedoch keine Entschei­
dung über das Zielsystem herbeizufüh­
ren. 

Ausgehend von "pragmatischen Erfor­
dernissen" entwirft Dörschel eine Syste-
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matik der Betriebspädagogik. Als "Be­
zugskategorien" für den Aufbau der 
Betriebspädagogik zieht Dörschel zu­
nächst solche personaler Art: Verant­
wortung, berufliche Leistungsfähigkeit, 
Urteilskraft, Wagnisbereitschaft und in­
terpersonaler Art: Kooperation heran. 
Er faßt aber Betriebspädagogik so weit, 
daß auch die "Ertragsseite der betrieb­
lichen Leistung unter dem Gesichts­
punkt der Wirtschaftlichkeit" beachtet 
wird. Diese Kategorien sollen sowohl 
Fundamental- als auch Zielcharakter für 
die Betriebspädagogik besitzen. 

Die Systematik der Betriebspädagogik 
führt bei Dörschel zu fünf Aufgabenbe­
reichen, von denen der erste am um­
fassendsten und weitreichendsten ist: 
"Aufgaben von allgemeiner betrieblicher 
Bedeutung". Hierunter subsumiert Dör­
schel auch Fragen wie betriebliche Mit­
bestimmung, Gestaltung des Arbeits­
prozesses, Streik, Aussperrung, inner­
betrieblicher Aufstieg, Ausbilder und 
Führungskräfte. 

Auch bei Dörschel ist die Tendenz zur 
Ausweitung des Aufgabenbereichs der 
Betriebspädagogik - weit über Fragen 
der Aus- und betrieblichen Weiterbil­
dung hinaus - unverkennbar. Doch 
bleibt fraglich, wie er die verschieden­
sten Ansätze zusammenfuhren will. Sei­
ne Systematik dürfte zur Kennzeichnung 
des Betriebspädagogischen nicht aus­
reichen. 

Herbert Tilch, Berlin 

Gabriele Albers-Wodsak 

Der Ausbildungsberater im Handwerk 

Berufsbildung im Handwerk, (Reihe A. 
H. 36); Laasphe i. Westfalen 1975: Adal­
bert Carl Verlag. 311 Seiten. 

in der o. a. Schrift werden die Ergeb­
nisse einer schriftlichen Befragung aller 
bei den 45 Handwerkskammern der 
BRD angestellten Ausbildungsberater 
dargestellt und analysiert. 

Von insgesamt 79 zum Zeitpunkt der 
Befragung bei den Handwerkskammern 
angestellten hauptamtlichen Ausbil­
dungsberatern haben sich 63 an der 
Befragung beteiligt. Die hohe Rücklauf­
quote ist wahrscheinlich darauf zurück­
zuführen, daß das befragende Institut 
gleichzeitig ein Institut ist, welches Aus­
bildungsmaßnahmen für Ausbildungs­
berater durchführt. 

Schwerpunktmäßig wurden bei der Be­
fragung folgende Themenbereiche un­
tersucht. 

a) personelle Situation und institutio­
nelle Verankerung der Ausbildungsbe­
ratung 

b) Tätigkeitsbilder und Aufgabenberei­
che der Ausbildungsberater 

c) Erfüllung des gesetzlichen Auftrags 
der Ausbildungsberatung in der jetzi-
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gen institutionellen und funktionellen 
Ausgestaltung 

d) Möglichkeiten der Weiterentwicklung 
der Ausbildungsberatung. 

Ergebnisse zu a): 

Die befragten Ausbildungsberater wei­
sen sowohl in der schulischen als auch 
in der beruflichen Vorbildung eine gro­
ße Unterschiedlichkeit auf. Der Zugang 
zum Berufsausbildungsberater wird 
nicht auf der Basis einheitlicher, ein­
deutiger Kriterien kontrolliert, sondern 
von den Kammern nach eigenem Er­
messen unterschiedlich geregelt. 

Die Bezahlung der Ausbildungsberater 
richtet sich nach dem Bundesangestell­
tentarif, weist jedoch eine erhebliche 
Variationsbreite von Vergütungsgruppe 
BAT II a - BAT VI b auf. Die Gehalts­
unterschiede sind nur zum Teil aus der 
unterschiedlichen Vorbildung der Aus­
bildungsberater zu erklären und können 
eher als ein Indiz für die divergieren­
de Einschätzung der Wichtigkeit aus­
bildungsberatender Tätigkeit durch die 
Kammern angesehen werden. Die An­
zahl der pro Kammer angestellten Aus­
bildungsberater schwankte zum Befra­
gungszeitpunkt zwischen 0 und 6 und 
erwies sich als weitgehend unabhängig 
von der Zahl der im jeweiligen Kam­
merbezirk zu betreuenden Ausbildungs­
verhältnisse sowie von der Zahl der 
ausbildenden Betriebe. 

Aufsichtspflicht und Weisungsrecht ge­
genüber dem Ausbildungsberater haben 
zumeist die Geschäftsführung und der 
Leiter der Berufsbildungsabteilung in­
nerhalb der Handwerkskammern. Diese 
Zuordnung der Ausbildungsberater zur 
Kammergeschäftsführung bringt die Ge­
fahr mit sich, daß der Ausbildungsbera­
ter in seinen Zielen und Aufgaben-

Ergebnisse der Überprüfung 
berufsbildender Fernlehrgänge 

Es wird den im folgenden genannten 
Fernlehrinstituten die Berechtigung er­
teilt, die Eignung der Lehrgänge durch 
das Gütezeichen des Bundesinstituts 
(Abb.) kenntlich zu machen. 

Kurzbeschreibung Nr. 127 

Der Fernlehrgang 
Kostenrechnung B 782/3 
ist vom BBF als geeignet beurteilt wor­
den. 

Fernlehreinrichtung: 
Studiengemeinschaft Werner Kamp­
rath Darmstadt KG, 
6102 Pfungstadt, Ostendstraße 3 

Lehrgangsziel: 
Vermittlung von Spezialkenntnissen auf 
dem Gebiet der Kostenrechnung. 

Mitteilungen des BBF 

Schwerpunkten vornehmlich von der 
Kammergeschäftsführung beeinflußt 
wird. 

Ergebnisse zu b) 

Das Zentrum der Ausbildungsberater­
tatigkeit bilden die Funktionen der 
Überwachung und Beratung. Im Rah­
men der Überwachungsfunktionen hat 
der Ausbildungsberater insbesondere 
zu überprüfen, ob und inwieweit die 
Vorschriften des Berufsbildungsgeset­
zes und der Handwerksordnung einge­
halten werden. ln seiner Funktion als 
Berater versucht er die Beratung nicht 
nur auf den gesetzlich explizit vorge­
sehenen Personenkreis zu beschränken, 
sondern bezieht seinen Auftrag auch 
auf den betrieblichen Ausbilder, die Er­
ziehungsberechtigten der Lehrlinge, 
aber auch auf den überbetrieblichen 
Ausbilder und den Berufsschullehrer 
als weitere Adressaten. Die an den Aus­
bildungsberater herangetragenen Fra­
gen beziehen sich auf die Auslegung 
und Anwendung der Rechtsgrundlagen 
für die Berufsbildung, aber auch auf 
pädagogisch-psychologische Fragen der 
Durchführung der Berufsausbildung so­
wie auf Fragen, die Aufstiegs-, Fortbil­
dungs- und Förderungsmöglichkeiten 
der Lehrlinge betreffen. 

Ergebnisse zu c): 

Die institutionelle Trägerschaft der Aus­
bildungsberatung durch die Kammern 
bereitet dem Ausbildungsberater in den 
ihm übertragenen Funktionen insofern 
Schwierigkeiten, als die erforderliche 
Neutralität und Objektivität nicht immer 
gewährleistet ist. Die Neutralität des 
Ausbildungsberaters ist besonders dann 
gefährdet, wenn der Ausbildungsbera­
ter gegen die Interessen des durch die 
Kammer überwiegend repräsentierten 

MITTEILUNGEN DES BBF 

Vom BBF er­
teiltes Güte­
zeichen für 
Fernlehrgänge 

GEPRDFT:GEEIGNET 

Zielgruppe I Vorbildungs­
voraussetzungen: 

Personen mit einer abgeschlossenen 
Ausbildung in einem anerkannten kauf­
männischen Ausbildungsberuf oder Per­
sonen mit einer abgeschlossenen Aus­
bildung in einem anerkannten techni­
schen Ausbildungsberuf und Berufs­
erfahrung im kaufmännischen Bereich 

Lehrgangsinhalte: 

Einführung - Kostenartenrechnung 
Kostenstellenrechnung - Kostenträger­
rechnung - Kostenrechnung im Han-
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selbständigen Handwerks handelt und 
daher von der ihn anstellenden Kam­
mer nicht die notwendige Unterstützung 
bei seiner Tätigkeit erfährt. Darüber 
hinaus beeinträchtigt die gesetzlich ver­
ankerte Kombination von Beratung und 
Überwachung die Tätigkeit des Ausbil­
dungsberaters. Die Befragungsergeb­
nisse lassen erkennen, daß der Ausbil­
dungsberater das für eine echte Bera­
tung erforderliche Vertrauen häufig 
nicht findet, da der Berater gleichzeitig 
in die Rolle des Kontrolleurs wechseln 
kann. Eine Funktionstrennung scheint 
jedoch aus verschiedenen Gründen 
nicht sinnvoll. Eine weitere Schwierig­
keit der Arbeit des Ausbildungsberaters 
liegt darin, daß die Verfolgung und 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, 
die der Ausbildungsberater festgestellt 
hat, durch die zuständigen Verwaltungs­
behörden häufig nur schleppend erle­
digt wird. 

Ergebnisse zu d): 

Die Möglichkeiten der Verbesserung 
der Ausbildungsberatung werden auf­
grund der Befragung vorwiegend in fol­
genden Tatsachen gesehen: 

1. Behebung der quantitativen Unter­
besetzung der Ausbildungsberatung 

2. Spezifikation von Zugangskriterien 
für den Beruf "Ausbildungsberater" 

3. Schaffung eines formalisierten Aus­
bildungsganges einschließlich einer 
Abschlußprüfung, deren Absolvie­
rung vor der Anstellung zum Aus­
bildungsberater obligatorisch ist. 

Insgesamt bietet die Darstellung eine 
umfassende Analyse der Situation der 
Ausbildungsberater im Handwerk zum 
Zeitpunkt der Erhebung (1973). 

Uta McDonald-Schlichting, Berlin 

del - Vertriebskostenrechnung - Ko­
stentheorie- Grenzplankostenrechnung 

Lehrgangsdauer: 
(bei maximal 2 Std. taglicher oder 15 
Stunden wöchentlicher Studienzeit) 
6 Monate. 

Umfang des Lehrmaterials: 
10 Lehrbriefe mit insgesamt ca. 630 Sei­
ten- DIN A4. 

Lehrgangskosten: 
Bei Vorauszahlung DM 665,-
bei monatl. Zahlungsweise 
(7 x DM 99,-) DM 693,-

Für diesen Fernlehrgang wurden Auf­
lagen erteilt; die Erfüllung der Aufla­
gen ist dem BBF bis zum 1. Oktober 
1975 bzw. bis zum 31. Juli 1976 nachzu­
weisen. 

Kurzbeschreibung Nr. 126 

Der Fernlehrgang 
Vorbereitung auf die Meisterprüfung 
Florist 
ist vom BBF als geeignet beurteilt wor­
den. 
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Fernlehreinrichtung: 
Fachverband Deutscher Floristen e. V. 
4000 Düsseldorf, Bahnstraße 72. 

Lehrgangsziel: 
Vorbereitung auf die Meisterprüfung 
Florist vor der IHK. 

Zielgruppe I Vorbildungs­
voraussetzungen: 
Personen mit der Gehilfenprüfung Flo­
rist oder bei nicht abgeschlossener 
Ausbildung- mit einer 6jährigen beruf­
lichen Tätigkeit, wobei die Abschlußprü­
fung als Florist vor der Zulassung zur 
Meisterprüfung nachzuholen ist. 

Zulassungsbedingungen für die IHK: 
Abgeschlossene Ausbildung als Florist 
und mindestens 18 Monate einschlägige 
Tätigkeit oder 6 Jahre einschlägige 
praktische Tätigkeit und nachträgliche 
Abschlußprüfung vor Beginn des Lehr­
gangs bzw. als Voraussetzung zur Zu­
lassung für die Meisterprüfung (Min­
destalter: 22 Jahre). 

Lehrgangsinhalte: 
Pflanzenpflege - Pflanzenkenntnis 
Pflanzenkunde- Stilkunde und Gestal­
tungslehre - Farbenlehre- Fachzeich­
nen und Gestalten - Materialkunde -
Wirtschaftskunde - Schriftverkehr -
Buchführung - Fachrechnen - Berufs­
und Arbeitspädagogik. 

Lehrgangsdauer: 
(bei maximal 2 Std. täglicher oder 15 
Std. wöchentlicher Studienzeit) 18 Mo­
nate einschließlich 10 Wochen Nah­
unterricht zu je 40 Unterrichtsstunden. 
(Die Seminare finden in der Bildungs­
stätte des Deutschen Gartenbaues e. V., 
631 Grünberg/Hessen, Gießener Str. 47, 
statt. Sie sind über 11/2 Jahre verteilt 
mit 1 Woche, 2 Wochen, 3 Wochen und 
einem Abschlußseminar von 4 Wochen.) 

Umfang des Lehrmaterials: 
28 Fachbücher und 
11 Kommentarlehrbriefe- DIN A 4 

Lehrgangskosten: 
(incl. obligatorischen Nahunterrichts) 
Bei Vorauszahlung DM 1 884,05 
bei Teilzahlung 
(in 3 Abschnitten) DM 1 884,05 
Prüfungsgebühr DM 200,-
Prüfungsmaterial DM 750,-
einmal. Einschreibgebühr DM 20,-

Für Teilnehmer an diesem Lehrgang ge­
währen die Arbeitsämter - wenn die 
dafür bestimmten Voraussetzungen er­
füllt sind - Leistungen im Rahmen der 
individuellen Förderung der beruflichen 
Fortbildung und Umschulung nach dem 
Arbeitsförderungsgesetz (AFG). Für 
Teilnehmer, die nach dem AFG geför­
dert werden, ist Nahunterricht obligato­
risch. 

Kurzbeschreibung Nr. 129 

Der Fernlehrgang 
Vorbereitung auf die Ausbilder­
eignungsprüfung 
ist vom BBF als geeignet beurteilt wor­
den. 
Fernlehreinrichtung: 
Fernschule Berufswissen in Fa. Druck­
und Verlagshaus Poppe & Neumann 
GmbH + Co. Vertriebs KG, 
7750 Konstanz, Konzilstraße 11 
(Poppe-Haus) 

Mitteilungen des BBF 

Lehrgangsziel: 
Vorbereitung auf die Ausbildereig­
nungsprüfung vor der IHK 

Zielgruppe I Vorbildungs­
voraussetzungen: 
in der gewerblichen Wirtschaft Tätige, 
die nach abgeschlossener Ausbildung 
und entsprechender Berufspraxis sich 
entweder auf die Meisterprüfung vor­
bereiten oder bereits als Ausbilder Tä­
tige, die die Prüfung gern. AEVO nach­
holen wollen. 

Lehrgangsinhalte: 
Inhalte der "Verordnung über die be­
rufs- und arbeitspädagogische Eignung 
für die Berufsausbildung in der gewerb­
lichen Wirtschaft": 
Grundfragen der Berufsausbildung 
Planung und Durchführung der Ausbil­
dung 
Der Jugendliche in der Ausbildung 
Rechtsgrundlagen 

Lehrgangsdauer: 
(bei maximal 2 Std. täglicher oder 15 
Std. wöchentlicher Studienzeit) 3 Mona­
te und 1 Wochenendseminar mit 20 Un­
terrichtsstunden. 

Umfang des Lehrmaterials: 
3 Lehrbriefe mit insgesamt ca. 180 Sei­
ten- DIN A4. 

Lehrgangskosten: 
Bei Vorauszahlung (incl. 
Seminar- u. Prüfungsgeb.): DM 450,­
bei monatlicher Zahlungsweise 
(3 x DM 150,-) DM 450,-

FLir die Teilnehmer an diesem Lehr­
gang gewähren die Arbeitsämter -
wenn die dafür bestimmten Vorausset­
zungen erfüllt sind - Leistungen im 
Rahmen der individuellen Förderung 
der beruflichen Fortbildung und Um­
schulung nach dem Arbeitsförderungs­
gesetz (AFG). Für Teilnehmer, die nach 
dem AFG gefördert werden, ist Nah­
unterricht obligatorisch. 

Kurzbeschreibung Nr. 130 

Der Fernlehrgang 
Modernes Rechnungswesen 
ist vom BBF als geeignet beurteilt wor­
den. 

Fernlehreinrichtung: 
Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. 
Gabler KG, 
6200 Wiesbaden, TaunusstraBe 54. 

Lehrgangsziel: 
Ausbildung zum Rechnungswesen-Fach­
wirt 

Zielgruppe I Vorbildungs­
voraussetzungen: 
Personen mit abgeschlossener kauf­
männischer Berufsausbildung sowie 
einer mindestens einjährigen Praxis im 
betrieblichen Rechnungswesen oder an­
grenzenden Gebieten. 

Zulassungsbedingungen für die IHK: 
a) Nachweis einer abgeschlossenen Be­
rufsausbildung sowie einer mindestens 
einjährigen Tätigkeit im prüfungsrele­
vanten Bereich 
b) oder Nachweis einer mindestens 
fünfjährigen Tätigkeit im prüfungsrele­
vanten Bereich. 
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Lehrgangsinhalte: 
Das Rechnungswesen als Instrument 
der Unternehmensführung: 
Unternehmensführung und Rechnungs­
wesen - Herkömmliches, neuzeitliches 
Rechnungswesen. Grundlagen der Fi­
nanzierung des Kapitalbedarfs; 
Organisation und Hilfsmittel im Rech­
nungswesen: 
Kontenrahmen und Kontenplan (Ge­
meinschafts-, lndustriekontenrahmen) 

Buchhaltungssysteme (manuelle 
Buchführungssysteme, Handdurchschrei­
be-Buchführung, Maschinenbuchhaltung, 
Bedeutung und Arbeitsablauf bei Bu­
chungsmaschinen, Einsatz von Magnet­
konten-Computer)- Inventur- Neben­
buchhaltungen (Kontokorrent, Lohn­
und Gehaltsbuchhaltung) 

EDV im Rechnungswesen: 
Einführung in die EDV (allgemeine 
Grundlagen, Anwendung elektronischer 
Datenverarbeitungsanlagen) EDV­
Abrechnungssysteme. 

Buchhaltung und Bilanzwesen: 
Anforderungen an die Buchführung 
Von der Anfangs- zur Schlußbilanz 
Handelsbilanz - Steuerbilanz - Aus­
wertung der Bilanz (Bilanzanalyse und 
Bilanzkritik) - Sonderbilanzen 
Kosten- und Leistungsrechnung: 
Grundlagen - Betriebsabrechnung -
Kalkulationswesen -Kostenrechnungs­
systeme (Maschinenstundensatz, Plan­
kostenr.achnung) 

Betriebliche Steuern: 
Ertragsteuer - Umsatzsteuer- Bewer­
tungsrecht und Vermögensteuer 

Wirtschaftsrecht: 
Gesellschaftsrecht (Personengesell­
schaften, Gewinnverteilung bei Fami­
liengesellschaften, Kapitalgesellschaf­
ten) 

Sondergebiete: 
Betrieblicher Zahlungsverkehr (Grund­
lagen, lnkassoverfahren, Automation 
des Zahlungsverkehrs) 

Repetitorium: 
Buchhaltungsseminar - Fallsammlung 

Lehrgangsdauer: 
(bei maximal 2 Std. täglicher oder 15 
Std. wöchentlicher Studienzeit) 24 Mo­
nate. 

Umfang des Lehrmaterials: 
24 Lehrbriefe mit insgesamt ca. 2900 
Seiten - DIN B 5 (6 Lieferungen pro 
Halbjahr) 

Lehrgangskosten: 
Bei Vorauszahlung 
(DM 200,- pro Semester) DM 800,-
bei monatlicher Zahlungsweise 
(24 x DM 35,-) DM 840,-
Prüfungsgebühr DM 120,-

Kurzbeschreibung Nr. 131 

Der Fernlehrgang 
Personalwesen 
ist vom BBF als geeignet beurteilt wor­
den. 

Fernlehreinrichtung: 
Akademikergesellschaft für Erwachse­
nenfortbildung m.b.H., 
7000 Stuttgart 1, Am Hohengeren 9. 
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Lehrgangsziel: 
Vermittlung praxisorientierter Kennt­
nisse zur Vorbereitung auf Führungs­
aufgaben im Personalwesen. 

Zielgruppe I Vorbildungs­
voraussetzungen: 
Angehende Personalfachleute mit guter 
Allgemeinbildung. 

Lehrgangsinhalte: 
Aufgabe, Organisation und Stellung des 
Personalwesens - Personalwerbung -
Personalauswahl - Personalverwaltung 
und Lohnfragen - Arbeitsvertragsrecht 
- Personalbetreuung und Personalent­
wicklung - Betriebliche Aus- und Wei­
terbildung- Staatliche Sozialpolitik und 
Betriebliche Sozialeinrichtungen - Ent­
wicklungstendenzen im Personalwesen. 

Lehrgangsdauer: 
(bei etwa einer Stunde tagl1cher Stu­
dienzeit) 12 Monate 

Umfang des Lehrmaterials: 
12 Lehrbriefe mit insgesamt ca. 770 
Seiten- DIN A 4. 

Lehrgangskosten: 
Bei Vorauszahlung oder bei monatlicher 
Zahlungsw. (12 x DM 20,-) DM 240,­
Prufungsgebühr DM 60,-

Für diesen Fernlehrgang wurden Auf­
lagen erteilt; die Erfullung der Auflagen 
ist dem BBF bis zum 1. Januar 1976 
bzw. bei einer Neuauflage nachzuwei­
sen. 

Kurzbeschreibung Nr. 132 

Der 
Fernlehrgang für Korrektoren in der 
Druckindustrie 
ist vom BBF als geeignet beurteilt wor­
den. 

Fernlehreinrichtung: 
Bundesspartenleitung Deutscher Kor­
rektoren in der IG Druck und Papier, 
8000 Munchen 70, Daiserstraße 24. 

Lehrgangsziel: 
Vorbereitung auf die Tatigkeit eines 
Korrektors und Weiterbildung von Kor­
rektoren. 

Zielgruppe I Vorbildungs­
voraussetzungen: 
Personen mit einer abgeschlossenen 

HINWEIS: 

Neue Blätter zur Berufskunde 

Mitteilungen des BBF 

Ausbildung als Schriftsetzer und/oder 
Stempelmacher mit mehrjähriger prak­
tischer Berufserfahrung als Handsetzer, 
Maschinensetzer oder einer Tätigkeit im 
Fotosatz oder Personen mit Berufser­
fahrung als Korrektor 

Lehrgangsinhalte: 
Berufsbild (Schriftsetzer, Korrektor) -
Materialkunde - Setzregeln- Arbeits­
mittel der Satzherstellung - Vorauskor­
rektur - Hauskorrektur - Autorkorrek­
tur, Umbruch/Umbruchprüfung - Ma­
schinenrevision - Fehlerursachen -
Zeitungssatz - Wissenschaftlicher Satz 
- Fremdsprachensatz - Grammatik -
Aufgabenblätter und Korrekturblatter. 

Lehrgangsdauer: 
(bei maximal 2 Std. täglicher oder 12 
Std. wöchentlicher Studienzeit) 6 Mo­
nate. (Nahunterricht ist unter bestimm­
ten Voraussetzungen mögl1ch; Nachfra­
ge ist geboten, da örtlich verschieden). 

Umfang des Lehrmaterials: 
16 Lehrbriefe mit insgesamt ca. 350 
Seiten - DIN A 5. Aufgaben- und Kor­
rekturblätter mit insgesamt ca. 40 Sei­
ten-DINA4. 

Lehrgangskosten: 
(fällig bei Lieferung des 2. Lehrbriefes): 

DM 85,-

Bei Sammelbestellung für innerbetrieb­
lichen Begleitunterricht DM 76,50 
Für diesen Fernlehrgang wurden Auf­
lagen erteilt, die im Rahmen einer Neu­
auflage zu erfullen sind. 

Kurzbeschreibung Nr. 133 

Der Fernlehrgang 
Neu Hebräisch-Sprachkursus (mit Eng­
lisch als Unterrichtssprache) 
ist vom BBF als geeignet beurteilt wor­
den. 

Fernlehreinrichtung: 
DAZ Gesellschaft für Aus- und Weiter­
bildung mbH, 
2000 Harnburg 73, Doberaner Weg 10. 

Lehrgangsziel: 
Beherrschung der Fremdsprache bis 
zum Kommunikationsniveau. Vermittlung 
einer Grundbildung in der neu-hebra­
ischen Sprache, auf die ein berufsspezi­
fischer Wortschatz leicht aufgebaut 
werden kann. 

Zielgruppe I Vorbildungs­
voraussetzungen: 
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Personen m1t mindestens Realschul­
abschluß und guten Englisch-Kenntnis­
sen; fur Absolventen der Hauptschule 
dann, wenn sie außer uber gute Eng­
lischkenntnisse auch über d1e Fahlg­
kelt zur syntaktischen Gliederung der 
deutschen Sprache sowie die Kenntnis 
der grammatischen Termini verfügen. 

Lehrgangsinhalte: 
Lektionen aus Bereichen des tagliehen 
Lebens 1n der Umgangssprache -
Grammatische Übungen und Sprech­
übungen (Idioms). 

Lehrgangsdauer: 
(bei maximal 2 Std. täglicher oder 15 
Std. wöchentlicher Studienzeit) 12 Mo­
nate. 

Umfang des Lehrmaterials: 
1 Lehrbuch (illustrierter Textband mit 
30 Lektionen) 
1 Handbuch (mit Grammatik und Vo­
kabeln zu den Lektionen) 
1 Übungsbuch (mit schriftlichen Ubung::::­
aufgaben zu jeder Lekt1on) 
Schallplatten oder Tonbänder oder Ton­
band-Kassetten. 

Lehrgangskosten: 
Bei Vorauszahlung DM 384,-
bel monatlicher Zahlungsweise 
(6 x DM 68,-) DM 408,-
oder 12 x DM 36,- DM 432,-

Widerruf 

(betr. Kurzbeschreibung Nr. 123) 

Die Studiengemeinschaft Werner Kamp­
rath Darmstadt KG bietet den Fernlehr­
gang .. Sicherheitstechnik für Ingenieure 
E 531" nicht mehr an. 

Das Gütezeichen des Bundesinstituts 
für Berufsbildungsforschung wurde wi­
derrufen und darf für den o. g. Fern­
lehrgang nicht mehr verwendet werden. 

Innerhalb ihrer Dokumentation .. Blatter zur Berufskunde" hat die Bundesanstalt für Arbeit in Nurnberg während des letzten 
Jahres 150 Erst- bzw. Neuauflagen veröffentlicht Damit umfaßt d1ese Dokumentation jetzt 455 Hefte; 343 Hefte davon geben 
Informationen uber anerkannte Ausbildungsberufe sow1e Berufe der Fachschul- und Fachhochschulebene. die verbleibenden 
112 Hefte beschaftigen sich mit Hochschulberufen. 

Die .. Blatter zur Berufskunde" sind ein Teil des Programms berufskundlicher Informationen, m1t denen die Bundesanstalt 
Hilfen zur Or,entierung in der Berufsweit geben will. Jeder Interessent kann b1s zu 2 Einzelhefte von der W. Bertelsmann 
Verlag KG in Sielefeld kostenlos beziehen. D1e Hefte werden aber nur dann kostenlos abgegeben, wenn die in den be­
rufskundlichen Schnften der Bundesanstalt wie z. B ... beruf aktuell" und .. Studien- und Berufswahl" emgehefteten Bestell­
karten benutzt werden D1e Bestellkarten smd auch bei den Arbeitsämtern erhaltlich. 



Schriften 
zur 

Berufsbildungs­
forschung 

Soeben erschienen: 

Ilse G. Lemke; u. a. 

Probleme und Aspekte der 
Berufsfeldeinteilung 

Band 36, Best.-Nr. 91845, 164 Seiten, DM 18,-

Peter Glaser 

Daten zur Verteilung von 
Auszubildenden nach 

Ausbildungsberufen und Berufsfeldern 
(1965-1973) 

Band 37, Best.-Nr. 91846, 107 Seiten, DM 22,-

Hermann Sehreedel Verlag KG 
Hannover 

Dortmund · Darmstadt · Berlin · München 

chroede____.,. 
Fachbereich Berufliche Bildung 


